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E r s t e r   T e i l 

Allgemeine Vorschriften 
 

 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für bauliche Anla-
gen, Bauprodukte und Baumaßnahmen. 
2Es gilt auch für andere Anlagen und Ein-
richtungen sowie für Grundstücke, an die in 
diesem Gesetz oder in aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften Anforde-
rungen gestellt werden. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1. Betriebsanlagen von nichtöffentlichen 

Eisenbahnen sowie öffentliche Ver-
kehrsanlagen, jeweils einschließlich 
des Zubehörs, der Nebenanlagen und 
der Nebenbetriebe, ausgenommen 
Gebäude, 

2. Anlagen und Einrichtungen unter der 
Aufsicht der Bergbehörden, ausge-
nommen Gebäude, 

3. Leitungen, die dem Ferntransport von 
Stoffen, der öffentlichen Versorgung 
mit Wasser, Gas, Elektrizität oder 
Wärme, der öffentlichen Abwasserbe-
seitigung, der Telekommunikation oder 
dem Rundfunk dienen, sowie 

4. Kräne und Krananlagen. 
 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für bauliche Anla-
gen, Bauprodukte und Baumaßnahmen. 
2Es gilt auch für andere Anlagen und Ein-
richtungen sowie für Grundstücke, an die in 
diesem Gesetz oder in aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften Anforde-
rungen gestellt werden. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1. Betriebsanlagen von nichtöffentlichen 

Eisenbahnen sowie öffentliche Ver-
kehrsanlagen, jeweils einschließlich 
des Zubehörs, der Nebenanlagen und 
der Nebenbetriebe, ausgenommen 
Gebäude, 

2. Anlagen und Einrichtungen unter der 
Aufsicht der Bergbehörden, ausge-
nommen Gebäude, 

3. Leitungen, die dem Ferntransport von 
Stoffen, der öffentlichen Versorgung 
mit Wasser, Gas, Elektrizität oder 
Wärme, der öffentlichen Abwasserbe-
seitigung, der Telekommunikation oder 
dem Rundfunk dienen, sowie 

4. Kräne und Krananlagen., 
5. Schiffe, die als solche zugelassen 

sind und ortsfest benutzt werden, 
sowie 

6. Regale und Regalanlagen in Gebäu-
den, soweit sie nicht Teil der Gebäu-
dekonstruktion sind oder keine Er-
schließungsfunktion haben. 

 
 

§ 2 
Begriffe 

 

 
§ 2 

Begriffe 
 

(1) 1Bauliche Anlagen sind mit dem Erdbo-
den verbundene oder auf ihm ruhende, aus 
Bauprodukten hergestellte Anlagen. 2Bauli-
che Anlagen sind auch 
 1. Aufschüttungen, Abgrabungen und 

künstliche Hohlräume unterhalb der 
Erdoberfläche, 

(1) 1Bauliche Anlagen sind mit dem Erdbo-
den verbundene oder auf ihm ruhende, aus 
Bauprodukten hergestellte Anlagen. 2Bauli-
che Anlagen sind auch 
 1. Aufschüttungen, Abgrabungen und 

künstliche Hohlräume unterhalb der 
Erdoberfläche, 
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 2. Lager-, Abstell- und Ausstellungs-
plätze, 

 3. Spiel- und Sportplätze, 
 4. Camping- und Wochenendplätze, 
 5. Freizeit- und Vergnügungsparks, 
 6. Stellplätze, 
 7. Gerüste,  
 8. Hilfseinrichtungen zur statischen Si-

cherung von Bauzuständen, 
 9. Fahrradabstellanlagen (§ 48), 
10. Werbeanlagen (§ 50),  
11. Warenautomaten, die von einer allge-

mein zugänglichen Verkehrs- oder 
Grünfläche aus sichtbar sind, 

12. ortsfeste Feuerstätten und 
13. Anlagen, die auf ortsfesten Bahnen be-

grenzt beweglich sind oder dazu be-
stimmt sind, vorwiegend ortsfest be-
nutzt zu werden. 

 

 2. Lager-, Abstell- und Ausstellungs-
plätze, 

 3. Spiel- und Sportplätze, 
 4. Camping- und Wochenendplätze, 
 5. Freizeit- und Vergnügungsparks, 
 6. Stellplätze, 
 7. Gerüste,  
 8. Hilfseinrichtungen zur statischen Si-

cherung von Bauzuständen, 
 9. Fahrradabstellanlagen (§ 48), 
10. Werbeanlagen (§ 50),  
11. Warenautomaten, die von einer allge-

mein zugänglichen Verkehrs- oder 
Grünfläche aus sichtbar sind, 

12. ortsfeste Feuerstätten und 
13. Anlagen, die auf ortsfesten Bahnen be-

grenzt beweglich sind oder dazu be-
stimmt sind, vorwiegend ortsfest be-
nutzt zu werden. 

 
(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeig-
net oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeig-
net oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
 

(3) 1Gebäude sind in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt: 
1. Gebäudeklasse 1: 

a) freistehende Gebäude mit einer 
Höhe bis zu 7 m und nicht mehr 
als zwei Nutzungseinheiten von 
insgesamt nicht mehr als 400 m² 
Grundfläche und 

b) freistehende land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte Gebäude, 

2. Gebäudeklasse 2: 
nicht freistehende Gebäude mit einer 
Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als 
zwei Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m² Grundflä-
che, 

3. Gebäudeklasse 3: 
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis 
zu 7 m, 

4. Gebäudeklasse 4: 

(3) 1Gebäude sind in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt: 
1. Gebäudeklasse 1: 

a) freistehende Gebäude mit einer 
Höhe bis zu 7 m und nicht mehr 
als zwei Nutzungseinheiten von 
insgesamt nicht mehr als 400 m² 
Grundfläche und 

b) freistehende land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte Gebäude, 

2. Gebäudeklasse 2: 
nicht freistehende Gebäude mit einer 
Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als 
zwei Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m² Grundflä-
che, 

3. Gebäudeklasse 3: 
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis 
zu 7 m, 

4. Gebäudeklasse 4: 
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Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m 
und Nutzungseinheiten mit jeweils 
nicht mehr als 400 m² Grundfläche, 

5. Gebäudeklasse 5: 
von den Nummern 1 bis 4 nicht er-
fasste sowie unterirdische Gebäude 
mit Aufenthaltsräumen. 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m 
und Nutzungseinheiten mit jeweils 
nicht mehr als 400 m² Grundfläche, 

5. Gebäudeklasse 5: 
von den Nummern 1 bis 4 nicht er-
fasste sowie unterirdische Gebäude 
mit Aufenthaltsräumen. 

2Gebäude ohne Aufenthaltsräume, die 
nicht unter Satz 1 Nr. 1 Buchst. b fallen, 
werden nach der Gesamtgrundfläche aller 
Geschosse entsprechend Satz 1 der Ge-
bäudeklasse 1, 2 oder 3 zugeordnet. 
3Höhe im Sinne des Satzes 1 ist die Höhe 
der Fußbodenoberkante des höchstgelege-
nen Aufenthaltsraumes über der Gelände-
oberfläche im Mittel. 4Führt ein Rettungs-
weg für das Gebäude über Rettungsgeräte 
der Feuerwehr, so ist die Höhe abweichend 
von Satz 3 die Höhe der Fußbodenober-
kante des höchstgelegenen Aufenthalts-
raumes über der Stelle der Geländeoberflä-
che, von der aus der Aufenthaltsraum über 
die Rettungsgeräte der Feuerwehr erreich-
bar ist. 5Die Grundfläche im Sinne dieses 
Gesetzes ist die Brutto-Grundfläche; bei 
der Berechnung der Grundfläche nach den 
Sätzen 1 und 2 bleiben Flächen in Keller-
geschossen außer Betracht. 
 

2Gebäude ohne Aufenthaltsräume, die 
nicht unter Satz 1 Nr. 1 Buchst. b fallen, 
werden nach der Gesamtgrundfläche aller 
Geschosse entsprechend Satz 1 der Ge-
bäudeklasse 1, 2 oder 3 zugeordnet. 
3Höhe im Sinne des Satzes 1 ist die Höhe 
der Fußbodenoberkante des höchstgelege-
nen Aufenthaltsraumes über der Gelände-
oberfläche im Mittel. 4Führt ein Rettungs-
weg für das Gebäude über Rettungsgeräte 
der Feuerwehr, so ist die Höhe abweichend 
von Satz 3 die Höhe der Fußbodenober-
kante des höchstgelegenen Aufenthalts-
raumes über der Stelle der Geländeoberflä-
che, von der aus der Aufenthaltsraum über 
die Rettungsgeräte der Feuerwehr erreich-
bar ist. 5Die Grundfläche im Sinne dieses 
Gesetzes ist die Brutto-Grundfläche; bei 
der Berechnung der Grundfläche nach den 
Sätzen 1 und 2 bleiben Flächen in Keller-
geschossen außer Betracht. 
 

(4) Wohngebäude sind Gebäude, die nur 
Wohnungen oder deren Nebenzwecken 
dienende Räume, wie Garagen, enthalten.  
 

(4) Wohngebäude sind Gebäude, die nur 
Wohnungen oder deren Nebenzwecken 
dienende Räume, wie Garagen, enthalten.  
 

(5) 1Sonderbauten sind 
 1. Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 

3 Satz 3 von mehr als 22 m (Hochhäu-
ser), 

 2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von 
mehr als 30 m, 

 3. Gebäude mit mindestens einem Ge-
schoss mit mehr als 1 600 m2 Grund-
fläche, ausgenommen Wohngebäude 
und Garagen,  

 4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 
und Ladenstraßen eine Grundfläche 
von insgesamt mehr als 800 m² haben, 

 5. Gebäude mit mindestens einem 
Raum, der einer Büro- oder Verwal-
tungsnutzung dient, eine Grundfläche 
von mehr als 400 m² hat, 

(5) 1Sonderbauten sind 
 1. Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 

3 Satz 3 von mehr als 22 m (Hochhäu-
ser), 

 2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von 
mehr als 30 m, 

 3. Gebäude mit mindestens einem Ge-
schoss mit mehr als 1 600 m2 Grund-
fläche, ausgenommen Wohngebäude 
und Garagen,  

 4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 
und Ladenstraßen eine Grundfläche 
von insgesamt mehr als 800 m² haben, 

 5. Gebäude mit mindestens einem 
Raum, der einer Büro- oder Verwal-
tungsnutzung dient, eine Grundfläche 
von mehr als 400 m² hat, 
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 6. Gebäude mit mindestens einem Raum, 
der der Nutzung durch mehr als 100 
Personen dient, 

 7. Versammlungsstätten 
a) mit einem Versammlungsraum, 

der mehr als 200 Besucherinnen 
und Besucher fasst, oder mit meh-
reren Versammlungsräumen, die 
insgesamt mehr als 200 Besuche-
rinnen und Besucher fassen, 
wenn die Versammlungsräume ei-
nen gemeinsamen Rettungsweg 
haben, 

b) im Freien mit mindestens einer 
Fläche für Aufführungen oder min-
destens einer Freisportanlage je-
weils mit mindestens einer Tri-
büne, wenn die Tribünen keine 
fliegenden Bauten sind und insge-
samt mehr als 1 000 Besucherin-
nen und Besucher fassen, 

 8. Schank- und Speisegaststätten mit 
mehr als 40 Plätzen für Gäste in Ge-
bäuden oder mehr als 1 000 Plätzen 
für Gäste im Freien, Beherbergungs-
stätten mit mehr als 12 Betten und 
Spielhallen mit mehr als 150 m² 
Grundfläche, 

 9. Krankenhäuser,  
10. Gebäude mit mindestens einer Nut-

zungseinheit, die für die Pflege oder 
Betreuung von Menschen mit Behin-
derungen oder Pflegebedarf Personen 
und mit eingeschränkter Selbstret-
tungsfähigkeit bestimmt ist, wenn  

 a) eine solche Nutzungseinheit für die 
Pflege oder Betreuung von mehr 
als sechs solcher Menschen be-
stimmt ist, 

 b) mehrere solcher Nutzungseinhei-
ten einen gemeinsamen Rettungs-
weg haben und für die Pflege oder 
Betreuung von insgesamt mehr als 
zwölf solcher Menschen bestimmt 
sind oder 

 c) eine solche Nutzungseinheit für die 
Pflege oder Betreuung von Men-
schen mit Intensivpflegebedarf be-
stimmt ist, ausgenommen die 
Pflege oder Betreuung in familiärer 
Gemeinschaft, 

 6. Gebäude mit mindestens einem Raum, 
der der Nutzung durch mehr als 100 
Personen dient, 

 7. Versammlungsstätten 
a) mit einem Versammlungsraum, 

der mehr als 200 Besucherinnen 
und Besucher fasst, oder mit meh-
reren Versammlungsräumen, die 
insgesamt mehr als 200 Besuche-
rinnen und Besucher fassen, wenn 
die Versammlungsräume einen 
gemeinsamen Rettungsweg ha-
ben, 

b) im Freien mit mindestens einer 
Fläche für Aufführungen oder min-
destens einer Freisportanlage je-
weils mit mindestens einer Tri-
büne, wenn die Tribünen keine 
fliegenden Bauten sind und insge-
samt mehr als 1 000 Besucherin-
nen und Besucher fassen, 

 8. Schank- und Speisegaststätten mit 
mehr als 40 Plätzen für Gäste in Ge-
bäuden oder mehr als 1 000 Plätzen 
für Gäste im Freien, Beherbergungs-
stätten mit mehr als 12 Betten und 
Spielhallen mit mehr als 150 m² Grund-
fläche, 

 9. Krankenhäuser,  
10. Gebäude mit mindestens einer Nut-

zungseinheit, die für die Pflege oder 
Betreuung von Menschen mit Behinde-
rungen oder Pflegebedarf Personen 
und mit eingeschränkter Selbstret-
tungsfähigkeit bestimmt ist, wenn  

 a) eine solche Nutzungseinheit für die 
Pflege oder Betreuung von mehr 
als sechs solcher Menschen be-
stimmt ist, 

 b) mehrere solcher Nutzungseinhei-
ten einen gemeinsamen Rettungs-
weg haben und für die Pflege oder 
Betreuung von insgesamt mehr als 
zwölf solcher Menschen bestimmt 
sind oder 

 c) eine solche Nutzungseinheit für die 
Pflege oder Betreuung von Men-
schen mit Intensivpflegebedarf be-
stimmt ist, ausgenommen die 
Pflege oder Betreuung in familiärer 
Gemeinschaft, 
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11. sonstige Einrichtungen zur Unterbrin-
gung von Personen, wie Gemein-
schaftsunterkünfte und Wohnheime, 

12. Tagesstätten für Menschen mit Behin-
derungen oder alte Menschen, 

13. Tageseinrichtungen für Kinder und 
Nutzungseinheiten mit Räumen für die 
Kindertagespflege, mit Ausnahme von 
Tageseinrichtungen und Nutzungsein-
heiten, die zur Nutzung durch nicht 
mehr als zehn Kinder bestimmt sind, 

14. Schulen, Hochschulen und ähnliche 
Einrichtungen, 

15. Justizvollzugsanstalten und bauliche 
Anlagen für den Maßregelvollzug, 

16. Camping- und Wochenendplätze, 
17. Freizeit- und Vergnügungsparks, 
18. fliegende Bauten, soweit sie einer Aus-

führungsgenehmigung bedürfen, 
19. Regallager mit einer zulässigen Höhe 

der Oberkante des Lagergutes von 
mehr als 7,50 m, 

20. bauliche Anlagen, deren Nutzung mit 
erhöhter Verkehrsgefahr oder wegen 
des Umgangs mit Stoffen oder der La-
gerung von Stoffen mit Explosions- 
oder Gesundheitsgefahr oder erhöhter 
Strahlen- oder Brandgefahr verbunden 
ist, 

21. bauliche Anlagen und Räume, von de-
nen wegen ihrer Art oder ihrer Nutzung 
Gefahren ausgehen, die den Gefahren 
ähnlich sind, die von den in den Num-
mern 1 bis  20 genannten baulichen 
Anlagen und Räumen ausgehen. 

2Sonderbauten sind auch die nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen, soweit sie bau-
liche Anlagen sind. 
 

11. sonstige Einrichtungen zur Unterbrin-
gung von Personen, wie Gemein-
schaftsunterkünfte und Wohnheime, 

12. Tagesstätten für Menschen mit Behin-
derungen oder alte Menschen, 

13. Tageseinrichtungen für Kinder und 
Nutzungseinheiten mit Räumen für die 
Kindertagespflege, mit Ausnahme von 
Tageseinrichtungen und Nutzungsein-
heiten, die zur Nutzung durch nicht 
mehr als zehn Kinder bestimmt sind, 

14. Schulen, Hochschulen und ähnliche 
Einrichtungen, 

15. Justizvollzugsanstalten und bauliche 
Anlagen für den Maßregelvollzug, 

16. Camping- und Wochenendplätze, 
17. Freizeit- und Vergnügungsparks, 
18. fliegende Bauten, soweit sie einer Aus-

führungsgenehmigung bedürfen, 
19. Regallager mit einer zulässigen Höhe 

der Oberkante des Lagergutes von 
mehr als 7,50 m, 

20. bauliche Anlagen, deren Nutzung mit 
erhöhter Verkehrsgefahr oder wegen 
des Umgangs mit Stoffen oder der La-
gerung von Stoffen mit Explosions- 
oder Gesundheitsgefahr oder erhöhter 
Strahlen- oder Brandgefahr verbunden 
ist, 

21. bauliche Anlagen und Räume, von de-
nen wegen ihrer Art oder ihrer Nutzung 
Gefahren ausgehen, die den Gefahren 
ähnlich sind, die von den in den Num-
mern 1 bis  20 genannten baulichen 
Anlagen und Räumen ausgehen. 

2Sonderbauten sind auch die nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen, soweit sie bau-
liche Anlagen sind. 
 

(6) 1Ein oberirdisches Geschoss ist ein Ge-
schoss, dessen Deckenoberkante im Mittel 
mehr als 1,40 m über die Geländeoberflä-
che hinausragt. 2Ein Kellergeschoss ist ein 
Geschoss, das die Anforderungen nach 
Satz 1 nicht erfüllt.  
 

(6) 1Ein oberirdisches Geschoss ist ein Ge-
schoss, dessen Deckenoberkante im Mittel 
mehr als 1,40 m über die Geländeoberflä-
che hinausragt. 2Ein Kellergeschoss ist ein 
Geschoss, das die Anforderungen nach 
Satz 1 nicht erfüllt. 3Ein Hohlraum zwi-
schen der obersten Decke und der 
Dachhaut, der nicht über mindestens 
der Hälfte seiner Grundfläche eine lichte 
Höhe von 2,20 m oder mehr hat, ist kein 
oberstes Geschoss. 4Wird ein Hohlraum 
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nach Satz 3 so umgebaut, dass er nach 
dem Umbau über mindestens der Hälfte 
seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 
2,20 m oder mehr hat, wird er oberstes 
Geschoss. 
 

(7) 1Vollgeschoss ist ein oberirdisches Ge-
schoss, das über mindestens der Hälfte 
seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 
2,20 m oder mehr hat. 2Ein oberstes Ge-
schoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn 
es die in Satz 1 genannte lichte Höhe über 
mehr als zwei Dritteln der Grundfläche des 
darunter liegenden Geschosses hat. 3Zwi-
schendecken oder Zwischenböden, die un-
begehbare Hohlräume von einem Ge-
schoss abtrennen, bleiben bei Anwendung 
der Sätze 1 und 2 unberücksichtigt. 4Hohl-
räume zwischen der obersten Decke und 
der Dachhaut, in denen Aufenthaltsräume 
wegen der erforderlichen lichten Höhe nicht 
möglich sind, gelten nicht als oberste Ge-
schosse. 
 

(7) 1Vollgeschoss ist ein oberirdisches Ge-
schoss, das über mindestens der Hälfte 
seiner Grundfläche eine lichte Höhe von 
2,20 m oder mehr hat. 2Ein oberstes Ge-
schoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn 
es die in Satz 1 genannte lichte Höhe über 
mehr als zwei Dritteln der Grundfläche des 
darunter liegenden Geschosses hat. 3Zwi-
schendecken oder Zwischenböden, die un-
begehbare Hohlräume von einem Ge-
schoss abtrennen, bleiben bei Anwendung 
der Sätze 1 und 2 unberücksichtigt. 4Hohl-
räume zwischen der obersten Decke und 
der Dachhaut, in denen Aufenthaltsräume 
wegen der erforderlichen lichten Höhe nicht 
möglich sind, gelten nicht als oberste Ge-
schosse. 4Wird ein Hohlraum nach Ab-
satz 6 Satz 3 durch die Errichtung von 
Dachgauben so umgebaut, dass er nach 
Absatz 6 Satz 4 oberstes Geschoss 
wird, so gilt er auch nach dem Umbau 
nicht als oberstes Geschoss im Sinne 
dieses Absatzes und ist kein Vollge-
schoss, es sei denn, der umgebaute 
Hohlraum hat über mehr als zwei Drit-
teln der Grundfläche des darunter lie-
genden Geschosses eine lichte Höhe 
von 2,20 m oder mehr. 5Wenn der Beur-
teilung der Zulässigkeit eines Vorha-
bens nach städtebaulichem Planungs-
recht eine Fassung der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) zugrunde zu le-
gen ist, die für die Bestimmung des Be-
griffs des Vollgeschosses auf Landes-
recht verweist, gelten die diesbezügli-
chen Vorschriften dieses Gesetzes in 
der Fassung, die in dem Zeitpunkt gilt, 
der für die Beurteilung der Zulässigkeit 
des jeweiligen Vorhabens maßgeblich 
ist. 
 

(8) Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet ist. 
 

(8) Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet ist. 
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(9) 1Ein Stellplatz ist eine im Freien außer-
halb der öffentlichen Verkehrsflächen gele-
gene Fläche zum Abstellen von Kraftfahr-
zeugen. 2Ein Einstellplatz ist eine Fläche 
zum Abstellen eines Kraftfahrzeuges auf 
einem Stellplatz oder in einer Garage. 
 

(9) 1Ein Stellplatz ist eine im Freien außer-
halb der öffentlichen Verkehrsflächen gele-
gene Fläche zum Abstellen von Kraftfahr-
zeugen. 2Ein Einstellplatz ist eine Fläche 
zum Abstellen eines Kraftfahrzeuges auf 
einem Stellplatz oder in einer Garage. 
 

(10) 1Garagen sind Gebäude oder Gebäu-
deteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 
oder Kraftfahrzeugen und anderen Fahr-
zeugen. 2Garagen sind auch Parkhäuser. 
3Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und La-
gerräume für Kraftfahrzeuge sind keine Ga-
ragen. 
 

(10) 1Garagen sind Gebäude oder Gebäu-
deteile, einschließlich überdachter Stell-
plätze, zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 
oder Kraftfahrzeugen und anderen Fahr-
zeugen, wie Fahrrädern. 2Garagen sind 
auch Parkhäuser. 3Ausstellungs-, Ver-
kaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraft-
fahrzeuge sind keine Garagen. 
 

(11) Eine Feuerstätte ist eine ortsfeste oder 
ortsfest benutzte Anlage oder Einrichtung 
in oder an einem Gebäude, die dazu be-
stimmt ist, durch Verbrennung Wärme zu 
erzeugen. 
 

(11) Eine Feuerstätte ist eine ortsfeste oder 
ortsfest benutzte Anlage oder Einrichtung 
in oder an einem Gebäude, die dazu be-
stimmt ist, durch Verbrennung Wärme zu 
erzeugen. 
 

(12) 1Baugrundstück ist das Grundstück im 
Sinne des Bürgerlichen Rechts, auf dem 
eine Baumaßnahme durchgeführt wird 
oder auf dem sich eine bauliche Anlage be-
findet. 2Das Baugrundstück kann auch aus 
mehreren aneinander grenzenden Grund-
stücken bestehen, wenn und solange durch 
Baulast gesichert ist, dass alle baulichen 
Anlagen auf den Grundstücken das öffent-
liche Baurecht so einhalten, als wären die 
Grundstücke ein Grundstück. 
 

(12) 1Baugrundstück ist das Grundstück im 
Sinne des Bürgerlichen Rechts, auf dem 
eine Baumaßnahme durchgeführt wird 
oder auf dem sich eine bauliche Anlage be-
findet. 2Das Baugrundstück kann auch aus 
mehreren aneinander grenzenden Grund-
stücken bestehen, wenn und solange durch 
Baulast gesichert ist, dass alle baulichen 
Anlagen auf den Grundstücken das öffent-
liche Baurecht so einhalten, als wären die 
Grundstücke ein Grundstück. 
 

(13) Baumaßnahme ist die Errichtung, die 
Änderung, der Abbruch, die Beseitigung, 
die Nutzungsänderung oder die Instandhal-
tung einer baulichen Anlage oder eines 
Teils einer baulichen Anlage. 
 

(13) Baumaßnahme ist die Errichtung, die 
Änderung, der Abbruch, die Beseitigung, 
die Nutzungsänderung oder die Instandhal-
tung einer baulichen Anlage oder eines 
Teils einer baulichen Anlage. 
 

(14) Bauprodukte sind 
1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und An-

lagen sowie Bausätze gemäß Artikel 2 
Nr. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen für die Vermark-
tung von Bauprodukten und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates (ABl. EU Nr. L 88 S. 5; 2013 
Nr. L 103 S. 10), zuletzt geändert 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 574/2014 der Kommission vom 
21. Februar 2014 (ABl. EU Nr. L 159 

(14) Bauprodukte sind 
1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und An-

lagen sowie Bausätze gemäß Artikel 2 
Nr. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen für die Vermark-
tung von Bauprodukten und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 89/106/EWG des 
Rates (ABl. EU Nr. L 88 S. 5; 2013 
Nr. L 103 S. 10), zuletzt geändert 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 
Nr. 574/2014 der Kommission vom 
21. Februar 2014 (ABl. EU Nr. L 159 
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S. 41), die hergestellt werden, um dau-
erhaft in bauliche Anlagen eingebaut 
zu werden, 

S. 41), die hergestellt werden, um dau-
erhaft in bauliche Anlagen eingebaut 
zu werden, 

2. aus Produkten, Baustoffen und Bau-
teilen sowie Bausätzen gemäß Artikel 
2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, 
die hergestellt werden, um mit dem 
Erdboden verbunden zu werden, 

2. aus Produkten, Baustoffen und Bautei-
len sowie Bausätzen gemäß Artikel 2 
Nr. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, 
die hergestellt werden, um mit dem 
Erdboden verbunden zu werden, 

und deren Verwendung sich auf Anforde-
rungen nach § 3 Abs. 1 bis 3 auswirken 
kann. 
 

und deren Verwendung sich auf Anforde-
rungen nach § 3 Abs. 1 bis 3 auswirken 
kann. 
 

(15) Bauart ist das Zusammenfügen von 
Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder 
Teilen von baulichen Anlagen. 
 

(15) Bauart ist das Zusammenfügen von 
Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder 
Teilen von baulichen Anlagen. 
 

(16) 1Barrierefrei sind bauliche Anlagen, 
soweit sie für Menschen mit Behinderun-
gen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich 
und nutzbar sind. 2Hierbei ist die Nutzung 
behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmit-
tel zulässig. 
 

(16) 1Barrierefrei sind bauliche Anlagen, 
soweit sie für Menschen mit Behinderun-
gen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich 
und nutzbar sind. 2Hierbei ist die Nutzung 
behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmit-
tel zulässig. 
 

(17) Öffentliches Baurecht sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes, die Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes, das städtebau-
liche Planungsrecht und die sonstigen Vor-
schriften des öffentlichen Rechts, die An-
forderungen an bauliche Anlagen, Baupro-
dukte oder Baumaßnahmen oder an an-
dere Anlagen oder Einrichtungen nach § 1 
Abs. 1 Satz2 stellen oder die Bebaubarkeit 
von Grundstücken regeln. 
 

(17) Öffentliches Baurecht sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes, die Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes, das städtebau-
liche Planungsrecht und die sonstigen Vor-
schriften des öffentlichen Rechts, die An-
forderungen an bauliche Anlagen, Baupro-
dukte oder Baumaßnahmen oder an an-
dere Anlagen oder Einrichtungen nach § 1 
Abs. 1 Satz2 stellen oder die Bebaubarkeit 
von Grundstücken regeln. 
 

(18) Bauvorlagen sind die Unterlagen, die 
in bauordnungsrechtlichen Verfahren für 
die Beurteilung einer Baumaßnahme, einer 
baulichen Anlage oder einer anderen An-
lage oder Einrichtung im Hinblick auf das 
öffentliche Baurecht erforderlich sind.  
 

(18) Bauvorlagen sind die Unterlagen, die 
in bauordnungsrechtlichen Verfahren für 
die Beurteilung einer Baumaßnahme, einer 
baulichen Anlage oder einer anderen An-
lage oder Einrichtung im Hinblick auf das 
öffentliche Baurecht erforderlich sind.  
 

(19) Solarenergieanlagen sind Anlagen zur 
Umwandlung von Sonnenenergie in thermi-
sche oder elektrische Energie. 
 

(19) Solarenergieanlagen sind Anlagen zur 
Umwandlung von Sonnenenergie in thermi-
sche oder elektrische Energie. 
 

 
§ 3 

Allgemeine Anforderungen 
 

 

(1) 1Bauliche Anlagen müssen so angeord-
net, beschaffen und für ihre Benutzung ge-
eignet sein, dass die öffentliche Sicherheit, 
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insbesondere Leben und Gesundheit, so-
wie die natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Tiere nicht gefährdet werden. 2Unzu-
mutbare Belästigungen oder unzumutbare 
Verkehrsbehinderungen dürfen nicht ent-
stehen. 
 
(2) 1Bauliche Anlagen müssen den allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse entsprechen. 2Die 
Belange der Menschen mit Behinderungen, 
der alten Menschen, der Kinder und Ju-
gendlichen sowie der Personen mit Klein-
kindern sind zu berücksichtigen. 3Zum 
Schutz des Klimas sind Möglichkeiten zum 
sparsamen Umgang mit Boden, Wasser 
und Energie sowie zur Gewinnung erneu-
erbarer Energien zu berücksichtigen. 
 

 

(3) Bauliche Anlagen dürfen nicht verun-
staltet wirken und dürfen auch das Gesamt-
bild ihrer Umgebung nicht verunstalten.  
 

 

(4) 1Bauliche Anlagen dürfen erst in Ge-
brauch genommen werden, wenn sie si-
cher benutzbar sind. 2Sie sind so instand zu 
halten, dass die Anforderungen nach den 
Absätzen 1 bis 3 gewahrt bleiben. 
 

 

(5) 1Für die Durchführung von Baumaß-
nahmen gilt Absatz 1 entsprechend. 2Bau-
maßnahmen dürfen keine Verhältnisse 
schaffen, die den Anforderungen nach den 
Absätzen 1 bis 3 widersprechen. 
 

 

(6) Nicht bebaute Flächen von Baugrund-
stücken sind so herzurichten und zu unter-
halten, dass die Erfüllung der Anforderun-
gen nach den Absätzen 1 bis 3 nicht beein-
trächtigt wird. 
 

 

 
§ 3 a 

Elektronische Kommunikation 
 

 

(1) 1Der Bauaufsichtsbehörde sind 
1. Anzeigen eines beabsichtigten Ab-

bruchs oder einer beabsichtigten Be-
seitigung einer baulichen Anlage 
(§ 60 Abs. 3 Satz 1),  

2. Mitteilungen über eine sonstige ge-
nehmigungsfreie Baumaßnahme 
(§ 62 Abs. 3 Satz 1),  
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3. Anträge auf Bestätigung, dass Nach-
weise der Standsicherheit oder des 
Brandschutzes dem öffentlichen 
Baurecht entsprechen (§ 65 Abs. 2 
Satz 3), 

4. Anträge auf Zulassung einer Abwei-
chung (§ 66 Abs. 2 Satz 1), 

5. Anträge auf Erteilung einer Aus-
nahme oder Befreiung (§ 66 Abs. 6), 

6. Anträge auf Erteilung einer Bauge-
nehmigung (§ 67 Abs. 1),  

7. Anträge auf Erteilung einer Teilbau-
genehmigung (§ 70 Abs. 3 Satz 1), 

8. Anträge auf Verlängerung der Gel-
tungsdauer einer Baugenehmigung, 
einer Teilbaugenehmigung oder ei-
nes Bauvorbescheids (§ 71 Abs. 1 
Satz 3, auch in Verbindung mit § 73 
Abs. 2 Satz 2), 

9. Bauvoranfragen (§ 73 Abs. 1) und 
10. Anträge auf Erteilung einer Typenge-

nehmigung (§ 73 a Abs. 1) 
und die beizufügenden Bauvorlagen je-
weils von der Person, die eine der Erklärun-
gen nach den Nummern 1 bis 10 abzuge-
ben hat (erklärende Person), elektronisch 
zu übermitteln, soweit in diesem Gesetz 
oder in einer Verordnung aufgrund dieses 
Gesetzes nicht etwas anderes bestimmt ist. 
2Die Übermittlung und der Nachweis der 
Identität der erklärenden Person haben un-
ter Verwendung eines Nutzerkontos der er-
klärenden Person nach § 2 Abs. 5 Satz 1 
des Onlinezugangsgesetzes zu erfolgen. 
3Dabei muss der Nachweis der Identität der 
erklärenden Person im Nutzerkonto min-
destens auf dem Sicherheitsniveau „sub-
stanziell“ im Sinne des Artikels 8 Abs. 2 
Buchst. b der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlamen-
tes und Rates vom 23. Juli 2014 über elekt-
ronische Identifizierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-
linie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73; 
2015 Nr. L 23 S. 19; 2016 Nr. L 155 S. 44) 
erfolgen. 4Jede in Verfahren nach Satz 1 
übermittelte Bauvorlage muss von der für 
ihren Inhalt verantwortlichen Person oder 
Stelle mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sein, soweit in diesem 
Gesetz oder in einer Verordnung aufgrund 
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dieses Gesetzes nicht etwas anderes be-
stimmt ist. 5Die qualifizierte elektronische 
Signatur ist nicht erforderlich, wenn 
1.  die Bauvorlage ein qualifiziertes 

elektronisches Siegel einer Behörde 
oder Stelle trägt oder 

2.  die für den Inhalt der Bauvorlage ver-
antwortliche Person die Unterlagen 
nach Satz 1 über ein eigenes Nutzer-
konto nach den Sätzen 2 und 3 über-
mittelt. 

6Die Bauaufsichtsbehörde kann der erklä-
renden Person für das Nachreichen von 
Bauvorlagen in Verfahren nach Satz 1 ei-
nen von den Anforderungen nach den Sät-
zen 2 und 3 abweichenden elektronischen 
Übermittlungsweg eröffnen. 
 
(2) 1Die Bauaufsichtsbehörde lässt im Ein-
zelfall zu, dass in Verfahren nach Absatz 1 
Satz 1 die Erklärungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nrn. 1 bis 10 und die beizufügenden 
Bauvorlagen als Dokumente in Papierform 
übermittelt werden, wenn eine elektroni-
sche Übermittlung nach Absatz 1 nicht zu-
mutbar ist. 2Die Erklärungen müssen von 
der Person, die die jeweilige Erklärung ab-
zugeben hat, unter Angabe des Tages un-
terschrieben sein, die Bauvorlagen von der 
Person, die für deren Inhalt jeweils verant-
wortlich ist. 3§ 3 a Abs. 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) 
findet keine Anwendung. 
 

 

(3) Elektronische Verwaltungsakte und Be-
stätigungen sind mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur oder einem qualifi-
zierten elektronischen Siegel zu versehen. 

 

 

 
Z w e i t e r   T e i l  

Das Grundstück und seine Bebauung 
 

 

§ 4 
Zugänglichkeit des Baugrundstücks,  

Anordnung und Zugänglichkeit der bauli-
chen Anlagen 

 

 

(1) Das Baugrundstück muss so an einer 
mit Kraftfahrzeugen befahrbaren öffentli-
chen Verkehrsfläche liegen oder einen sol-
chen Zugang zu ihr haben, dass der von 
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der baulichen Anlage ausgehende Zu- und 
Abgangsverkehr und der für den Brand-
schutz erforderliche Einsatz von Feuer-
lösch- und Rettungsgeräten jederzeit ord-
nungsgemäß und ungehindert möglich 
sind. 
 
(2) 1Ist das Baugrundstück nur über Flä-
chen zugänglich, die nicht dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind, so muss ihre Be-
nutzung für diesen Zweck durch Baulast 
oder Miteigentum gesichert sein; bei Wohn-
gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 ge-
nügt eine Sicherung durch Grunddienstbar-
keit. 2Dies gilt nicht, wenn der erforderliche 
Zugang zu einem Grundstück über ein an-
deres Grundstück führt, das mit ihm zu-
sammen nach § 2 Abs. 12 Satz 2 ein Bau-
grundstück bildet. 
 

 

(3) 1Bauliche Anlagen müssen auf dem 
Baugrundstück so angeordnet sein, dass 
sie sicher zugänglich sind, das erforderli-
che Tageslicht erhalten und zweckentspre-
chend gelüftet werden können. 2Für den 
Einsatz der Feuerlösch- und Rettungsge-
räte muss die erforderliche Bewegungsfrei-
heit und Sicherheit gewährleistet sein. 
 

 

(4) 1Eine bauliche Anlage darf nicht auf 
mehreren Baugrundstücken gelegen sein. 
2Dies gilt nicht für einen Überbau, der nach 
§ 21a Abs. 1 des Niedersächsischen Nach-
barrechtsgesetzes zu dulden ist. 
 

 

 
§ 5 

Grenzabstände 
 

 

(1) 1Gebäude müssen mit allen auf ihren 
Außenflächen oberhalb der Geländeober-
fläche gelegenen Punkten von den Gren-
zen des Baugrundstücks Abstand halten. 
2Satz 1 gilt entsprechend für andere bauli-
che Anlagen, von denen Wirkungen wie 
von Gebäuden ausgehen, und Terrassen, 
soweit sie jeweils höher als 1 m über der 
Geländeoberfläche sind. 3Der Abstand ist 
zur nächsten Lotrechten über der Grenzli-
nie zu messen. 4Er richtet sich jeweils nach 
der Höhe des Punktes über der Gelände-
oberfläche (H). 5Der Abstand darf auf volle 
10 cm abgerundet werden.  
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(2) 1Der Abstand beträgt 0,4 H, mindestens 
jedoch 3 m. 2Abweichend von Satz 1 be-
trägt der Abstand in Gewerbe- und Indust-
riegebieten sowie in Gebieten, die nach ih-
rer baulichen Nutzung diesen Baugebieten 
entsprechen, 0,2 H, mindestens jedoch 
3 m. 3Satz 2 gilt nicht, soweit auf dem 
Nachbargrundstück zu dem betroffenen 
Grenzabschnitt ein größerer Abstand ein-
zuhalten wäre. 4Abweichend von Satz 1 be-
trägt der Abstand für Windenergieanlagen 
im Außenbereich oder in Sondergebieten 
für Windenergie 0,2 H, mindestens jedoch 
3 m. 5Satz 4 gilt nicht, soweit Windenergie-
anlagen auf dem Nachbargrundstück zu 
dem betroffenen Grenzabschnitt einen grö-
ßeren Abstand einzuhalten hätten. 
 

 

(3) Der Abstand nach den Absätzen 1 und 
2 darf unterschritten werden von 
1. Dachüberständen und Gesimsen um 

nicht mehr als 0,50 m, 
2. vor die Außenwand tretenden Gebäu-

deteilen, wie Eingangsüberdachun-
gen, Hauseingangstreppen, Terras-
senüberdachungen und Balkonen, so-
wie Dachgauben, wenn die Gebäude-
teile insgesamt nicht mehr als ein Drit-
tel der Breite der jeweiligen Außen-
wand in Anspruch nehmen, um nicht 
mehr als 1,50 m, höchstens jedoch um 
ein Drittel, 

3. Gebäudeteilen, die ausschließlich der 
Aufnahme von Aufzügen zur nachträg-
lichen Herstellung der Barrierefreiheit 
einer vor dem 1. Januar 2019 rechtmä-
ßig errichteten  oder  genehmigten  
baulichen Anlage  oder eines Teils ei-
ner baulichen Anlage dienen und 
höchstens 2,50 m vor die Außenwand 
vortreten und von der Grenze des Bau-
grundstücks mindestens 1,50 m Ab-
stand halten, und 

4. Antennen einschließlich der Masten 
außerhalb von Gewerbe- und Indust-
riegebieten sowie außerhalb von Ge-
bieten, die nach ihrer baulichen Nut-
zung diesen Baugebieten entspre-
chen, um 0,1 H. 

 

 

(4) 1Bei der Bemessung des erforderlichen 
Abstands bleiben folgende Gebäudeteile 
außer Betracht: 
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1. Schornsteine, wenn sie untergeordnet 
sind, Antennen, Geländer, Abgas- und 
Abluftleitungen,  

2. Giebeldreiecke und entsprechende an-
dere Giebelformen soweit sie, waage-
recht gemessen, nicht mehr als 6 m 
breit sind. 

2Außer Betracht bleiben ferner 
1. Außenwandbekleidungen, soweit sie 

den Abstand um nicht mehr als 0,4 m 
unterschreiten, und 

2. Bedachungen, soweit sie um nicht 
mehr als 0,35 m angehoben werden, 

wenn der Abstand infolge einer Baumaß-
nahme zum Zweck des Wärmeschutzes 
oder der Energieeinsparung bei einem vor-
handenen Gebäude unterschritten wird. 
 
(5) 1Soweit ein Gebäude nach städtebauli-
chem Planungsrecht ohne Grenzabstand 
errichtet werden muss, ist Absatz 1 Satz 1 
nicht anzuwenden. 2Soweit ein Gebäude 
nach städtebaulichem Planungsrecht ohne 
Grenzabstand errichtet werden darf, ist es 
abweichend von Absatz 1 Satz 1 an der 
Grenze zulässig, wenn durch Baulast gesi-
chert ist, dass auf dem Nachbargrundstück 
entsprechend an diese Grenze gebaut 
wird, oder wenn auf dem Nachbargrund-
stück ein Gebäude ohne Abstand an der 
Grenze vorhanden ist und die neue Grenz-
bebauung der vorhandenen, auch in der 
Nutzung, entspricht.  
 

 

(6) Erhebt sich über einen nach Absatz 5 
an eine Grenze gebauten Gebäudeteil ein 
nicht an diese Grenze gebauter Gebäude-
teil, so ist für dessen Abstand von dieser 
Grenze abweichend von Absatz 1 Satz 4 
die Höhe des Punktes über der Oberfläche 
des niedrigeren Gebäudeteils an der 
Grenze maßgebend. 
 

 

(7) 1Ist ein Gebäude nach Absatz 5 Satz 1 
an eine Grenze gebaut, so sind nicht an 
diese Grenze gebaute Teile des Gebäu-
des, die unter Absatz 3 fallen, in beliebigem 
Abstand von dieser Grenze zulässig. 2Ist 
ein Gebäude nach Absatz 5 Satz 2 an eine 
Grenze gebaut, so darf der nach Absatz 3 
einzuhaltende Abstand der dort genannten 
Gebäudeteile von dieser Grenze weiter 
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verringert werden, wenn der Nachbar zuge-
stimmt hat. 3Sind im Fall des Satzes 2 auf 
dem Nachbargrundstück entsprechende 
Gebäudeteile mit verringertem Abstand 
vorhanden, so darf der Abstand in gleichem 
Maß verringert werden.  
 
(8) 1Abstand brauchen nicht zu halten 
1. Stützmauern, Aufschüttungen und Ein-

friedungen, auch wenn diese zugleich 
einem weiteren Zweck dienen, insbe-
sondere der Nutzung als Solarenergie-
anlage, 

 a) in Gewerbe- und Industriegebieten 
mit einer Höhe von nicht mehr als 
3 m, jedoch von den Grenzen eines 
Nachbargrundstücks, das ganz 
oder teilweise außerhalb eines sol-
chen Gebietes liegt, nur solche mit 
einer Höhe von nicht mehr als 2 m, 
und  

 b) außerhalb von Gewerbe- und In-
dustriegebieten mit einer Höhe von 
nicht mehr als 2 m, 

2. Gebäude und Einfriedungen in Bauge-
bieten, in denen nach dem Bebau-
ungsplan nur Gebäude mit einem 
fremder Sicht entzogenen Gartenhof 
zulässig sind, soweit sie nicht höher als 
3,50 m sind. 

3. Antennen einschließlich der Masten  
a) im Außenbereich und  
b) im Übrigen, wenn der Durchmesser 

der Masten nicht mehr als 1,50 m 
beträgt, jedoch nur solche mit einer 
Höhe von  
aa) nicht mehr als 10 m bei Anla-

gen in reinen Wohngebieten 
sowie in einem 2,50 m tiefen 
Grenzbereich zu solchen Ge-
bieten in Gebieten nach Dop-
pelbuchstabe bb und  

bb) nicht mehr als 15 m bei Anla-
gen in sonstigen Gebieten. 

2Satz 1 Nr. 3 Buchst. a gilt nicht für den Ab-
stand von den Grenzen eines Nachbar-
grundstücks, das ganz oder teilweise nicht 
im Außenbereich liegt. 3Die nach Satz 1 
Nr. 3 Buchstabe b maßgebliche Höhe wird 
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a) bei freistehenden Anlagen ab der 
Geländeoberfläche und 

b) bei Anlagen auf baulichen Anlagen 
gemessen ab dem Schnittpunkt der 
Anlage mit der Außenfläche der 
baulichen Anlage 

gemessen. 4Ohne Abstand oder mit einem 
bis auf 1 m verringerten Abstand von der 
Grenze sind zulässig 
1. Solarenergieanlagen, die nicht Teil ei-

nes Gebäudes sind, mit einer Höhe bis 
zu 3 m, 

2. Garagen und Gebäude ohne Aufent-
haltsräume und Feuerstätten, die allein 
oder mit darauf errichteten Solarener-
gieanlagen eine Höhe bis zu 3 m nicht 
überschreiten, 

3. Garagen und Gebäude ohne Aufent-
haltsräume und Feuerstätten mit einer 
Höhe bis zu 3 m und darauf errichteten 
Solarenergieanlagen mit einer Höhe 
bis zu 0,70 m, wenn der Abstand der 
Solarenergieanlagen von der Grenze 
mindestens 1 m beträgt, und 

4. freistehende Wärmepumpen ein-
schließlich ihrer Fundamente und Ein-
hausungen mit einer Höhe bis zu 2 m, 
wenn 
a) die Abstände nach den Absät-

zen 1 bis 7 auf dem Baugrund-
stück anders nicht eingehalten 
werden können und 

b) auf den Nachbargrundstücken 
keine unzumutbaren Beeinträchti-
gungen, insbesondere aufgrund 
von Eisbildung, Geräuschen und 
Abluft entstehen. 

5Bauliche Anlagen nach Satz 4 dürfen den 
Abstand nach Absatz 2 auf einer Gesamt-
länge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf 
einem Baugrundstück insgesamt jedoch 
nur auf einer Länge von 15 m unterschrei-
ten; von den 9 m nach Halbsatz 1 dürfen 
Wärmepumpen den Abstand auf einer Ge-
samtlänge von 3 m unterschreiten. 6Bei An-
wendung der Sätze 4 und 5 sind nach Ab-
satz 5 Satz 2 ohne Abstand an eine Grenze 
gebaute Garagen und Gebäude der in 
Satz 4 Nrn. 2 und 3 genannten Art anzu-
rechnen. 7Bei Anwendung des Satzes 1 
Nr. 2 gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 
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(9) 1Die nach den Absätzen 1 bis 8 und den 
§§ 6 und 7 maßgebliche Höhe der Gelän-
deoberfläche ist die der gewachsenen Ge-
ländeoberfläche. 2Eine Veränderung dieser 
Geländeoberfläche durch Abgrabung ist zu 
berücksichtigen, eine Veränderung durch 
Aufschüttung dagegen nur, wenn die Ge-
ländeoberfläche dadurch an die vorhan-
dene oder genehmigte Geländeoberfläche 
des Nachbargrundstücks angeglichen wird. 
3Die Bauaufsichtsbehörde setzt die Höhe 
der Geländeoberfläche fest, soweit dies er-
forderlich ist. 4Dabei kann sie unter Würdi-
gung nachbarlicher Belange den Anschluss 
an die Verkehrsflächen und die Abwasser-
beseitigungsanlagen sowie Aufschüttun-
gen berücksichtigen, die wegen des vor-
handenen Geländeverlaufs gerechtfertigt 
sind. 
 

 

(10) 1Bei rechtmäßig bestehenden Gebäu-
den, die die Abstände nach den Absätzen 1 
bis 8 nicht einhalten, bleiben Unterschrei-
tungen dieser Abstände unbeachtlich bei 
1. Änderungen innerhalb dieses Gebäu-

des, 
2. der Änderung der Nutzung von Räu-

men und Gebäuden,  
3. der Errichtung und der Änderung von 

Vor- und Anbauten, die für sich ge-
nommen den Grenzabstand einhalten, 

4. der nachträglichen Errichtung von 
Dach- und Staffelgeschossen, wenn 
die Unterschreitung des Abstandes 
bei Berücksichtigung der zusätzlichen 
Geschosse nicht größer ist als die bis-
herige Unterschreitung, und 

5. dem Ersatz von Dachräumen, Dach- 
oder Staffelgeschossen innerhalb der 
bisherigen Abmessungen. 

2Satz 1 gilt nicht für Garagen und Gebäude 
ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten. 
 

 

 
§ 6 

Hinzurechnung benachbarter Grundstücke 
 

 

(1) 1Benachbarte Verkehrsflächen öffentli-
cher Straßen dürfen für die Bemessung 
des Grenzabstandes bis zu ihrer Mittellinie 
dem Baugrundstück zugerechnet werden, 
unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 2 auch über die Mittellinie hinaus. 2Mit 
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Zustimmung der Eigentümer dürfen öffent-
liche Grün- und Wasserflächen sowie Be-
triebsflächen öffentlicher Eisenbahnen und 
Straßenbahnen entsprechend Satz 1 zuge-
rechnet werden.  
 
(2) Andere benachbarte Grundstücke dür-
fen für die Bemessung des Grenzabstan-
des dem Baugrundstück bis zu einer ge-
dachten Grenze zugerechnet werden, 
wenn durch Baulast gesichert ist, dass 
auch bauliche Anlagen auf dem benach-
barten Grundstück den vorgeschriebenen 
Abstand von dieser Grenze halten. 
 

 

 
§ 7 

Abstände auf demselben Baugrundstück 
 

 

(1) 1Zwischen Gebäuden auf demselben 
Baugrundstück, die nicht unmittelbar anei-
nander gebaut sind, muss ein Abstand ge-
halten werden, der so zu bemessen ist, als 
verliefe zwischen ihnen eine Grenze. 2Satz 
1 gilt entsprechend für andere bauliche An-
lagen, von denen Wirkungen wie von Ge-
bäuden ausgehen, und Terrassen, soweit 
sie jeweils höher als 1 m über der Gelände-
oberfläche sind. 

 

 

(2) Der Abstand nach Absatz 1 darf, soweit 
hinsichtlich des Brandschutzes, des Tages-
lichts und der Lüftung keine Bedenken be-
stehen, unterschritten werden 
1. auf einem Baugrundstück, das in ei-

nem durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Gewerbe- oder Industriegebiet liegt 
oder entsprechend genutzt werden 
darf, zwischen Gebäuden, die in den 
genannten Gebieten allgemein zuläs-
sig sind, 

2. zwischen land- oder forstwirtschaftlich 
genutzten Gebäuden ohne Aufent-
haltsräume, 

3. von baulichen Anlagen nach § 5 
Abs. 8 Satz 4. 

 

 

(3) 1Wenn Teile desselben Gebäudes oder 
aneinander gebauter Gebäude auf demsel-
ben Baugrundstück einander in einem Win-
kel von weniger als 75 Grad zugekehrt 
sind, muss zwischen ihnen Abstand nach 
Absatz 1 gehalten werden. 2Dies gilt nicht 
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für Dachgauben, Balkone und sonstige ge-
ringfügig vor- oder zurücktretende Teile 
desselben Gebäudes. 3Die Abstände nach 
Satz 1 dürfen unterschritten werden, soweit 
die Teile des Gebäudes keine Öffnungen 
zu Aufenthaltsräumen haben und der 
Brandschutz und eine ausreichende Belüf-
tung gewährleistet sind. 

 
(4) Zwischen einander in einem Winkel von 
weniger als 120 Grad zugekehrten Fens-
tern von Aufenthaltsräumen eines Gebäu-
des oder aneinander gebauter Gebäude 
auf demselben Baugrundstück muss ein 
Abstand von mindestens 6 m gehalten wer-
den, wenn die Aufenthaltsräume dem Woh-
nen dienen und nicht zu derselben Woh-
nung gehören.  

 

 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für flie-
gende Bauten. 
 

 

 
§ 8 

Grundstücksteilungen 
 

 

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks, 
das bebaut ist oder dessen Bebauung ge-
nehmigt ist, dürfen keine Verhältnisse ge-
schaffen werden, die den Vorschriften die-
ses Gesetzes oder aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. 
 

 

(2) Soll bei einer Teilung eines Grund-
stücks nach Absatz 1 von Vorschriften die-
ses Gesetzes oder von aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Vorschriften abgewi-
chen werden, so ist § 66 entsprechend an-
zuwenden. 
 

 

 
§ 9 

Nicht überbaute Flächen,  
Kinderspielplätze 

 

 

(1) 1Die nicht überbauten Flächen von Bau-
grundstücken sind so herzurichten und zu 
unterhalten, dass sie nicht verunstaltet wir-
ken und auch ihre Umgebung nicht verun-
stalten. 2Dies gilt auch für die nicht im Au-
ßenbereich gelegenen, nach öffentlichem 
Baurecht bebaubaren Grundstücke. 
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(2) Die nicht überbauten Flächen der Bau-
grundstücke müssen Grünflächen sein, so-
weit sie nicht für eine andere zulässige Nut-
zung erforderlich sind. 
 

 

(3) 1Wird ein Gebäude mit mehr als fünf 
Wohnungen errichtet, so ist auf dem Bau-
grundstück oder in unmittelbarer Nähe auf 
einem anderen Grundstück, dessen dauer-
hafte Nutzung für diesen Zweck durch Bau-
last gesichert sein muss, ein ausreichend 
großer Spielplatz für Kinder im Alter bis zu 
sechs Jahren anzulegen. 2Dies gilt nicht, 
wenn in unmittelbarer Nähe ein sonstiger 
für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaf-
fen wird oder bereits vorhanden ist oder ein 
solcher Spielplatz wegen der Art und der 
Lage der Wohnungen nicht erforderlich ist.  
 

 

(4) 1Stellplätze, deren Zu- und Abfahrten 
und Fahrgassen sowie die Zu- und Abfahr-
ten von Garagen dürfen, wenn die Versi-
ckerung des Niederschlagswassers nicht 
auf andere Weise ermöglicht wird, nur eine 
Befestigung haben, durch die das Nieder-
schlagswasser mindestens zum überwie-
genden Teil versickern kann. 2Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Flächen für das Warten 
von Kraftfahrzeugen oder ähnliche Arbei-
ten, die das Grundwasser verunreinigen 
können, genutzt werden. 
 

 

 
D r i t t e r  T e i l  

Allgemeine Anforderungen an 
Baumaßnahmen und bauliche Anlagen 
 

 

 
§ 10 

Gestaltung baulicher Anlagen 
 

 

Bauliche Anlagen sind in der Form, im 
Maßstab, im Verhältnis der Baumassen 
und Bauteile zueinander, im Werkstoff ein-
schließlich der Art seiner Verarbeitung und 
in der Farbe so durchzubilden, dass sie we-
der verunstaltet wirken noch das beste-
hende oder geplante Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild verunstalten. 
 

 

 
§ 11 

Einrichtung der Baustelle 
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(1) 1Bei Baumaßnahmen müssen die Teile 
der Baustellen, auf denen unbeteiligte Per-
sonen gefährdet werden können, abge-
grenzt oder durch Warnzeichen gekenn-
zeichnet sein. 2Soweit es aus Sicherheits-
gründen erforderlich ist, müssen Baustellen 
ganz oder teilweise mit Bauzäunen abge-
grenzt, mit Schutzvorrichtungen gegen her-
abfallende Gegenstände versehen und be-
leuchtet sein. 
 

 

(2) 1Öffentliche Verkehrsflächen, Versor-
gungs-, Abwasserbeseitigungs-, Telekom-
munikations- und Rundfunkanlagen sowie 
Grundwassermessstellen, Grenz- und Ver-
messungsmale sind während der Bauaus-
führung zu schützen und, soweit erforder-
lich, unter den notwendigen Sicherungsvor-
kehrungen zugänglich zu halten. 2Bäume, 
Hecken und sonstige Bepflanzungen, die 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften zu er-
halten sind, müssen während der Bauaus-
führung geschützt werden. 
 

 

(3) 1Vor der Durchführung nicht verfahrens-
freier Baumaßnahmen hat die Bauherrin 
oder der Bauherr auf dem Baugrundstück 
ein von der öffentlichen Verkehrsfläche (§ 4 
Abs. 1) aus lesbares Schild dauerhaft an-
zubringen, das die Bezeichnung der Bau-
maßnahme und die Namen und Anschrif-
ten der Bauherrin oder des Bauherrn, der 
Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsver-
fassers, der Bauleiterin oder des Bauleiters 
und der Unternehmerinnen und Unterneh-
mer enthält (Bauschild). 2Liegt das Bau-
grundstück nicht an einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche, so genügt es, wenn das Bau-
schild von dem Zugang zum Baugrund-
stück aus lesbar ist. 3Unternehmerinnen 
und Unternehmer für geringfügige Bauar-
beiten brauchen auf dem Bauschild nicht 
angegeben zu werden. 
 

 

 
§ 12 

Standsicherheit 
 

 

(1) 1Jede bauliche Anlage muss im Gan-
zen, in ihren einzelnen Teilen und für sich 
allein dem Zweck entsprechend dauerhaft 
standsicher sein. 2Die Standsicherheit an-
derer baulicher Anlagen und die Tragfähig-
keit des Baugrundes der Nachbargrundstü-
cke dürfen nicht gefährdet werden. 3Die 
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Sätze 1 und 2 gelten auch während der 
Baumaßnahme. 
 
(2) Gemeinsame Bauteile für mehrere bau-
liche Anlagen sind zulässig, wenn tech-
nisch gesichert ist, dass die gemeinsamen 
Bauteile beim Abbruch einer der baulichen 
Anlagen stehen bleiben können. 
 

 

 
§ 13 

Schutz gegen schädliche Einflüsse 
 

 

1Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, 
beschaffen und gebrauchstauglich sein, 
dass durch chemische, physikalische oder 
biologische Einflüsse, insbesondere Was-
ser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische 
Schädlinge, Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen. 2Das Bau-
grundstück muss für die bauliche Anlage 
entsprechend geeignet sein. 
 

 

 
§ 14 

Brandschutz 
 

 

1Bauliche Anlagen müssen so errichtet, ge-
ändert und instand gehalten werden und so 
angeordnet, beschaffen und für ihre Benut-
zung geeignet sein, dass der Entstehung 
eines Brandes sowie der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vor-
gebeugt wird und bei einem Brand die Ret-
tung von Menschen und Tieren sowie wirk-
same Löscharbeiten möglich sind. 2Soweit 
die Mittel der Feuerwehr zur Rettung von 
Menschen nicht ausreichen, sind stattdes-
sen geeignete bauliche Vorkehrungen zu 
treffen. 
 

 

 
§ 15 

Schall-, Wärme- und Erschütterungs-
schutz 

 

 

(1) Bauliche Anlagen müssen einen für ihre 
Benutzung ausreichenden Schall- und 
Wärmeschutz bieten. 
 

 

(2) Von technischen Bauteilen und ortsfes-
ten Einrichtungen in baulichen Anlagen 
oder auf Baugrundstücken wie von Anla-
gen für Wasserversorgung, Abwässer oder 
Abfallstoffe, von Heizungs- oder Lüftungs-
anlagen und von Aufzügen dürfen, auch für 
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Nachbarn, keine Gefahren oder unzumut-
bare Belästigungen durch Geräusche, Er-
schütterungen oder Schwingungen ausge-
hen. 
 

 
§ 16 

Verkehrssicherheit 
 

 

(1) Bauliche Anlagen sowie Verkehrsflä-
chen in baulichen Anlagen und auf dem 
Baugrundstück müssen verkehrssicher 
sein.  

 

 

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öf-
fentlichen Verkehrs darf durch bauliche An-
lagen oder deren Nutzung nicht gefährdet 
werden. 
 

 

 
§ 16 a 

Bauarten 
 

 

(1) Bauarten dürfen nur angewendet wer-
den, wenn bei ihrer Anwendung die bauli-
chen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck 
entsprechenden angemessenen Zeitdauer 
die Anforderungen dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vor-
schriften erfüllen und für ihren Anwen-
dungszweck tauglich sind. 
 

 

(2) 1Bauarten, die von Technischen Baube-
stimmungen nach § 83 Abs. 2 Nr. 2 oder 
Nr. 3 Buchst. a wesentlich abweichen oder 
für die es allgemein anerkannte Regeln der 
Technik nicht gibt, dürfen bei der Errich-
tung, Änderung und Instandhaltung bauli-
cher Anlagen nur angewendet werden, 
wenn für sie 
1. eine allgemeine Bauartgenehmigung 

durch das Deutsche Institut für Bau-
technik oder 

2. eine vorhabenbezogene Bauartgeneh-
migung durch die oberste Bauauf-
sichtsbehörde 

erteilt worden ist. 2§ 18 Abs. 2 bis 7 gilt ent-
sprechend. 
 

 

(3) 1Anstelle einer allgemeinen Bauartge-
nehmigung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ge-
nügt ein allgemeines bauaufsichtliches 
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Prüfzeugnis, wenn die Bauart nach allge-
mein anerkannten Prüfverfahren beurteilt 
werden kann. 2Diese Bauarten werden mit 
der Angabe der maßgebenden technischen 
Regeln für diese Prüfverfahren in den 
Technischen Baubestimmungen nach § 83 
bekannt gemacht. 3§ 19 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 
Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall 
oder für genau begrenzte Fälle allgemein 
festlegen, dass eine Bauartgenehmigung 
nicht erforderlich ist. 
 

 

(5) 1Bauarten bedürfen einer Bestätigung 
ihrer Übereinstimmung mit den Techni-
schen Baubestimmungen nach § 83 
Abs. 3, den allgemeinen Bauartgenehmi-
gungen, den allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnissen für Bauarten oder 
den vorhabenbezogenen Bauartgenehmi-
gungen; als Übereinstimmung gilt auch 
eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. 
2§ 21 Abs. 2 gilt für den Anwender der Bau-
art entsprechend. 

 

 

(6) 1Bei Bauarten, deren Anwendung in au-
ßergewöhnlichem Maß von der Sachkunde 
und Erfahrung der damit betrauten Perso-
nen oder von einer Ausstattung mit beson-
deren Vorrichtungen abhängt, kann in der 
Bauartgenehmigung oder durch Verord-
nung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
vorgeschrieben werden, dass der Anwen-
der über solche Fachkräfte und Vorrichtun-
gen zu verfügen und den Nachweis hier-
über gegenüber einer Prüfstelle nach § 24 
Satz 1 Nr. 6 zu erbringen hat. 2In der Ver-
ordnung können Mindestanforderungen an 
die Ausbildung, die durch Prüfung nachzu-
weisende Befähigung und die Ausbildungs-
stätten einschließlich der Anerkennungsvo-
raussetzungen gestellt werden. 
 

 

(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnli-
chen Sorgfalt bei der Ausführung oder der 
Instandhaltung bedürfen, kann in der Bau-
artgenehmigung oder durch Verordnung 
der obersten Bauaufsichtsbehörde die 
Überwachung dieser Tätigkeiten durch 
eine Überwachungsstelle nach § 24 Satz 1 
Nr. 5 vorgeschrieben werden. 
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V i e r t e r  T e i l  
Bauprodukte 

 

 

 
§ 16 b 

Allgemeine Anforderungen für die  
Verwendung von Bauprodukten 

 

 

(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet wer-
den, wenn bei ihrer Verwendung die bauli-
chen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck 
entsprechenden angemessenen Zeitdauer 
die Anforderungen dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vor-
schriften erfüllen und gebrauchstauglich 
sind. 
 

 

(2) Bauprodukte, die in Vorschriften eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum genannten technischen 
Anforderungen entsprechen, dürfen ver-
wendet werden, wenn das geforderte 
Schutzniveau nach § 3 Abs. 1 gleicherma-
ßen dauerhaft erreicht wird. 
 

 

 
§ 16 c 

Anforderungen für die Verwendung von 
CE-gekennzeichneten Bauprodukten 

 

 

1Ein Bauprodukt, das eine CE-Kennzeich-
nung trägt, darf verwendet werden, wenn 
die erklärten Leistungen den in diesem Ge-
setz oder in aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften festgelegten Anfor-
derungen für diese Verwendung entspre-
chen. 2Die §§ 17 bis 25 Abs. 1 gelten nicht 
für Bauprodukte, die die CE-Kenn-
zeichnung aufgrund der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen. 
 

 

 
§ 17 

Verwendbarkeitsnachweis 
 

 

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 18 
bis 20) ist für ein Bauprodukt erforderlich, 
wenn  
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1. es für das Bauprodukt keine Techni-
sche Baubestimmung und keine allge-
mein anerkannte Regel der Technik 
gibt, 

 

2. das Bauprodukt von einer Techni-
schen Baubestimmungen (§ 83 Abs. 2 
Nr. 3) wesentlich abweicht oder 

 

3. eine Verordnung nach § 82 Abs. 5 dies 
für das Bauprodukt vorsieht. 

 

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht 
erforderlich für ein Bauprodukt,  
1. das von einer allgemein anerkannten 

Regel der Technik abweicht oder 
2. das für die Erfüllung der Anforderun-

gen dieses Gesetzes oder auf Grund 
dieses Gesetzes erlassener Vorschrif-
ten nur eine untergeordnete Bedeu-
tung hat. 

 

 

(3) Die Technischen Baubestimmungen 
nach § 83 enthalten eine nicht abschlie-
ßende Liste von Bauprodukten, die keines 
Verwendbarkeitsnachweises nach Ab-
satz 1 bedürfen. 
 

 

 
§ 18 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, 
 

 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik er-
teilt unter den Voraussetzungen des § 17 
Abs. 1 eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung für Bauprodukte, wenn ihre Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 16 b Abs. 1 
nachgewiesen ist. 
 

 

(2) 1Die zur Begründung des Antrags erfor-
derlichen Unterlagen sind beizufügen. 2So-
weit erforderlich, sind Probestücke von der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller zur 
Verfügung zu stellen oder durch Sachver-
ständige, die das Deutsche Institut für Bau-
technik bestimmen kann, zu entnehmen 
oder Probeausführungen unter Aufsicht der 
Sachverständigen herzustellen. 3§ 69 
Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik 
kann für die Durchführung der Prüfung die 
sachverständige Stelle und für Probeaus-
führungen die Ausführungsstelle und Aus-
führungszeit vorschreiben. 
 

 



Stand 23.06.2025 

 
- 31 - 

(4) 1Die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung wird widerruflich und für eine be-
stimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf 
Jahre beträgt. 2Die Zulassung kann mit Ne-
benbestimmungen erteilt werden. 3Die Be-
fristung kann auf schriftlichen Antrag in der 
Regel um fünf Jahre verlängert werden; 
§ 71 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
 

 

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der 
privaten Rechte Dritter erteilt. 
 

 

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik 
macht die von ihm erteilten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen nach Ge-
genstand und wesentlichem Inhalt öffent-
lich bekannt. 
 

 

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen nach dem Recht anderer Länder gelten 
auch in Niedersachsen. 
 

 

 
§ 19 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
 

 

(1) 1Bauprodukte, die nach allgemein aner-
kannten Prüfverfahren beurteilt werden, 
bedürfen anstelle einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nach § 18 nur ei-
nes allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses. 2Die Bauprodukte, für die die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, 
werden mit der Angabe der für das jewei-
lige Prüfverfahren maßgebenden techni-
schen Regeln in den Technischen Baube-
stimmungen nach § 83 bekannt gemacht. 
 

 

(2) 1Ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis wird von einer Prüfstelle nach 
§ 24 Satz 1 Nr. 1 für Bauprodukte nach Ab-
satz 1 erteilt, wenn ihre Verwendbarkeit im 
Sinne des § 16 b Abs. 1 nachgewiesen ist. 
2§ 18 Abs. 2 und 4 bis 7 gilt entsprechend.  
 

 

 
§ 20 

Nachweis der Verwendbarkeit von  
Bauprodukten im Einzelfall  

 

 

1Mit Zustimmung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde dürfen unter den Vorausset-
zungen des § 17 Abs. 1 im Einzelfall Bau-
produkte verwendet werden, wenn ihre 
Verwendbarkeit im Sinne des § 16 b Abs. 1 
nachgewiesen ist. 2Wenn Gefahren im 
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Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwarten 
sind, kann die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde im Einzelfall erklären, dass ihre Zu-
stimmung nicht erforderlich ist. 
 

 
§ 21 

Übereinstimmungsbestätigung 
 

 

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestäti-
gung ihrer Übereinstimmung mit den Tech-
nischen Baubestimmungen nach § 83 Abs. 
2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen, den allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnissen oder den Zustimmun-
gen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt 
auch eine Abweichung, die nicht wesentlich 
ist. 
 

 

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung 
erfolgt durch eine Übereinstimmungserklä-
rung des Herstellers (§ 22). 
 

 

(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Bau-
produkte mit dem Übereinstimmungszei-
chen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den 
Verwendungszweck abzugeben. 
 

 

(4) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, 
auf einem Beipackzettel oder auf seiner 
Verpackung oder, wenn dies Schwierigkei-
ten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf 
einer Anlage zum Lieferschein anzubrin-
gen. 
 

 

(5) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und 
aus anderen Staaten gelten auch in Nieder-
sachsen. 
 

 

 
§ 22 

Übereinstimmungserklärung  
des Herstellers 

 

 

(1) Der Hersteller darf eine Übereinstim-
mungserklärung nur abgeben, wenn er 
durch werkseigene Produktionskontrolle si-
chergestellt hat, dass das von ihm herge-
stellte Bauprodukt den maßgebenden tech-
nischen Regeln, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zu-
stimmung im Einzelfall entspricht. 
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(2) 1In den Technischen Baubestimmun-
gen nach § 83, in den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen, in den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder 
in den Zustimmungen im Einzelfall kann 
eine Prüfung der Bauprodukte durch eine 
Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstim-
mungserklärung vorgeschrieben werden, 
wenn dies zur Sicherung einer ordnungs-
gemäßen Herstellung erforderlich ist. 2In 
diesen Fällen hat die Prüfstelle das Bau-
produkt daraufhin zu überprüfen, ob es den 
maßgebenden technischen Regeln, der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, 
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnis, oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 
 

 

(3) 1In den Technischen Baubestimmun-
gen nach § 83, in den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen, in allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in 
den Zustimmungen im Einzelfall kann eine 
Zertifizierung nach § 23 vor Abgabe der 
Übereinstimmungserklärung vorgeschrie-
ben werden, wenn dies zum Nachweis ei-
ner ordnungsgemäßen Herstellung eines 
Bauproduktes erforderlich ist. 2Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die 
Verwendung eines Bauproduktes ohne 
Zertifizierung gestatten, wenn nachgewie-
sen ist, dass das Bauprodukt den maßge-
benden technischen Regeln, der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht. 
 

 

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie herge-
stellt werden, bedürfen nur einer Überein-
stimmungserklärung nach Absatz 1, sofern 
nichts anderes bestimmt ist. 
 

 

 
§ 23 

Zertifizierung  
 

 

(1) Dem Hersteller ist ein Übereinstim-
mungszertifikat von einer Zertifizierungs-
stelle nach § 24 Satz 1 Nr. 3 zu erteilen, 
wenn das Bauprodukt 

 

1. den Technischen Baubestimmungen 
nach § 83 Abs. 3, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
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oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht und 

2. einer werkseigenen Produktionskon-
trolle sowie einer Fremdüberwachung 
nach Maßgabe des Absatzes 2 unter-
liegt. 

 

 

(2) 1Die Fremdüberwachung ist von Über-
wachungsstellen nach § 24 Satz 1 Nr. 4 
durchzuführen. 2Im Rahmen der Fremd-
überwachung ist regelmäßig zu überprü-
fen, ob das Bauprodukt den Technischen 
Baubestimmungen nach § 83 Abs. 2, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, 
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 
 

 

 
§ 24 

Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs- 
stellen 

 

 

1Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
eine natürliche oder juristische Person oder 
eine Stelle als 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner 

bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 19 
Abs. 2), 

2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bau-
produkten vor Abgabe der Überein-
stimmungserklärung (§ 22 Abs. 2), 

3.  Zertifizierungsstelle (§ 23 Abs. 1), 
4. Überwachungsstelle für die Fremd-

überwachung (§ 23 Abs. 2),  
5. Überwachungsstelle für die Überwa-

chung nach § 16 a Abs. 7 und § 25 
Abs. 2 oder  

6. Prüfstelle für die Überprüfung nach 
§ 16 a Abs. 6 und § 25 Abs. 1 

 

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Be-
schäftigten nach ihrer Ausbildung, Fach-
kenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, ih-
rer Unparteilichkeit und ihren fachlichen 
Leistungen die Gewähr dafür bieten, dass 
die Aufgaben den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechend wahrgenom-
men werden, und wenn sie über die erfor-
derlichen Vorrichtungen verfügen. 2Satz 1 
ist entsprechend auf Behörden anzuwen-
den, wenn sie ausreichend mit geeigneten 
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Fachkräften besetzt und mit den erforderli-
chen Vorrichtungen ausgestattet sind. 3Die 
Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- 
und Überwachungsstellen anderer Länder 
gilt auch in Niedersachsen. 
 

 
§ 25 

Besondere Sachkunde- und Sorgfalts- 
anforderungen 

 

 

(1) 1Bei Bauprodukten, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maß von der Sach-
kunde und Erfahrung der damit betrauten 
Personen oder von einer Ausstattung mit 
besonderen Vorrichtungen abhängt, kann 
in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, in der Zustimmung im Einzelfall oder 
durch Verordnung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde vorgeschrieben werden, 
dass der Hersteller über die erforderlichen 
Fachkräfte und Vorrichtungen zu verfügen 
und den Nachweis hierüber gegenüber ei-
ner Prüfstelle nach §  24 Satz 1 Nr. 6 zu er-
bringen hat. 2In der Verordnung können 
Mindestanforderungen an die Ausbildung, 
die durch Prüfung nachzuweisende Befähi-
gung und die Ausbildungsstätten ein-
schließlich der Anerkennungsvorausset-
zungen gestellt werden. 
 

 

(2) Für Bauprodukte, die wegen ihrer be-
sonderen Eigenschaften oder ihres beson-
deren Verwendungszwecks einer außerge-
wöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, 
Instandhaltung oder Reinigung bedürfen, 
kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall 
oder durch Verordnung der obersten Bau-
aufsichtsbehörde die Überwachung dieser 
Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle 
nach § 24 Satz 1 Nr. 5 vorgeschrieben wer-
den, soweit diese Tätigkeiten nicht bereits 
durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
erfasst sind. 
 

 

 
F ü n f t e r  T e i l  

Der Bau und seine Teile 
 

 

 
§ 26 

Brandverhalten von Baustoffen und  
Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen 
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(1) 1Baustoffe werden nach ihrem Brand-
verhalten unterschieden in nichtbrennbare 
und brennbare Baustoffe. 2Brennbare Bau-
stoffe werden unterschieden in schwerent-
flammbare und normalentflammbare Bau-
stoffe. 3Baustoffe, die nicht mindestens nor-
malentflammbar sind (leichtentflammbare 
Baustoffe), dürfen nur verwendet werden, 
wenn sie durch die Art der Verarbeitung 
oder des Einbaus ausreichend gegen Ent-
flammen geschützt sind. 
 

 

(2) 1Bauteile werden nach ihrer Feuerwi-
derstandsfähigkeit unterschieden in 
1. feuerbeständige Bauteile, 
2. hochfeuerhemmende Bauteile und 
3. feuerhemmende Bauteile. 
2Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht 
sich bei tragenden und aussteifenden Bau-
teilen auf deren Standsicherheit im Brand-
fall, bei raumabschließenden Bauteilen auf 
deren Widerstand gegen eine Brandaus-
breitung. 3Bauteile werden zusätzlich nach 
dem Brandverhalten der verwendeten Bau-
stoffe unterschieden in 
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustof-

fen, 
2. Bauteile, deren tragende und ausstei-

fende Teile aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und die, wenn sie 
raumabschließende Bauteile sind, zu-
sätzlich eine in Bauteilebene durchge-
hende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben, 

3. Bauteile, deren tragende und ausstei-
fende Teile aus brennbaren Baustoffen 
bestehen und die Dämmstoffe aus 
nichtbrennbaren Baustoffen und allsei-
tig eine brandschutztechnisch wirk-
same Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) 
haben, und 

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen. 
 

 

(3) 1Soweit in diesem Gesetz oder in Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes nichts 
anderes bestimmt ist, müssen in Bezug auf 
das Brandverhalten der verwendeten Bau-
stoffe 
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1. Bauteile, die feuerbeständig sein müs-
sen, mindestens Absatz 2 Satz 3 Nr. 2 
und 

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein 
müssen, mindestens Absatz 2 Satz 3 
Nr. 3 

entsprechen. 2Bauteile, die feuerbeständig 
oder hochfeuerhemmend sein müssen, 
dürfen abweichend von Satz 1 auch aus 
brennbaren Baustoffen bestehen, wenn die 
geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit 
nachgewiesen ist und die Bauteile sowie 
ihre Anschlüsse ausreichend lang wider-
standsfähig gegen die Brandausbreitung 
sind. 3Satz 2 gilt nicht für Brandwände und 
für raumabschließende Wände notwendi-
ger Treppenräume in Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 5. 
 

 
§ 27 

Wände und Stützen 
 

 

(1) 1Wände müssen die für ihre Standsi-
cherheit und Belastung nötige Dicke, Fes-
tigkeit und Aussteifung haben und, soweit 
erforderlich, die bauliche Anlage ausstei-
fen. 2Sie müssen ausreichend sicher gegen 
Stoßkräfte sein.  

 

 

(2) Wände müssen gegen aufsteigende 
und gegen eindringende Feuchtigkeit hin-
reichend geschützt sein. 

 

 

(3) 1Wände müssen, soweit es der Brand-
schutz unter Berücksichtigung ihrer Be-
schaffenheit, Anordnung und Funktion er-
fordert, nach ihrer Bauart und durch ihre 
Baustoffe widerstandsfähig gegen Feuer 
sein. 2Dies gilt auch für Bekleidungen und 
Dämmschichten.  
 

 

(4) Tragende Wände und aussteifende 
Wände müssen im Brandfall ausreichend 
lang standsicher sein. 

 

 

(5) Für Stützen gelten die Absätze 1 bis 4 
sinngemäß.  
 

 

 
§ 28 

Außenwände 
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(1) Außenwände müssen aus frostbestän-
digen und gegen Niederschläge wider-
standsfähigen Baustoffen hergestellt oder 
mit einem Wetterschutz versehen sein. 

 

 

(2) Außenwände und Außenwandteile wie 
Brüstungen und Schürzen müssen so aus-
gebildet sein, dass eine Brandausbreitung 
auf und in diesen Bauteilen ausreichend 
lang begrenzt ist. 
 

 

 
§ 29 

Trennwände 
 

 

Trennwände müssen, wenn sie raumab-
schließende Bauteile von Räumen oder 
Nutzungseinheiten sind, ausreichend lang 
widerstandsfähig gegen eine Brandaus-
breitung sein, soweit dies erforderlich ist, 
um der Brandausbreitung innerhalb von 
Geschossen entgegenzuwirken. 
 

 

 
§ 30 

Brandwände 
 

 

1Brandwände müssen vorhanden sein, so-
weit dies, insbesondere bei geringen Ge-
bäude- oder Grenzabständen, innerhalb 
ausgedehnter Gebäude oder bei baulichen 
Anlagen mit erhöhter Brandgefahr, erfor-
derlich ist, um einer Brandausbreitung ent-
gegenzuwirken. 2Brandwände müssen als 
raumabschließende Bauteile zum Ab-
schluss von Gebäuden oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte so 
beschaffen und angeordnet sein, dass sie 
bei einem Brand ausreichend lang eine 
Brandausbreitung auf andere Gebäude 
oder Brandabschnitte verhindern. 
 

 

 
§ 31 

Decken und Böden 
 

 

(1) Decken müssen den Belastungen si-
cher standhalten, die auftretenden Kräfte 
sicher auf ihre Auflager übertragen und, so-
weit erforderlich, die bauliche Anlage waa-
gerecht aussteifen. 
 

 

(2) 1Böden nicht unterkellerter Aufenthalts-
räume oder anderer Räume, deren Benut-
zung durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wer-
den kann, müssen gegen aufsteigende 
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Feuchtigkeit geschützt sein. 2Decken unter 
Räumen, die der Feuchtigkeit erheblich 
ausgesetzt sind, insbesondere unter 
Waschküchen, Toiletten, Waschräumen 
und Loggien, müssen wasserundurchlässig 
sein. 
 
(3) 1Decken müssen, soweit es der Brand-
schutz unter Berücksichtigung ihrer Be-
schaffenheit, Anordnung und Funktion er-
fordert, nach ihrer Bauart und in ihren Bau-
stoffen widerstandsfähig gegen Feuer sein. 
2Sie müssen als tragende und raumab-
schließende Bauteile zwischen Geschos-
sen im Brandfall ausreichend lang standsi-
cher und widerstandsfähig gegen eine 
Brandausbreitung sein. 3Satz 1 gilt auch für 
Bekleidungen und Dämmschichten.  
 

 

 
§ 32 

Dächer 
 

 

(1) 1Bedachungen müssen gegen Flug-
feuer und strahlende Wärme von außen 
ausreichend lang widerstandsfähig sein, 
soweit der Brandschutz nicht auf andere 
Weise gesichert ist. 2Das Tragwerk der Dä-
cher einschließlich des Trägers der Dach-
haut muss, soweit es der Brandschutz er-
fordert, ausreichend lang widerstandsfähig 
gegen Feuer sein. 3Die Dachhaut muss ge-
gen die Einflüsse der Witterung genügend 
beständig sein. 
 

 

(2) Soweit es die Verkehrssicherheit erfor-
dert, müssen Dächer mit Schutzvorrichtun-
gen gegen das Herabfallen von Schnee 
und Eis versehen sein. 
 

 

(3) Dachüberstände, Dachgesimse, Dach-
aufbauten, Solarenergieanlagen, licht-
durchlässige Bedachungen, Lichtkuppeln 
und Oberlichte müssen so angeordnet und 
hergestellt sein, dass Feuer nicht auf an-
dere Gebäudeteile oder Nachbargebäude 
übertragen werden kann. 
 

 

(4) Für vom Dach aus vorzunehmende Ar-
beiten sind sicher benutzbare Vorrichtun-
gen anzubringen. 
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§ 32 a 

Solarenergieanlagen 
zur Stromerzeugung auf Dächern 

 

 

(1) Bei der Errichtung eines Gebäudes mit 
einer Dachfläche von mindestens 50 m2 
sind mindestens 50 Prozent der Dachflä-
che mit einer Solarenergieanlage zur 
Stromerzeugung auszustatten. 
 

 

(2) Wird ein bestehendes Gebäude geän-
dert durch 
1. eine Aufstockung, 
2. einen Anbau oder  
3. eine Erneuerung der Dachhaut bis zur 

wasserführenden Schicht, 
so sind, wenn eine dabei neu errichtete 
oder erneuerte Dachfläche mindestens 
50 m 2 beträgt, mindestens 50 Prozent die-
ser Dachfläche mit einer Solarenergiean-
lage zur Stromerzeugung auszustatten. 
 

 

(3) 1Wird ein offener Parkplatz oder ein of-
fenes Parkdeck mit mehr als 25 Einstell-
plätzen für Kraftfahrzeuge errichtet, so ist 
über der Einstellplatzfläche eine Solarener-
gieanlage zur Stromerzeugung zu installie-
ren. 2Dieselbe Pflicht besteht auch, wenn 
mindestens 50 Prozent der vorhandenen 
Fläche eines offenen Parkplatzes in seinen 
Abmessungen oder Fahrbahnkonstruktio-
nen wesentlich geändert oder erneuert 
werden. 3Ausgenommen von den Pflichten 
nach den Sätzen 1 und 2 sind Parkplätze, 
die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öf-
fentlicher Straßen angeordnet und die dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 4Die 
Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 gelten 
auch, wenn der Parkplatz oder das Park-
deck von mehreren Nutzungseinheiten 
auch in unterschiedlichen Gebäuden ge-
nutzt wird. 
 

 

(4) 1Die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 
3 entfallen, soweit ihre Erfüllung im Einzel-
fall 
1. anderen öffentlich-rechtlichen Pflich-

ten widerspricht, 
2. technisch unmöglich ist, 
3. wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder 
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4. auf der Dachfläche Solarenergieanla-
gen zur Erzeugung thermischer Ener-
gie errichtet werden sollen oder wor-
den sind. 

2Die Pflichten nach Absatz 2 Nr. 3 und Ab-
satz 3 Satz 2 entfallen auch, wenn die Bau-
maßnahme aufgrund besonderer äußerer 
Umstände, insbesondere zur Behebung 
unvorhergesehener Schäden durch Unwet-
terereignisse, zwingend erforderlich ist.  
 

 
§ 33 

Rettungswege 
 

 

(1) 1Für jede Nutzungseinheit mit mindes-
tens einem Aufenthaltsraum müssen in je-
dem Geschoss mindestens zwei voneinan-
der unabhängige Rettungswege ins Freie 
vorhanden sein. 2Die Rettungswege dürfen 
innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur (§ 36) führen. 

 

 

(2) 1Der erste Rettungsweg für eine Nut-
zungseinheit nach Absatz 1 Satz 1, die 
nicht zu ebener Erde liegt, muss über eine 
notwendige Treppe (§ 34 Abs. 1 Satz 2) 
führen. 2Der zweite Rettungsweg kann über 
eine weitere notwendige Treppe oder eine 
mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr er-
reichbare Stelle der Nutzungseinheit füh-
ren. 3Der zweite Rettungsweg über Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr ist nur zulässig, 
wenn keine Bedenken wegen der Perso-
nenrettung bestehen; ist die bauliche An-
lage, in der sich die Nutzungseinheit befin-
det, kein Sonderbau und hat die Nutzungs-
einheit kein Geschoss, das für die Nutzung 
durch mehr als 30 Personen bestimmt ist, 
so ist davon auszugehen, dass keine Be-
denken wegen der Personenrettung beste-
hen. 4Ein zweiter Rettungsweg ist nicht er-
forderlich, wenn die Rettung  
1. über einen sicher erreichbaren und 

durch besondere Vorkehrungen gegen 
Feuer und Rauch geschützten Trep-
penraum oder 

2. für eingeschossige, zu ebener Erde 
liegende Nutzungseinheiten über ei-
nen unmittelbaren Ausgang ins Freie 
möglich ist. 
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§ 34 

Treppen 
 

 

(1) 1Räume in Gebäuden müssen, soweit 
sie nicht zu ebener Erde liegen, über Trep-
pen zugänglich sein. 2Treppen müssen in 
solcher Zahl vorhanden und so angeordnet 
und ausgebildet sein, dass sie für den größ-
ten zu erwartenden Verkehr ausreichen 
und die erforderlichen Rettungswege bie-
ten (notwendige Treppen). 3Statt notwendi-
ger Treppen sind Rampen mit flacher Nei-
gung zulässig. 
 

 

(2) 1Einschiebbare Treppen und Rolltrep-
pen sind als notwendige Treppen unzuläs-
sig. 2Einschiebbare Treppen und Leitern 
sind zulässig als Zugang 
1. zu einem Dachraum ohne Aufenthalts-

räume in Wohngebäuden der Gebäu-
deklassen 1 und 2, 

2. zu einem anderen Raum, der kein Auf-
enthaltsraum ist, wenn hinsichtlich des 
Brandschutzes und der Art seiner Be-
nutzung keine Bedenken bestehen. 

 

 

(3) 1Treppen müssen mindestens einen 
Handlauf haben. 2Notwendige Treppen 
müssen beiderseits Handläufe haben. 3Die 
Handläufe müssen fest und griffsicher sein. 
4Satz 2 gilt nicht, wenn Menschen mit Be-
hinderungen und alte Menschen die 
Treppe nicht zu benutzen brauchen, und 
nicht für Treppen von Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 sowie in Wohnun-
gen. 
 

 

 
§ 35 

Notwendige Treppenräume 
 

 

(1) 1Jede notwendige Treppe muss zur Si-
cherstellung der Rettungswege aus den 
Geschossen ins Freie in einem eigenen, 
durchgehenden Treppenraum liegen (not-
wendiger Treppenraum). 2Notwendige 
Treppenräume müssen so angeordnet und 
ausgebildet sein, dass die Nutzung der not-
wendigen Treppen im Brandfall ausrei-
chend lang möglich ist. 3Sind mehrere not-
wendige Treppenräume erforderlich, so 
müssen sie so verteilt sein, dass sie mög-
lichst entgegengesetzte Fluchtrichtungen 
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bieten und die Rettungswege möglichst 
kurz sind. 
 
(2) Notwendige Treppen sind ohne eigenen 
Treppenraum zulässig 
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklas-

sen 1 und 2, 
2. für die Verbindung von höchstens zwei 

Geschossen innerhalb derselben Nut-
zungseinheit von insgesamt nicht mehr 
als 200 m² Grundfläche, wenn in je-
dem Geschoss ein anderer Rettungs-
weg erreicht werden kann, 

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung 
auch im Brandfall ausreichend sicher 
ist.  

 

 

(3) 1Jeder notwendige Treppenraum muss 
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie ha-
ben. 2Ein mittelbarer Ausgang ist zulässig, 
wenn der zwischen dem notwendigen 
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 
liegende Raum  

 

1.  dem Verkehr dient, 
2. mindestens so breit ist wie der brei-

teste Treppenlauf des Treppenraums, 
3. Wände hat, die die Anforderungen an 

die Wände des Treppenraums erfüllen, 
4. zu anderen Räumen, ausgenommen 

notwendige Flure, keine Öffnungen hat 
und 

5. zu notwendigen Fluren nur Öffnungen 
mit rauchdichten und selbstschließen-
den Abschlüssen hat. 

 

 

(4) Notwendige Treppenräume müssen zu 
belüften und zu beleuchten sein und zur 
Rauchableitung ausreichende Fenster oder 
sonstige Öffnungen haben.  
 

 
 

 
§ 36 

Notwendige Flure, Ausgänge 
 

 

Flure und Gänge, über die Rettungswege 
aus Aufenthaltsräumen oder aus Nut-
zungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu 
Ausgängen in notwendige Treppenräume 
oder, wenn ein Treppenraum nicht erfor-
derlich ist, zu notwendigen Treppen oder 
ins Freie führen (notwendige Flure), sowie 
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Ausgänge müssen in solcher Zahl vorhan-
den und so angeordnet und ausgebildet 
sein, dass sie für den größten zu erwarten-
den Verkehr ausreichen und ihre Nutzung 
im Brandfall ausreichend lang möglich ist.  

 
 

§ 37 
Fenster, Türen und sonstige Öffnungen 

 

 

(1) 1Fenster und Fenstertüren müssen ge-
fahrlos gereinigt werden können. 2Fenster, 
die dem Lüften dienen, müssen gefahrlos 
zu öffnen sein. 

 

 

(2) Für größere Glasflächen müssen, so-
weit erforderlich, Schutzmaßnahmen zur 
Sicherung des Verkehrs vorhanden sein. 

 

 

(3) An Fenster und Türen, die bei Gefahr 
der Rettung von Menschen dienen, können 
wegen des Brandschutzes besondere An-
forderungen gestellt werden. 

 

 

(4) 1Jedes Kellergeschoss ohne Fenster, 
die geöffnet werden können, muss mindes-
tens eine Öffnung ins Freie haben, um eine 
Rauchableitung zu ermöglichen. 2Gemein-
same Licht- oder Luftschächte für überei-
nander liegende Kellergeschosse sind un-
zulässig. 
 

 

 
§ 38 

Aufzüge 
 

 

(1) 1Aufzüge müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. 2Aufzüge im Innern von 
Gebäuden müssen eigene Fahrschächte 
haben, wenn dies erforderlich ist, um eine 
Brandausbreitung in andere Geschosse 
ausreichend lang zu verhindern. 
 

 

(2) 1Gebäude mit Aufenthaltsräumen, de-
ren Fußboden mehr als 12,25 m über der 
Eingangsebene liegt, müssen Aufzüge in 
ausreichender Zahl und Anordnung haben. 
2Satz 1 gilt nicht für Gebäude, die am 
31. Dezember 2023 errichtet oder geneh-
migt waren, wenn  
1. die Nutzung oberster Geschosse ge-

ändert wird oder 

2. nachträglich nicht mehr als zwei wei-
tere Geschosse errichtet werden 
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und diese Geschosse danach zu Wohn-
zwecken genutzt werden. 

 
(3) 1In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, 
Rollstühle, Krankentragen und Lasten auf-
nehmen können und Haltestellen in allen 
Geschossen haben. 2Dieser Aufzug muss 
von allen Wohnungen in dem Gebäude und 
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus 
stufenlos erreichbar sein.  
 

 

 
§ 39 

Lüftungsanlagen, Leitungsanlagen,  
Installationsschächte und -kanäle 

 

 

(1) 1Lüftungsanlagen müssen betriebssi-
cher und brandsicher sein. 2Sie dürfen den 
ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungs-
anlagen nicht beeinträchtigen und müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass 
sie Gerüche und Staub nicht in andere 
Räume übertragen.  

 

 

(2) Lüftungsanlagen müssen, soweit es der 
Brandschutz erfordert, so angeordnet und 
ausgebildet sein, dass Feuer und Rauch 
ausreichend lang nicht in andere Räume 
übertragen werden können.  
 

 

(3) 1Leitungsanlagen sind in notwendigen 
Treppenräumen, in Räumen nach § 35 
Abs. 3 Satz 3 und in notwendigen Fluren 
nur zulässig, wenn die Nutzung dieser 
Treppenräume, Räume und Flure als Ret-
tungsweg im Brandfall ausreichend lang 
möglich ist. 2Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
gelten für Leitungsanlagen entsprechend. 

 

 

(4) Für Installationsschächte und -kanäle, 
raumlufttechnische Anlagen und Warmluft-
heizungen gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. 
 

 

 
§ 40 

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen 
zur Energieerzeugung und 

Energiebereitstellung 
 

 

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen wie 
Schornsteine, Abgasleitungen und Verbin-
dungsstücke (Feuerungsanlagen) müssen 
betriebssicher und brandsicher sein.  
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(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur auf-
gestellt werden, wenn nach der Art der Feu-
erstätte und nach Lage, Größe, baulicher 
Beschaffenheit und Nutzung des Raumes 
Gefahren nicht entstehen. 
 

 

(3) 1Die Abgase der Feuerstätten sind, so-
weit dies erforderlich ist, durch Abgasanla-
gen abzuleiten, sodass Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
2Abgasanlagen müssen in solcher Zahl und 
Lage vorhanden und so beschaffen sein, 
dass alle Feuerstätten des Gebäudes ord-
nungsgemäß betrieben werden können. 
3Die Abgasanlagen müssen leicht und si-
cher zu reinigen sein. 
 

 

(4) 1Behälter und Rohrleitungen für brenn-
bare Gase oder Flüssigkeiten müssen be-
triebssicher und brandsicher sein. 2Behäl-
ter nach Satz 1 sind so aufzustellen, dass 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. 3Satz 2 gilt für das Lagern 
von festen Brennstoffen entsprechend. 
 

 

(5) Für ortsfeste Verbrennungsmotoren, 
Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen, Ver-
dichter und Wasserstoff-Elektrolyseure so-
wie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
 

 

(6) Feuerungsanlagen, ortsfeste Verbren-
nungsmotoren und Blockheizkraftwerke 
dürfen, auch wenn sie geändert worden 
sind, erst in Betrieb genommen werden, 
wenn die bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder der bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfeger ihre sichere Benutz-
barkeit sowie die Tauglichkeit und sichere 
Benutzbarkeit der zugehörigen Schorn-
steine und Leitungen zur Abführung der 
Abgase oder Verbrennungsgase geprüft 
und bescheinigt hat. 
 

 

 
§ 41 

Anlagen zur Wasserversorgung, 
für Abwässer und Abfälle 

 

 

(1) 1Gebäude mit Aufenthaltsräumen müs-
sen, soweit es ihre Benutzung erfordert, 
eine Versorgung mit Trinkwasser haben, 
die dauernd gesichert ist. 2Zur Brandbe-
kämpfung muss eine ausreichende Was-

 



Stand 23.06.2025 

 
- 47 - 

sermenge in einer den örtlichen Verhältnis-
sen entsprechenden Weise zur Verfügung 
stehen. 
 
(2) 1Bei baulichen Anlagen müssen die ein-
wandfreie Beseitigung der Abwässer und 
die ordnungsgemäße Entsorgung der Ab-
fälle dauernd gesichert sein. 2Das gilt auch 
für den Verbleib von Exkrementen und 
Urin, jeweils auch mit Einstreu, aus der Hal-
tung von Nutztieren sowie für Gärreste. 
3Die Bauaufsichtsbehörde darf personen-
bezogene Daten an die für die Überwa-
chung der Einhaltung der düngerechtlichen 
Vorschriften zuständigen Behörden über-
mitteln, soweit dies zur Erfüllung der Aufga-
ben der für die Überwachung der Einhal-
tung der düngerechtlichen Vorschriften zu-
ständigen Behörde, insbesondere zur 
Überprüfung des ordnungsgemäßen Ver-
bleibs der in Satz 2 genannten Stoffe nach 
den düngerechtlichen Vorschriften erfor-
derlich ist. 4Die Bauaufsichtsbehörde darf 
die für die Überwachung der Einhaltung der 
düngerechtlichen Vorschriften zuständigen 
Behörden um die Übermittlung personen-
bezogener Daten ersuchen und die ihr da-
raufhin übermittelten personenbezogenen 
Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 5Die 
nach Landesrecht für die Überwachung der 
Einhaltung der düngerechtlichen Vorschrif-
ten zuständigen Behörden übermitteln der 
Bauaufsichtsbehörde auf ein Ersuchen 
nach Satz 4 personenbezogene Daten, die 
sie im Rahmen der Überwachung gewon-
nen haben, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde erfor-
derlich ist. 
 

 

(3) 1Jede Wohnung muss einen eigenen 
Wasserzähler haben. 2Dies gilt nicht bei 
Nutzungsänderungen, wenn die Anforde-
rung nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßi-
gem Mehraufwand erfüllt werden kann.  
 

 

 
§ 42 

Blitzschutzanlagen 
 

 

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, 
Bauart oder Benutzung Blitzschlag leicht 
eintreten oder zu schweren Folgen führen 
kann, müssen mit dauernd wirksamen 
Blitzschutzanlagen versehen sein. 
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S e c h s t e r  T e i l  

Nutzungsbedingte Anforderungen an 
bauliche Anlagen 

 

 

 
§ 43 

Aufenthaltsräume 
 

 
§ 43 

Aufenthaltsräume 
 

(1) 1Aufenthaltsräume müssen eine für ihre 
Benutzung ausreichende Grundfläche und 
eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m 
über mindestens zwei Dritteln ihrer Grund-
fläche haben. 2Bei der Bemessung der 
Grundfläche nach Satz 1 bleiben Raum-
teile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m au-
ßer Betracht.  
 

(1) 1Aufenthaltsräume müssen eine für ihre 
Benutzung ausreichende Grundfläche und 
eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m 
über mindestens zwei Dritteln ihrer Grund-
fläche haben. 2Bei der Bemessung der 
Grundfläche nach Satz 1 bleiben Raum-
teile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m au-
ßer Betracht.  
 

(2) 1Für Aufenthaltsräume, die im obersten 
Geschoss im Dachraum liegen, genügt 
eine lichte Höhe von 2,20 m über mindes-
tens der Hälfte ihrer Grundfläche. 2Absatz 1 
Satz 2 und § 2 Abs. 7 Satz 4 gelten ent-
sprechend. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
für Aufenthaltsräume, deren Grundfläche 
überwiegend unter Dachschrägen liegt. 
 

(2) 1Für Aufenthaltsräume, die im obersten 
Geschoss im Dachraum liegen, genügt 
eine lichte Höhe von 2,20 m über mindes-
tens der Hälfte ihrer Grundfläche. 2Absatz 1 
Satz 2 und § 2 Abs. 7 Satz 4 gelten gilt ent-
sprechend. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
für Aufenthaltsräume, deren Grundfläche 
überwiegend unter Dachschrägen liegt. 
 

(3) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar 
ins Freie führende Fenster von solcher 
Zahl, Größe und Beschaffenheit haben, 
dass die Räume das erforderliche Tages-
licht erhalten und zweckentsprechend ge-
lüftet werden können (notwendige Fens-
ter).  
 

(3) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar 
ins Freie führende Fenster von solcher 
Zahl, Größe und Beschaffenheit haben, 
dass die Räume das erforderliche Tages-
licht erhalten und zweckentsprechend ge-
lüftet werden können (notwendige Fens-
ter).  
 

(4) Räume in Kellergeschossen sind als 
Aufenthaltsräume nur zulässig, wenn das 
Gelände vor den notwendigen Fenstern der 
Räume in einer für gesunde Wohn- oder Ar-
beitsverhältnisse ausreichenden Entfer-
nung und Breite nicht mehr als 70 cm über 
deren Fußboden liegt. 
 

(4) Räume in Kellergeschossen sind als 
Aufenthaltsräume nur zulässig, wenn das 
Gelände vor den notwendigen Fenstern der 
Räume in einer für gesunde Wohn- oder Ar-
beitsverhältnisse ausreichenden Entfer-
nung und Breite nicht mehr als 70 cm über 
deren Fußboden liegt. 
 

(5) 1Aufenthaltsräume, die nicht dem Woh-
nen dienen, brauchen die Anforderungen 
der Absätze 3 und 4 nicht zu erfüllen, so-
weit durch besondere Maßnahmen oder 
Einrichtungen sichergestellt wird, dass den 
Anforderungen des § 3 entsprochen wird 
und die Rettung von Menschen möglich ist. 
 

(5) 1Aufenthaltsräume, die nicht dem Woh-
nen dienen, brauchen die Anforderungen 
der Absätze 3 und 4 nicht zu erfüllen, so-
weit durch besondere Maßnahmen oder 
Einrichtungen sichergestellt wird, dass den 
Anforderungen des § 3 entsprochen wird 
und die Rettung von Menschen möglich ist. 
 

 
§ 44 

Wohnungen 
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(1) 1Jede Wohnung muss von anderen 
Wohnungen oder anderen Räumen baulich 
abgeschlossen sein und einen eigenen ab-
schließbaren Zugang unmittelbar vom 
Freien oder von einem Treppenraum, Flur 
oder Vorraum haben. 2Satz 1 gilt nicht für 
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen. 3Werden Wohnungen geteilt, 
so müssen die Anforderungen nach Satz 1 
nicht erfüllt werden, wenn unzumutbare Be-
lästigungen oder erhebliche Nachteile für 
die Benutzerinnen und Benutzer der Woh-
nungen nicht entstehen. 
 

 

(2) 1In Gebäuden, die nicht nur dem Woh-
nen dienen, müssen Wohnungen einen ei-
genen Zugang haben. 2Gemeinsame Zu-
gänge sind zulässig, wenn Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen für die Benut-
zerinnen und Benutzer der Wohnungen 
nicht entstehen. 
 

 

(3) 1Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben. 2Küchen und Kochni-
schen sind ohne Fenster zulässig, wenn sie 
wirksam gelüftet werden können.  
 

 

(4) In Gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen oder auf dem Baugrundstück sol-
cher Gebäude muss 
1. leicht erreichbarer und gut zugängli-

cher Abstellraum für Rollatoren, Kin-
derwagen und Fahrräder sowie 

2.  Abstellraum für jede Wohnung  
in ausreichender Größe zur Verfügung ste-
hen. 
 

 

(5) 1In Wohnungen müssen Schlafräume 
und Kinderzimmer sowie Flure, über die 
Rettungswege von Aufenthaltsräumen füh-
ren, jeweils mindestens einen Rauchwarn-
melder haben. 2Die Rauchwarnmelder 
müssen so eingebaut oder angebracht und 
betrieben werden, dass Brandrauch früh-
zeitig erkannt und gemeldet wird. 3In Woh-
nungen, die bis zum 31. Oktober 2012 er-
richtet oder genehmigt sind, hat die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer die Räume 
und Flure bis zum 31. Dezember 2015 ent-
sprechend den Anforderungen nach den 
Sätzen 1 und 2 auszustatten. 4Für die Si-
cherstellung der Betriebsbereitschaft der 
Rauchwarnmelder in den in Satz 1 genann-
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ten Räumen und Fluren sind die Mieterin-
nen und Mieter, Pächterinnen und Pächter, 
sonstige Nutzungsberechtigte oder andere 
Personen, die die tatsächliche Gewalt über 
die Wohnung ausüben, verantwortlich, es 
sei denn, die Eigentümerin oder der Eigen-
tümer übernimmt diese Verpflichtung 
selbst. 5§ 56 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 
§ 45 

Toiletten und Bäder 
 

 

(1) 1Jede Wohnung muss mindestens eine 
Toilette sowie eine Badewanne oder Du-
sche haben. 2Für bauliche Anlagen, die für 
einen größeren Personenkreis bestimmt 
sind, muss eine ausreichende Anzahl von 
Toiletten vorhanden sein. 
 

 

(2) Toilettenräume und Räume mit Bade-
wannen oder Duschen müssen wirksam 
gelüftet werden können. 
 

 

 
§ 46 

Bauliche Anlagen für Kraftfahrzeuge 
 

 

1Garagen, insbesondere Parkhäuser, so-
wie Stellplätze müssen einschließlich ihrer 
Nebenanlagen verkehrs- und betriebssi-
cher sein und dem Brandschutz genügen. 
2Satz 1 ist auf Ausstellungs-, Verkaufs-, 
Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge 
sowie auf Räume zum Abstellen nicht orts-
fester Geräte mit Verbrennungsmotoren 
sinngemäß anzuwenden. 
 

 

 
§ 47 

Notwendige Einstellplätze 
 

 
§ 47 

Notwendige Einstellplätze 
 

(1) 1Für bauliche Anlagen, die einen Zu- 
und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen 
erwarten lassen, müssen Einstellplätze in 
solcher Anzahl und Größe zur Verfügung 
stehen, dass sie die vorhandenen oder zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen 
Benutzerinnen und Benutzer und der Besu-
cherinnen und Besucher der Anlagen auf-
nehmen können; wird die erforderliche An-
zahl der Einstellplätze durch eine örtliche 
Bauvorschrift festgelegt, so ist diese Fest-
legung maßgeblich (notwendige Einstell-
plätze). 2Wird die Nutzung einer Anlage ge-

(1) 1Für bauliche Anlagen, die einen Zu- 
und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen 
erwarten lassen, müssen Einstellplätze in 
solcher Anzahl und Größe zur Verfügung 
stehen, dass sie die vorhandenen oder zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen 
Benutzerinnen und Benutzer und der Besu-
cherinnen und Besucher der Anlagen auf-
nehmen können; wird die erforderliche An-
zahl der Einstellplätze durch eine örtliche 
Bauvorschrift festgelegt, so ist diese Fest-
legung maßgeblich (notwendige Einstell-
plätze). 2Wird die Nutzung einer Anlage ge-
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ändert, so braucht, auch wenn ihr notwen-
dige Einstellplätze bisher fehlten, nur der 
durch die Nutzungsänderung verursachte 
Mehrbedarf gedeckt zu werden. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für den durch 
Wohnungen verursachten Bedarf oder 
Mehrbedarf. 4Die Einstellplatzpflicht nach 
den Sätzen 1 und 2 entfällt, soweit die Ge-
meinde durch örtliche Bauvorschrift nach 
§ 84 Abs. 2 oder durch städtebauliche Sat-
zung die Herstellung von Garagen und 
Stellplätzen untersagt oder einschränkt. 
 

ändert, so braucht, auch wenn ihr notwen-
dige Einstellplätze bisher fehlten, nur der 
durch die Nutzungsänderung verursachte 
Mehrbedarf gedeckt zu werden. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für den durch 
Wohnungen verursachten Bedarf oder 
Mehrbedarf. 3Abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 braucht der durch eine Woh-
nung verursachte Bedarf oder der durch 
eine zusätzlich geschaffene Wohnung 
verursachte Mehrbedarf an Einstellplät-
zen nicht gedeckt zu werden, wenn 
1. für die Baumaßnahme, durch die 

die Wohnung oder die zusätzliche 
Wohnung geschaffen wird, der Bau-
antrag, der Antrag auf bauaufsicht-
liche Zustimmung nach § 74 Abs. 2 
oder die Mitteilung nach § 62 Abs. 3 
nach dem 30. Juni 2024 übermittelt 
wird oder 

2. eine zusätzliche Wohnung durch 
eine verfahrensfreie Nutzungsände-
rung gemäß § 60 Abs. 2 geschaffen 
wird und die Nutzungsänderung 
nach dem 30. Juni 2024 vorgenom-
men wird. 

4Die Einstellplatzpflicht nach den Sätzen 1 
und 2 entfällt, soweit die Gemeinde durch 
örtliche Bauvorschrift nach § 84 Abs. 2 
oder durch städtebauliche Satzung die Her-
stellung von Garagen und Stellplätzen un-
tersagt oder einschränkt. 
 

(2) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Pflicht zur Herstellung notwendiger Ein-
stellplätze auf Antrag aussetzen, 
1. solange ständigen Benutzerinnen und 

Benutzern der baulichen Anlage Zeit-
karten für den öffentlichen Personen-
nahverkehr verbilligt zur Verfügung ge-
stellt werden und 

2. soweit hierdurch ein verringerter Be-
darf an notwendigen Einstellplätzen er-
wartet werden kann. 

2Wird die Pflicht zur Herstellung notwendi-
ger Einstellplätze ganz oder teilweise aus-
gesetzt, so ist zum 1. März eines jeden 
Jahres der Bauaufsichtsbehörde nachzu-
weisen, ob und inwieweit die Vorausset-
zungen für die Aussetzung noch erfüllt 
sind. 3Soweit der Nachweis nicht erbracht 
wird, ist die Aussetzung zu widerrufen. 

 

(2) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Pflicht zur Herstellung notwendiger Ein-
stellplätze auf Antrag aussetzen, 
1. solange ständigen Benutzerinnen und 

Benutzern der baulichen Anlage Zeit-
karten für den öffentlichen Personen-
nahverkehr verbilligt zur Verfügung ge-
stellt werden und 

2. soweit hierdurch ein verringerter Be-
darf an notwendigen Einstellplätzen er-
wartet werden kann. 

2Wird die Pflicht zur Herstellung notwendi-
ger Einstellplätze ganz oder teilweise aus-
gesetzt, so ist zum 1. März eines jeden 
Jahres der Bauaufsichtsbehörde nachzu-
weisen, ob und inwieweit die Vorausset-
zungen für die Aussetzung noch erfüllt sind. 
3Soweit der Nachweis nicht erbracht wird, 
ist die Aussetzung zu widerrufen. 
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(3) 1Die notwendigen Einstellplätze müs-
sen auf dem Baugrundstück oder in dessen 
Nähe auf einem anderen Grundstück gele-
gen sein, dessen Benutzung zu diesem 
Zweck durch Baulast gesichert ist. 2Eine Si-
cherung durch Baulast ist nicht erforderlich, 
wenn die notwendigen Einstellplätze für ein 
Grundstück auf einem anderen Grundstück 
liegen und beide Grundstücke ein Bau-
grundstück nach § 2 Abs. 12 Satz 2 bilden. 
3Sind notwendige Einstellplätze nach öf-
fentlichem Baurecht auf dem Baugrund-
stück oder in dessen Nähe unzulässig, so 
können sie auch auf Grundstücken gelegen 
sein, die vom Baugrundstück mit einem öf-
fentlichen oder vergleichbaren Verkehrs-
mittel leicht erreichbar sind. 
 

(3) 1Die notwendigen Einstellplätze müs-
sen auf dem Baugrundstück oder in dessen 
Nähe auf einem anderen Grundstück gele-
gen sein, dessen Benutzung zu diesem 
Zweck durch Baulast gesichert ist. 2Eine Si-
cherung durch Baulast ist nicht erforderlich, 
wenn die notwendigen Einstellplätze für ein 
Grundstück auf einem anderen Grundstück 
liegen und beide Grundstücke ein Bau-
grundstück nach § 2 Abs. 12 Satz 2 bilden. 
3Sind notwendige Einstellplätze nach öf-
fentlichem Baurecht auf dem Baugrund-
stück oder in dessen Nähe unzulässig, so 
können sie auch auf Grundstücken gelegen 
sein, die vom Baugrundstück mit einem öf-
fentlichen oder vergleichbaren Verkehrs-
mittel leicht erreichbar sind. 
 

(4) 1Auf Verlangen der Bauherrin oder des 
Bauherrn wird zugelassen, dass die Pflicht 
zur Herstellung der notwendigen Einstell-
plätze, ausgenommen die Einstellplätze 
nach § 49, durch die Pflicht zur Zahlung ei-
nes Geldbetrages an die Gemeinde ersetzt 
wird, soweit die Gemeinde dies durch Sat-
zung bestimmt oder im Einzelfall zuge-
stimmt hat. 2Zur Zahlung des Geldbetrages 
sind die Bauherrin oder der Bauherr und die 
nach § 56 Verantwortlichen als Gesamt-
schuldner verpflichtet, sobald und soweit 
die bauliche Anlage ohne notwendige Ein-
stellplätze in Benutzung genommen wird. 
3Im Fall einer Zulassung nach Satz 1 kann 
die Baugenehmigung von einer Sicher-
heitsleistung abhängig gemacht werden. 
 

(4) 1Auf Verlangen der Bauherrin oder des 
Bauherrn wird zugelassen, dass die Pflicht 
zur Herstellung der notwendigen Einstell-
plätze, ausgenommen die Einstellplätze 
nach § 49, durch die Pflicht zur Zahlung ei-
nes Geldbetrages an die Gemeinde ersetzt 
wird, soweit die Gemeinde dies durch Sat-
zung bestimmt oder im Einzelfall zuge-
stimmt hat. 2Zur Zahlung des Geldbetrages 
sind die Bauherrin oder der Bauherr und die 
nach § 56 Verantwortlichen als Gesamt-
schuldner verpflichtet, sobald und soweit 
die bauliche Anlage ohne notwendige Ein-
stellplätze in Benutzung genommen wird. 
3Im Fall einer Zulassung nach Satz 1 kann 
die Baugenehmigung von einer Sicher-
heitsleistung abhängig gemacht werden. 
 

(5) 1Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist nach 
dem Vorteil zu bemessen, der der Bauher-
rin oder dem Bauherrn oder den nach § 56 
Verantwortlichen daraus erwächst, dass 
sie oder er die Einstellplätze nicht herzu-
stellen braucht. 2Die Gemeinde kann den 
Geldbetrag durch Satzung für das Gemein-
degebiet oder Teile des Gemeindegebietes 
einheitlich festsetzen und dabei auch an-
dere Maßstäbe wie die durchschnittlichen 
örtlichen Herstellungskosten von Parkplät-
zen oder Parkhäusern zugrunde legen. 
 

(5) 1Der Geldbetrag nach Absatz 4 ist nach 
dem Vorteil zu bemessen, der der Bauher-
rin oder dem Bauherrn oder den nach § 56 
Verantwortlichen daraus erwächst, dass 
sie oder er die Einstellplätze nicht herzu-
stellen braucht. 2Die Gemeinde kann den 
Geldbetrag durch Satzung für das Gemein-
degebiet oder Teile des Gemeindegebietes 
einheitlich festsetzen und dabei auch an-
dere Maßstäbe wie die durchschnittlichen 
örtlichen Herstellungskosten von Parkplät-
zen oder Parkhäusern zugrunde legen. 
 

(6) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach 
Absatz 4 zu verwenden für 
1. Parkplätze, Stellplätze oder Garagen, 
2. Anlagen und Einrichtungen für den öf-

fentlichen Personennahverkehr, 

(6) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach 
Absatz 4 zu verwenden für 
1. Parkplätze, Stellplätze oder Garagen, 
2. Anlagen und Einrichtungen für den öf-

fentlichen Personennahverkehr, 
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3. a) Anlagen zum Abstellen von Fahr-
rädern, 

b) Fahrradwege oder 
c) sonstige Anlagen und Einrichtun-

gen, 
die den Bedarf an Einstellplätzen ver-
ringern. 

 

3. a) Anlagen zum Abstellen von Fahr-
rädern, 

b) Fahrradwege oder 
c) sonstige Anlagen und Einrichtun-

gen, 
die den Bedarf an Einstellplätzen ver-
ringern. 

 
 

§ 48 
Fahrradabstellanlagen 

 

 
§ 48 

Fahrradabstellanlagen 
 

(1) 1Für bauliche Anlagen, die einen Zu- 
und Abgangsverkehr mit Fahrrädern erwar-
ten lassen, müssen Fahrradabstellanlagen 
in solcher Größe zur Verfügung stehen, 
dass sie die vorhandenen oder zu erwar-
tenden Fahrräder der ständigen Benutze-
rinnen und Benutzer und der Besucherin-
nen und Besucher der Anlagen aufnehmen 
können. 2Fahrradabstellanlagen nach 
Satz 1 müssen leicht erreichbar und gut zu-
gänglich sein. 3§ 47 Abs. 3 Satz 1 gilt sinn-
gemäß. 
 

(1) 1Für bauliche Anlagen, die einen Zu- 
und Abgangsverkehr mit Fahrrädern erwar-
ten lassen, müssen Fahrradabstellanlagen 
in solcher Größe zur Verfügung stehen, 
dass sie die vorhandenen oder zu erwar-
tenden Fahrräder der ständigen Benutze-
rinnen und Benutzer und der Besucherin-
nen und Besucher der Anlagen aufnehmen 
können. 2Fahrradabstellanlagen nach 
Satz 1 müssen leicht erreichbar und gut zu-
gänglich sein. 3§ 47 Abs. 3 Satz 1 gilt sinn-
gemäß. 4Die Zahl der Fahrräder, die ein 
Abstellraum für Fahrräder nach § 44 
Abs. 4 Nr. 1 aufnehmen kann, ist auf die 
Zahl der Fahrräder der ständigen Benut-
zerinnen und Benutzer, die eine Fahr-
radabstellanlage nach Satz 1 aufneh-
men können muss, anzurechnen. 
 

(2) Fahrradabstellanlagen brauchen für Be-
sucherinnen und Besucher der Anlagen 
nicht errichtet zu werden, wenn dies nicht 
oder nur unter außergewöhnlichen Schwie-
rigkeiten auf dem Baugrundstück möglich 
ist. 
 

(2) Fahrradabstellanlagen brauchen für Be-
sucherinnen und Besucher der Anlagen 
nicht errichtet zu werden, wenn dies nicht 
oder nur unter außergewöhnlichen Schwie-
rigkeiten auf dem Baugrundstück möglich 
ist.  

 (3) Die Absätze 1 und 2 dienen auch der 
Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2024/1275 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Ap-
ril 2024 über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden (Neufassung) (ABl. L, 
2024/1275, 8.5.2024). 
 

 
§ 49 

Barrierefreie Zugänglichkeit und Benutz-
barkeit baulicher Anlagen 

 

 

(1) 1Wird ein Gebäude mit mehr als vier 
Wohnungen errichtet, so müssen alle Woh-
nungen barrierefrei sein, soweit sich aus 
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den Sätzen 2 bis 4 nichts anderes ergibt, 
und den Anforderungen nach den Sätzen 5 
bis 8 genügen. 2Innerhalb von Wohnungen, 
die sich über mehrere Geschosse erstre-
cken, ist eine stufenlose Erreichbarkeit der 
Geschosse nicht erforderlich. 3Bei Gebäu-
den, die nicht unter § 38 Abs. 2 Satz 1 fal-
len, muss die stufenlose Erreichbarkeit von 
Wohnungen des zweiten oberirdischen Ge-
schosses und weiterer oberirdischer Ge-
schosse insbesondere durch den Einbau 
eines Aufzuges zwar so im Entwurf vorge-
sehen sein, dass festgestellt werden kann, 
dass die Baumaßnahme auch insoweit voll-
ständig dem öffentlichen Baurecht entsprä-
che; eine Pflicht zur Herstellung besteht in-
soweit jedoch nicht. 4Eine spätere Herstel-
lung der stufenlosen Erreichbarkeit der 
Wohnungen kann auch abweichend von 
dem Entwurf erfolgen, insbesondere wenn 
dadurch den zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Anforderungen an diese Baumaß-
nahme entsprochen wird, dies aber nur, so-
weit die Abweichungen geringfügig sind 
und die Anforderungen nach § 3 Abs. 1 ge-
wahrt bleiben; die § 71 Abs. 1 und § 72 
Abs. 1 Satz 2 finden insoweit keine Anwen-
dung. 5Ist einer Wohnung ein Freisitz zuge-
ordnet, so muss er barrierefrei sein. 6Ab-
stellraum für Rollstühle muss in ausrei-
chender Größe zur Verfügung stehen und 
barrierefrei sein. 7In jeder achten Wohnung 
müssen die Wohn- und Schlafräume, ein 
Toilettenraum, ein Raum mit einer Bade-
wanne oder Dusche, die Küche oder Koch-
nische und, wenn der Wohnung ein Freisitz 
zugeordnet ist, der Freisitz zusätzlich roll-
stuhlgerecht sein; die Sätze 2 bis 4 finden 
auf solche Wohnungen keine Anwendung. 
8Für jede Wohnung, die nach Satz 7 roll-
stuhlgerecht herzustellen ist, in einem Ge-
bäude mit mehr als 15 Wohnungen und für 
jedes Gebäude mit nicht mehr als 15 Woh-
nungen muss jeweils mindestens ein Ein-
stellplatz barrierefrei hergerichtet und ge-
kennzeichnet sein. 
 
(2) 1Folgende bauliche Anlagen oder Teile 
baulicher Anlagen müssen in einem dem 
Bedarf entsprechenden Umfang barriere-
frei sein: 
 1. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsge-

bäude,   
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 2. Schalter und Abfertigungsanlagen der 
Verkehrs- und Versorgungsbetriebe 
sowie der Banken und Sparkassen, 

 3. Theater, Museen, öffentliche Bibliothe-
ken, Freizeitheime, Gemeinschafts-
häuser, Versammlungsstätten und An-
lagen für den Gottesdienst, 

 4. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungs-
stätten,  

 5. Schulen, Hochschulen und sonstige 
vergleichbare Ausbildungsstätten, 

 6. Krankenanstalten, Praxisräume der 
Heilberufe und Kureinrichtungen, 

 7. Tagesstätten und Heime für alte oder 
pflegebedürftige Menschen, Men-
schen mit Behinderungen oder Kinder, 

 8. Sport-, Spiel- und Erholungsanlagen, 
soweit sie für die Allgemeinheit be-
stimmt sind, sowie Kinderspielplätze, 

 9. Campingplätze mit mehr als 200 
Standplätzen, 

10. Geschosse mit Aufenthaltsräumen, die 
nicht Wohnzwecken dienen und insge-
samt mehr als 500 m² Nutzfläche ha-
ben, 

11. öffentliche Toilettenanlagen, 
12. Stellplätze und Garagen für Anlagen 

nach den Nummern 1 bis 10 sowie 
Parkhäuser.  

2Eine dem Bedarf entsprechende Zahl von 
Einstellplätzen, Standplätzen und Toilet-
tenräumen muss für Menschen mit Behin-
derungen hergerichtet und gekennzeichnet 
sein.  
 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, so-
weit die Anforderungen wegen schwieriger 
Geländeverhältnisse, wegen des Einbaus 
eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs, 
wegen ungünstiger vorhandener Bebau-
ung oder im Hinblick auf die Sicherheit der 
Menschen mit Behinderungen nur mit un-
verhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt 
werden können. 2Bei einem Baudenkmal 
nach § 3 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes ist den Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2 Rechnung zu 
tragen, soweit deren Berücksichtigung das 
Interesse an der unveränderten Erhaltung 
des Baudenkmals überwiegt und den Ein-
griff in das Baudenkmal zwingend verlangt. 
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§ 50 
Werbeanlagen 

 

 

(1) 1Werbeanlagen sind alle örtlich gebun-
denen Einrichtungen, die der Ankündigung 
oder Anpreisung oder als Hinweis auf Ge-
werbe oder Beruf dienen und von allgemein 
zugänglichen Verkehrs- oder Grünflächen 
aus sichtbar sind. 2Hierzu zählen insbeson-
dere Schilder, Beschriftungen, Bemalun-
gen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie 
für Zettel- und Bogenanschläge oder Licht-
werbung bestimmte Säulen, Tafeln und 
Flächen. 
 

 

(2) Werbeanlagen dürfen nicht erheblich 
belästigen, insbesondere nicht durch ihre 
Größe, Häufung, Lichtstärke oder Betriebs-
weise. 
 

 

(3) 1Werbeanlagen sind im Außenbereich 
unzulässig und dürfen auch nicht erheblich 
in den Außenbereich hineinwirken. 2Ausge-
nommen sind, soweit in anderen Rechts-
vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leis-

tung, 
2. Tafeln unmittelbar vor Ortsdurchfahr-

ten mit Schildern, die Inhaber und Art 
gewerblicher Betriebe kennzeichnen 
oder die auf landwirtschaftliche Be-
triebe, die landwirtschaftliche Produkte 
zum Verkauf anbieten, und auf diese 
Produkte hinweisen,  

3. Tafeln bis zu einer Größe von 1 m2 an 
öffentlichen Straßen und Wegeabzwei-
gungen in einem Umkreis von bis zu 
drei Kilometern vom Rand eines Ge-
werbegebietes mit Schildern, die im In-
teresse des öffentlichen Verkehrs auf 
Betriebe hinweisen, die in dem Gewer-
begebiet liegen, 

4. einzelne Schilder bis zu einer Größe 
von 0,50 m², die an Wegeabzweigun-
gen im Interesse des öffentlichen Ver-
kehrs auf Betriebe im Außenbereich, 
auf selbst erzeugte Produkte, die diese 
Betriebe an der Betriebsstätte anbie-
ten, oder auf versteckt gelegene Stät-
ten hinweisen, 

 



Stand 23.06.2025 

 
- 57 - 

5. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 
Sportanlagen und auf abgegrenzten 
Versammlungsstätten, soweit die Wer-
beanlagen nicht erheblich in den übri-
gen Außenbereich hineinwirken, 

6. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und 
Messegeländen.  

 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen 
Wohngebieten, allgemeinen Wohngebie-
ten, Dorfgebieten und Wochenendhausge-
bieten sowie in Gebieten, die nach ihrer 
vorhandenen Bebauung den genannten 
Baugebieten entsprechen, sind nur zuläs-
sig 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leis-

tung und 
2. Anlagen für amtliche Mitteilungen und 

zur Unterrichtung über kirchliche, kul-
turelle, politische, sportliche und ähnli-
che Veranstaltungen. 

 

 

(5) 1An Brücken, Bäumen, Böschungen 
und Leitungsmasten, die von allgemein zu-
gänglichen Verkehrs- oder Grünflächen 
aus sichtbar sind, dürfen Werbeanlagen 
nicht angebracht sein. 2Satz 1 gilt nicht für 
Wandflächen der Widerlager von Brücken; 
die Absätze 3 und 4 bleiben unberührt.  
 

 

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes gel-
ten nicht für 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür 

genehmigten Säulen, Tafeln und Flä-
chen, 

2. Werbemittel an Kiosken, 
3. Auslagen und Dekorationen in Fens-

tern und Schaukästen, 
4. Werbeanlagen, die vorübergehend für 

öffentliche Wahlen oder Abstimmun-
gen angebracht oder aufgestellt wer-
den. 

 

 

 
§ 51 

Sonderbauten 
 

 

1An einen Sonderbau nach § 2 Abs. 5 kön-
nen im Einzelfall besondere Anforderungen 
gestellt werden, soweit die Vorschriften der 
§§ 4 bis 50 und der zu ihrer näheren Be-
stimmung erlassenen Verordnungen nicht 
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ausreichen, um sicherzustellen, dass der 
Sonderbau die Anforderungen des § 3 er-
füllt. 2Erleichterungen können gestattet 
werden, soweit es der Einhaltung von Vor-
schriften und Verordnungen nach Satz 1 
wegen der besonderen Art oder Nutzung 
baulicher Anlagen oder Räume oder wegen 
besonderer Anforderungen nicht bedarf. 
3Die besonderen Anforderungen nach Satz 
1 und die Erleichterungen nach Satz 2 kön-
nen sich insbesondere erstrecken auf 

 1. die Abstände, 
 2. die Anordnung der baulichen Anlage 

auf dem Grundstück, 
 3. die Benutzung und den Betrieb der 

baulichen Anlage, 
 4. die Öffnungen nach öffentlichen Ver-

kehrsflächen und nach angrenzenden 
Grundstücken, 

 5. die Bauart und Anordnung aller für die 
Standsicherheit, die Verkehrssicher-
heit, den Brand-, den Wärme-, den 
Schall- oder den Gesundheitsschutz 
wesentlichen Bauteile und Einrichtun-
gen, sowie die Verwendung von Bau-
stoffen, 

 6. die Feuerungsanlagen und die Heiz-
räume, 

 7. die Zahl, Anordnung und Beschaffen-
heit der Aufzüge sowie der Treppen, 
Treppenräume, Ausgänge, Flure und 
sonstigen Rettungswege, 

 8. die zulässige Benutzerzahl, die Anord-
nung und die Zahl der zulässigen Sitze 
und Stehplätze bei Versammlungsstät-
ten, Tribünen und fliegenden Bauten, 

 9. die barrierefreie Nutzbarkeit, 
10. die Lüftung und die Rauchableitung, 
11. die Beleuchtung und die Energiever-

sorgung, 
12. die Wasserversorgung, 
13. die Aufbewahrung und Beseitigung 

von Abwässern, die Aufbewahrung 
und Entsorgung von Abfällen sowie die 
Löschwasserrückhaltung, 

14. die notwendigen Einstellplätze, 
15. die Zu- und Abfahrten, 
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16. die Grünstreifen, die Baumpflanzun-
gen und andere Pflanzungen sowie die 
Begrünung oder die Beseitigung von 
Halden und Gruben, 

17. den Blitzschutz, 
18. die erforderliche Gasdichtigkeit, 
19. den Umfang, den Inhalt und die Anzahl 

der Bauvorlagen, insbesondere eines 
Brandschutzkonzepts, 

20. die Bestellung und die Qualifikation der 
Bauleiterin oder des Bauleiters und der 
Fachbauleiterin oder des Fachbaulei-
ters, 

21. die Bestellung und die Qualifikation ei-
ner oder eines Brandschutzbeauftrag-
ten. 

 
 

S i e b t e r  T e i l  
Verantwortliche Personen 

 

 

 
§ 52 

Bauherrin und Bauherr 
 

 

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr ist dafür 
verantwortlich, dass die von ihr oder ihm 
veranlasste Baumaßnahme dem öffentli-
chen Baurecht entspricht.  
 

 

(2) 1Die Bauherrin oder der Bauherr einer 
nicht verfahrensfreien Baumaßnahme hat 
zu deren Vorbereitung, Überwachung und 
Ausführung verantwortliche Personen im 
Sinne der §§ 53 bis 55 zu bestellen, soweit 
sie oder er nicht selbst die Anforderungen 
nach den §§ 53 bis 55 erfüllt oder erfüllen 
kann. 2Ihr oder ihm obliegt es außerdem, 
die nach den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Anträge zu stellen, 
Anzeigen zu machen und Nachweise zu er-
bringen. 3Sie oder er hat sich bei der Ab-
gabe der jeweiligen Erklärungen durch eine 
Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfs-
verfasser vertreten zu lassen, soweit eine 
solche oder ein solcher zu bestellen ist. 
4Die Bauherrin oder der Bauherr hat zu den 
verwendeten Bauprodukten und den ange-
wandten Bauarten die erforderlichen Nach-
weise über die Erfüllung der Anforderungen 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Ge-
setzes erlassener Vorschriften bereitzuhal-
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ten. 5Zu Bauprodukten, die die CE-Kenn-
zeichnung nach der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklä-
rung bereitzuhalten.  6Die Bauherrin oder 
der Bauherr hat vor Baubeginn den Namen 
der Bauleiterin oder des Bauleiters und 
während der Bauausführung einen Wech-
sel dieser Person der Bauaufsichtsbehörde 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
mitzuteilen.  7Wechselt die Bauherrin oder 
der Bauherr, so hat die neue Bauherrin 
oder der neue Bauherr dies der Bauauf-
sichtsbehörde unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. 
 
(3) 1Liegen Tatsachen vor, die besorgen 
lassen, dass eine nach Absatz 2 Satz 1 be-
stellte Person nicht den jeweiligen Anforde-
rungen der §§ 53 bis 55 genügt, so kann 
die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass 
die Bauherrin oder der Bauherr sie durch 
eine geeignete Person ersetzt oder geeig-
nete Sachverständige heranzieht. 2Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbeiten 
einstellen lassen, bis die Bauherrin oder 
der Bauherr ihrer Aufforderung nachge-
kommen ist. 
 

 

(4) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan-
gen, dass ihr für bestimmte Arbeiten die 
Unternehmerinnen und Unternehmer be-
nannt werden.  
 

 

 
§ 53 

Entwurfsverfasserin und 
Entwurfsverfasser 

 

 

(1) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser ist dafür verantwortlich, 
dass der Entwurf für die Baumaßnahme 
dem öffentlichen Baurecht entspricht. 2Zum 
Entwurf gehören die Bauvorlagen, bei Bau-
maßnahmen nach den §§ 62 und 63 ein-
schließlich der Unterlagen, die nicht einge-
reicht werden müssen, und die Ausfüh-
rungsplanung, soweit von dieser die Ein-
haltung des öffentlichen Baurechts ab-
hängt.  

 

 

(2) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser muss über die Fachkennt-
nisse verfügen, die für den jeweiligen Ent-
wurf erforderlich sind. 2Verfügt sie oder er 
auf einzelnen Teilgebieten nicht über diese 
Fachkenntnisse, so genügt es, wenn die 
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Bauherrin oder der Bauherr insoweit geeig-
nete Sachverständige bestellt. 3Diese sind 
ausschließlich für ihre Beiträge verantwort-
lich; die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser ist nur dafür verantwortlich, 
dass die Beiträge der Sachverständigen 
dem öffentlichen Baurecht entsprechend 
aufeinander abgestimmt und im Entwurf 
berücksichtigt werden. 
 
(3) 1Bauvorlagen für eine nicht verfahrens-
freie Errichtung, Änderung und Nutzungs-
änderung einer baulichen Anlage müssen 
von einer Entwurfsverfasserin oder einem 
Entwurfsverfasser erstellt sein, die oder der 
bauvorlageberechtigt ist. 2Bauvorlagebe-
rechtigt ist, wer 
 

 

1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ 
oder „Architekt“ führen darf,  

 

2. in der von der Ingenieurkammer Nie-
dersachsen geführten Liste der Ent-
wurfsverfasserinnen und Entwurfsver-
fasser (§ 19 des Niedersächsischen 
Ingenieurgesetzes – NIngG -) oder in 
einem entsprechenden Verzeichnis in 
einem anderen Land eingetragen oder 
diesen Personen nach § 20 NIngG 
gleichgestellt ist, 

 

3. die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ 
oder „Ingenieur“ in der Fachrichtung 
Architektur, Hochbau oder Bauingeni-
eurwesen führen darf, danach mindes-
tens zwei Jahre in dieser Fachrichtung 
praktisch tätig gewesen und Bediens-
tete oder Bediensteter einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
ist, für die dienstliche Tätigkeit oder 

 

4. die Berufsbezeichnung „Innenarchi-
tektin“ oder „Innenarchitekt“ führen 
darf, für Nutzungsänderungen von Ge-
bäuden sowie die mit der Berufsauf-
gabe der Innenarchitektin und des In-
nenarchitekten verbundenen bauli-
chen Änderungen von Gebäuden. 

 

 

(4) Bauvorlageberechtigt für eine genehmi-
gungsbedürftige Baumaßnahme ist auch, 
wer 

 

1. die Berufsbezeichnung „Landschafts-
architektin“ oder „Landschaftsarchi-
tekt“ führen darf, wenn die Baumaß-
nahme mit der Berufsaufgabe der 
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Landschaftsarchitektin und des Land-
schaftsarchitekten verbundenen ist, 

2. Meisterin oder Meister des Maurer-, 
des Betonbauer- oder des Zimmerer-
Handwerks oder diesen nach § 7 Abs. 
3, 7 oder 9 der Handwerksordnung 
gleichgestellt ist, wenn Handwerks-
meisterinnen und Handwerksmeister 
die Baumaßnahme aufgrund ihrer be-
ruflichen Ausbildung und Erfahrung 
entwerfen können,  

 

3. staatlich geprüfte Technikerin oder 
staatlich geprüfter Techniker der 
Fachrichtung Bautechnik mit Schwer-
punkt Hochbau ist, in gleichem Um-
fang wie die in Nummer 2 genannten 
Personen, oder 

 

4. in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder 
einem durch Abkommen gleichgestell-
ten Staat einen Ausbildungsnachweis 
erworben hat, der aufgrund einer 
schulrechtlichen Rechtsvorschrift als 
gleichwertig mit dem Abschluss zur 
staatlich geprüften Technikerin oder 
zum staatlich geprüften Techniker der 
Fachrichtung Bautechnik mit Schwer-
punkt Hochbau anerkannt ist, in glei-
chem Umfang wie die in Nummer 2 ge-
nannten Personen.  

 

 

(5) 1Bauvorlageberechtigt für eine geneh-
migungsbedürftige Baumaßnahme ist in 
gleichem Umfang wie die in Absatz 4 Nr. 2 
genannten Personen auch, wer in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über  den  Europäischen  Wirtschafts-
raum oder einem durch Abkommen gleich-
gestellten Staat zur Erbringung von Ent-
wurfsdienstleistungen nach Absatz 4 Nr. 2 
oder 3 rechtmäßig niedergelassen ist, die-
sen Beruf im Rahmen des europäischen 
Dienstleistungsverkehrs nur vorüberge-
hend und gelegentlich in Niedersachsen 
ausübt und die Erbringung der Dienstleis-
tung nach Maßgabe der Absätze 6 und 7 
bei der Ingenieurkammer angezeigt hat. 
2Wenn weder der Beruf noch die Ausbil-
dung zu dem Beruf im Niederlassungsstaat 
reglementiert ist, gilt Satz 1 nur dann,  wenn 
der Beruf in einem oder mehreren der in 
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Satz 1 genannten Staaten während der 
vergangenen zehn Jahre ein Jahr lang aus-
geübt wurde. 3Der vorübergehende und ge-
legentliche Charakter der Berufsausübung 
wird insbesondere anhand von Dauer, 
Häufigkeit, regelmäßiger Wiederkehr und 
Kontinuität der Berufsausübung in Nieder-
sachsen beurteilt.  
 
(6) 1Wer erstmals eine Dienstleistung ge-
mäß Absatz 5 in Niedersachsen erbringen 
will, hat dies der Ingenieurkammer vorher 
schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass 
sie oder er sich bereits in einem anderen 
Bundesland gemeldet hat. 2Das Verfahren 
kann auch über eine einheitliche Stelle 
nach den Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes und des Niedersächsi-
schen Gesetzes über Einheitliche An-
sprechpartner abgewickelt werden. 3Mit der 
Anzeige sind vorzulegen: 

 

1. eine Bescheinigung darüber, dass die 
Dienstleisterin oder der Dienstleister in 
einem in Absatz 5 Satz 1 genannten 
Staat zur Erbringung von Entwurfs-
dienstleistungen nach Absatz 4 Nr. 2 
oder 3 rechtmäßig niedergelassen ist, 
und darüber, dass ihr oder ihm die 
Ausübung des Berufs nicht, auch nicht 
vorübergehend, untersagt ist,  

 

2. ein Berufsqualifikationsnachweis und   

3. für den Fall, dass weder der Beruf 
noch die Ausbildung zu dem Beruf in 
dem Niederlassungsstaat reglemen-
tiert ist, ein Nachweis darüber, dass 
der Beruf in einem oder mehreren der 
in Absatz 5 Satz 1 genannten Staaten 
während der vergangenen zehn Jahre 
mindestens ein Jahr lang ausgeübt 
wurde.  

 

4Das Verfahren kann abweichend von den 
Sätzen 1 und 3 elektronisch geführt wer-
den, soweit Unterlagen in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgestellt oder anerkannt wurden. 
5Im Fall begründeter Zweifel an der Echt-
heit der nach Satz 4 übermittelten Unterla-
gen und soweit unbedingt geboten, kann 
sich die Ingenieurkammer an die zustän-
dige Behörde des Staates wenden, in dem 
die Unterlagen ausgestellt oder anerkannt 
wurden, und die Dienstleisterin oder den 
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Dienstleister auffordern, beglaubigte Ko-
pien vorzulegen.  
 
(7) 1Ist seit der letzten Anzeige ein Jahr ver-
gangen und beabsichtigt die Dienstleisterin 
oder der Dienstleister weiterhin, Dienstleis-
tungen gemäß Absatz 5 in Niedersachsen 
zu erbringen, so hat sie oder er dies der In-
genieurkammer anzuzeigen. 2Hat sich die 
in den bisher vorgelegten Dokumenten be-
scheinigte Situation wesentlich geändert, 
so hat die Dienstleisterin oder der Dienst-
leister dies unter Vorlage der entsprechen-
den Dokumente anzuzeigen. 3Absatz 6 
Sätze 2, 4 und 5 gilt entsprechend.  

 

 

(8) 1Die Ingenieurkammer bestätigt auf An-
trag, dass die Anzeige nach Absatz 6 oder 
7 erfolgt ist. 2Sie kann das Tätigwerden als 
Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfas-
ser untersagen, wenn die Voraussetzun-
gen der Absätze 5 bis 7 nicht erfüllt sind.  
 

 

(9) 1Die Beschränkungen der Absätze 3 bis 
8 gelten nicht für Bauvorlagen 
1. zu Entwürfen, die üblicherweise von 

Fachkräften mit anderer Ausbildung 
als nach den Absätzen 3 bis 8 verfasst 
werden, wie Entwürfe für Werbeanla-
gen und Behälter, 

2. zu Entwürfen einfacher Art, wenn ein 
Nachweis der Standsicherheit nicht er-
forderlich ist,  

3. für Stützmauern sowie selbständige 
Aufschüttungen und Abgrabungen, 

4. zu Entwürfen für Baumaßnahmen 
nach § 63 Abs. 2 Satz 1. 

2Die Bauaufsichtsbehörde kann abwei-
chend von Satz 1 Nr. 4 verlangen, dass 
Bauvorlagen zu Entwürfen für Baumaßnah-
men nach § 63 Abs. 2 Satz 1  von  einer  
Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfs-
verfasser, die oder der nach Absatz 3 
Satz 2 Nrn. 1 bis 4, Absatz 4 Nrn. 2 bis 4 
oder den Absätzen 5 bis 8 bauvorlagenbe-
rechtigt ist, erstellt werden müssen, wenn 
die Prüfung des Brandschutzes besondere 
Schwierigkeiten aufweist oder die übermit-
telten Bauvorlagen für die nach § 63 Abs. 2 
Satz 2 oder 3 erforderliche Prüfung nicht 
hinreichend aussagekräftig sind. 
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§ 54 

Unternehmerinnen und Unternehmer 
 

 

(1) 1Jede Unternehmerin und jeder Unter-
nehmer ist dafür verantwortlich, dass ihre 
oder seine Arbeiten dem öffentlichen Bau-
recht entsprechend ausgeführt und inso-
weit auf die Arbeiten anderer Unternehme-
rinnen und Unternehmer abgestimmt wer-
den. 2Sie oder er hat zu den verwendeten 
Bauprodukten und den angewandten Bau-
arten die erforderlichen Nachweise über 
die Erfüllung der Anforderungen dieses Ge-
setzes oder aufgrund dieses Gesetzes er-
lassener Vorschriften zu erbringen und auf 
der Baustelle bereitzuhalten. 3Zu Baupro-
dukten, die die CE-Kennzeichnung nach 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, 
ist die Leistungserklärung bereitzuhalten. 
 

 

(2) 1Die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer muss über die für ihre oder seine Ar-
beiten erforderlichen Fachkenntnisse, 
Fachkräfte und Vorrichtungen verfügen. 
2Erfordern Arbeiten außergewöhnliche 
Fachkenntnisse oder besondere Vorrich-
tungen, so kann die Bauaufsichtsbehörde 
vorschreiben, 

 

1. dass die Unternehmerin oder der Un-
ternehmer bei den Arbeiten nur Fach-
kräfte mit bestimmter Ausbildung oder 
Erfahrung einsetzen darf, 

2. dass sie oder er bei den Arbeiten be-
stimmte Vorrichtungen zu verwenden 
hat und 

3. wie sie oder er die Erfüllung der Anfor-
derungen nach den Nummern 1 und 2 
nachzuweisen hat. 

 

 

 
§ 55 

Bauleiterin und Bauleiter 
 

 

(1) 1Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat 
darüber zu wachen, dass die Baumaß-
nahme entsprechend den öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen durchgeführt wird, 
und die dafür erforderlichen Weisungen zu 
erteilen. 2Sie oder er hat im Rahmen dieser 
Aufgabe auf den sicheren bautechnischen 
Betrieb der Baustelle, insbesondere auf 
das gefahrlose Ineinandergreifen der Ar-
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beiten der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer zu achten. 3Die Verantwortlichkeit 
der Unternehmerinnen und Unternehmer 
bleibt unberührt.  
 
(2) 1Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss 
über die für die Aufgabe erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügen. 2Verfügt sie oder 
er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die 
erforderlichen Fachkenntnisse, so ist eine 
geeignete Fachbauleiterin oder ein geeig-
neter Fachbauleiter zu bestellen. 3Die be-
stellte Person übernimmt für die Teilgebiete 
die Aufgaben der Bauleiterin oder des Bau-
leiters nach Absatz 1. 4Die Bauleiterin oder 
der Bauleiter hat ihre oder seine Tätigkeit 
mit der Tätigkeit der Fachbauleiterin oder 
des Fachbauleiters abzustimmen. 

 

 
§ 56 

Verantwortlichkeit für den Zustand 
der Anlagen und Grundstücke 

 

 

1Die Eigentümer sind dafür verantwortlich, 
dass Anlagen und Grundstücke dem öffent-
lichen Baurecht entsprechen. 2Erbbaube-
rechtigte treten an die Stelle der Eigentü-
mer. 3Wer die tatsächliche Gewalt über 
eine Anlage oder ein Grundstück ausübt, 
ist neben dem Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigten verantwortlich. 4§ 7 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes gilt entsprechend. 
 

 

 
A c h t e r  T e i l  

Behörden 
 

 

 
§ 57 

Bauaufsichtsbehörden 
 

 

(1) 1Die Landkreise, die kreisfreien Städte 
und die großen selbständigen Städte neh-
men die Aufgaben der unteren Bauauf-
sichtsbehörde wahr; die Zuständigkeit der 
selbständigen Gemeinden wird ausge-
schlossen (§ 17 Satz 1 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes). 
2Oberste Bauaufsichtsbehörde ist das 
Fachministerium. 
 

 

(2) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
auf Antrag die Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehörde einer Gemeinde übertra-
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gen, wenn sie mindestens 30 000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner hat und die Vo-
raussetzungen des Absatzes 4 erfüllt. 2Hat 
eine Gemeinde bis zum 31. Oktober 2012 
die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde wahrgenommen oder sind ihr nach 
§ 63 a der Niedersächsischen Bauordnung 
in der Fassung vom 10. Februar 2003 
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch 
§ 13 des Gesetzes vom 10. Novem-
ber 2011 (Nds. GVBl. S. 415), diese Aufga-
ben für bestimmte bauliche Anlagen vor 
dem 1. November 2012 übertragen wor-
den, so bleiben ihr diese Aufgaben übertra-
gen. 3Die Übertragung kann in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 widerrufen werden, wenn 
die Gemeinde dies beantragt oder die Vo-
raussetzungen des Absatzes 4 nicht erfüllt. 
4§ 14 Abs. 4 Satz 1 und § 177 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes gelten sinngemäß. 
 
(3) Die Aufgaben der unteren Bauaufsichts-
behörden gehören zum übertragenen Wir-
kungskreis. 
 

 

(4) 1Die Bauaufsichtsbehörden sind zur 
Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend 
mit geeigneten Fachkräften zu besetzen 
und mit den erforderlichen Einrichtungen 
auszustatten, sodass sichergestellt ist, 
dass die Aufgaben ordnungsgemäß wahr-
genommen werden. 2Den Bauaufsichtsbe-
hörden sollen Bedienstete angehören mit 
der Befähigung für die Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2 der Fachrichtung Techni-
sche Dienste, die die Voraussetzungen für 
den Zugang für das zweite Einstiegsamt er-
füllen oder eine von der obersten Dienstbe-
hörde bestimmte laufbahnrechtliche Quali-
fizierung erfolgreich durchlaufen haben und 
die erforderlichen Kenntnisse der Bautech-
nik, der Baugestaltung und des öffentlichen 
Baurechts haben. 
 

 

 
§ 58 

Aufgaben und Befugnisse der  
Bauaufsichtsbehörden 

 

 
§ 58 

Aufgaben und Befugnisse der  
Bauaufsichtsbehörden 

 
(1) 1Die Bauaufsichtsbehörden haben, so-
weit erforderlich, darüber zu wachen und 
darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grund-
stücke und Baumaßnahmen dem öffentli-
chen Baurecht entsprechen. 2Sie haben in 

(1) 1Die Bauaufsichtsbehörden haben, so-
weit erforderlich, darüber zu wachen und 
darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grund-
stücke und Baumaßnahmen dem öffentli-
chen Baurecht entsprechen. 2Sie haben in 
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diesem Rahmen auch die Verantwortlichen 
zu beraten. 
 

diesem Rahmen auch die Verantwortlichen 
zu beraten. 
 

(2) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind 
zuständig, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 
 

(2) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind 
zuständig, soweit nichts anderes bestimmt 
ist.  
 

(3) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind 
zuständig für die Ausübung der Aufsicht 
über die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegerinnen und bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger hinsichtlich der der 
Wahrnehmung der ihnen nach § 40 Abs. 6 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse 
und der Einhaltung ihrer insoweit bestehen-
den Pflichten. 
 

(3) Die unteren Bauaufsichtsbehörden sind 
zuständig für die Ausübung der Aufsicht 
über die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegerinnen und bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger hinsichtlich der der 
Wahrnehmung der ihnen nach § 40 Abs. 6 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse 
und der Einhaltung ihrer insoweit bestehen-
den Pflichten. 
 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde übt 
die Fachaufsicht über die unteren Bauauf-
sichtsbehörden aus.  
 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde übt 
die Fachaufsicht über die unteren Bauauf-
sichtsbehörden aus.  
 

(5) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
einzelne Befugnisse, die ihr nach diesem 
Gesetz zustehen, auf andere Behörden 
des Landes übertragen. 2Sie kann außer-
dem widerruflich oder befristet die Zustän-
digkeit für 

(5) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
einzelne Befugnisse, die ihr nach diesem 
Gesetz zustehen, auf andere Behörden 
des Landes übertragen. 2Sie kann außer-
dem widerruflich oder befristet die Zustän-
digkeit für 

1. die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-
rungs- und Überwachungsstellen 
(§ 24) und 

2. Ausführungsgenehmigungen für flie-
gende Bauten, Ausnahmen, Befreiun-
gen und Abweichungen für genehmi-
gungsfreie fliegende Bauten und Ge-
brauchsabnahmen fliegender Bauten 

1. die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-
rungs- und Überwachungsstellen 
(§ 24) und 

2. Ausführungsgenehmigungen für flie-
gende Bauten, Ausnahmen, Befreiun-
gen und Abweichungen für genehmi-
gungsfreie fliegende Bauten und Ge-
brauchsabnahmen fliegender Bauten 

auf eine Behörde, auch eines anderen Lan-
des, oder eine andere Stelle oder Person 
übertragen, die die Gewähr dafür bietet, 
dass die Aufgaben dem öffentlichen Bau-
recht entsprechend wahrgenommen wer-
den, und die der Aufsicht der obersten Bau-
aufsichtsbehörde untersteht oder an deren 
Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde mitwirkt. 
 

auf eine Behörde, auch eines anderen Lan-
des, oder eine andere Stelle oder Person 
übertragen, die die Gewähr dafür bietet, 
dass die Aufgaben dem öffentlichen Bau-
recht entsprechend wahrgenommen wer-
den, und die der Aufsicht der obersten Bau-
aufsichtsbehörde untersteht oder an deren 
Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde mitwirkt. 
 

(6) Übertragungen nach Absatz 5 und § 57 
Abs. 2 sind im Niedersächsischen Ministe-
rialblatt bekannt zu machen.  
 

(6) Übertragungen nach Absatz 5 und § 57 
Abs. 2 sind im Niedersächsischen Ministe-
rialblatt bekannt zu machen.  
 

(7) Eine Fachaufsichtsbehörde kann an-
stelle einer nachgeordneten Behörde oder 
einer Stelle tätig werden, wenn diese eine 

(7) Eine Fachaufsichtsbehörde kann an-
stelle einer nachgeordneten Behörde oder 
einer Stelle tätig werden, wenn diese eine 
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Weisung der Fachaufsichtsbehörde inner-
halb einer bestimmten Frist nicht befolgt 
oder wenn Gefahr im Verzuge ist.  
 

Weisung der Fachaufsichtsbehörde inner-
halb einer bestimmten Frist nicht befolgt 
oder wenn Gefahr im Verzuge ist.  
 

(8) Ist die oberste Bauaufsichtsbehörde 
mangels örtlicher Zuständigkeit einer unte-
ren Bauaufsichtsbehörde zuständig, so 
kann sie ihre Zuständigkeit im Einzelfall 
einvernehmlich auf eine untere Bauauf-
sichtsbehörde übertragen.  
 

(8) Ist die oberste Bauaufsichtsbehörde 
mangels örtlicher Zuständigkeit einer unte-
ren Bauaufsichtsbehörde zuständig, so 
kann sie ihre Zuständigkeit im Einzelfall 
einvernehmlich auf eine untere Bauauf-
sichtsbehörde übertragen.  
 

(9) 1Bedienstete und sonstige Beauftragte 
der in den Absätzen 1 bis 5, 7 und 8 ge-
nannten Behörden und Stellen sowie die 
dort genannten Personen dürfen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben Grundstücke und An-
lagen einschließlich der Wohnungen auch 
gegen den Willen der Betroffenen betreten. 
2Sind die Wohnungen in Gebrauch genom-
men, so dürfen sie gegen den Willen der 
Betroffenen betreten werden, wenn dies 
zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit erforderlich ist. 
3Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung nach Artikel 13 des Grundgeset-
zes wird insoweit eingeschränkt. 
 

(9) 1Bedienstete und sonstige Beauftragte 
der in den Absätzen 1 bis 5, 7 und 8 ge-
nannten Behörden und Stellen sowie die 
dort genannten Personen dürfen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben Grundstücke und Anla-
gen einschließlich der Wohnungen auch 
gegen den Willen der Betroffenen betreten. 
2Sind die Wohnungen in Gebrauch genom-
men, so dürfen sie gegen den Willen der 
Betroffenen betreten werden, wenn dies 
zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich ist. 3Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung nach Artikel 13 des Grundgesetzes 
wird insoweit eingeschränkt. 
 

 
N e u n t e r  T e i l  

Genehmigungserfordernisse 
 

 

 
§ 59 

Genehmigungsvorbehalt 
 

 

(1) Baumaßnahmen bedürfen der Geneh-
migung durch die Bauaufsichtsbehörde 
(Baugenehmigung), soweit sich aus den §§ 
60 bis 62, 74 und 75 nichts anderes ergibt. 
 

 

(2) Vorschriften des Bundes- oder Landes-
rechts, nach denen behördliche Entschei-
dungen eine Baugenehmigung einschlie-
ßen, bleiben unberührt. 
 

 

(3) 1Genehmigungsfreie und verfahrens-
freie Baumaßnahmen müssen die Anforde-
rungen des öffentlichen Baurechts ebenso 
wie genehmigungsbedürftige Baumaßnah-
men erfüllen, es sei denn, dass sich die An-
forderungen auf genehmigungsbedürftige 
Baumaßnahmen beschränken. 2Genehmi-
gungsvorbehalte in anderen Vorschriften, 
namentlich im Niedersächsischen Denk-
malschutzgesetz und im städtebaulichen 
Planungsrecht, bleiben unberührt. 
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§ 60 
Verfahrensfreie Baumaßnahmen,  

Abbruchanzeige 
 

 
§ 60 

Verfahrensfreie Baumaßnahmen,  
Abbruchanzeige 

 
(1) 1Die im Anhang genannten baulichen 
Anlagen und Teile baulicher Anlagen dür-
fen in dem dort festgelegten Umfang ohne 
Baugenehmigung errichtet, in bauliche An-
lagen eingefügt und geändert werden (ver-
fahrensfreie Baumaßnahmen). 2Verfah-
rensfreie Baumaßnahmen sind auch die im 
Anhang genannten Baumaßnahmen. 
 

(1) 1Die im Anhang genannten baulichen 
Anlagen und Teile baulicher Anlagen dür-
fen in dem dort festgelegten Umfang ohne 
Baugenehmigung errichtet, in bauliche An-
lagen eingefügt und geändert werden (ver-
fahrensfreie Baumaßnahmen). 2Verfah-
rensfreie Baumaßnahmen sind auch die im 
Anhang genannten Baumaßnahmen. 
 

(2) Verfahrensfrei ist auch 
1. die Änderung der Nutzung einer bauli-

chen Anlage, wenn das städtebauliche 
Planungsrecht keine anderen und die-
ses Gesetz sowie die Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes keine weiterge-
henden Anforderungen an die neue 
Nutzung stellen oder die Errichtung 
oder Änderung der baulichen Anlage 
nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre, 

2. die Umnutzung von Räumen im Dach-
geschoss eines Wohngebäudes mit 
nur einer Wohnung in Aufenthalts-
räume, die zu dieser Wohnung gehö-
ren, 

3. die Umnutzung von Räumen in vor-
handenen Wohngebäuden und Woh-
nungen in Räume mit Badewanne oder 
Dusche oder mit Toilette,  

4. die vorübergehende Nutzung eines 
Raumes, der nicht als Versammlungs-
raum genehmigt ist, als Versamm-
lungsraum für die Durchführung einer 
Veranstaltung, die auch Übernachtun-
gen einschließen kann, wenn die Nut-
zungsdauer nicht mehr als drei Tage 
im Jahr beträgt und  
a) der Versammlungsraum nicht 

mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fasst oder 

b) durch die Änderung der Nutzung 
mehrere Versammlungsräume, 
die einen gemeinsamen Ret-
tungsweg haben, insgesamt nicht 
mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fassen, 

(2) Verfahrensfrei ist auch 
1. die Änderung der Nutzung einer bauli-

chen Anlage, wenn das städtebauliche 
Planungsrecht keine anderen und die-
ses Gesetz sowie die Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes keine weiterge-
henden Anforderungen an die neue 
Nutzung stellen oder die Errichtung 
oder Änderung der baulichen Anlage 
nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre, 

2. die Umnutzung von Räumen im Dach-
geschoss eines Wohngebäudes mit 
nur einer Wohnung in Aufenthalts-
räume, die zu dieser Wohnung gehö-
ren, 

3. die Umnutzung von Räumen in vorhan-
denen Wohngebäuden und Wohnun-
gen in Räume mit Badewanne oder 
Dusche oder mit Toilette,  

4. die vorübergehende Nutzung eines 
Raumes, der nicht als Versammlungs-
raum genehmigt ist, als Versamm-
lungsraum für die Durchführung einer 
Veranstaltung, die auch Übernachtun-
gen einschließen kann, wenn die Nut-
zungsdauer nicht mehr als drei Tage 
im Jahr beträgt und  
a) der Versammlungsraum nicht 

mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fasst oder 

b) durch die Änderung der Nutzung 
mehrere Versammlungsräume, 
die einen gemeinsamen Ret-
tungsweg haben, insgesamt nicht 
mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fassen, 
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5. der Abbruch und die Beseitigung bau-
licher Anlagen, ausgenommen Hoch-
häuser, und der im Anhang genannten 
Teile baulicher Anlagen,  

6. die Instandhaltung baulicher Anlagen. 
 

5. der Abbruch und die Beseitigung bau-
licher Anlagen, ausgenommen Hoch-
häuser, und der im Anhang genannten 
Teile baulicher Anlagen,  

6. die Instandhaltung baulicher Anlagen. 
 

(3) 1Der Abbruch und die Beseitigung eines 
Hochhauses oder eines nicht im Anhang 
genannten Teils einer baulichen Anlage ist 
genehmigungsfrei, aber der Bauaufsichts-
behörde vor der Durchführung der Bau-
maßnahme von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn anzuzeigen; der Bestellung einer 
Entwurfsverfasserin oder eines Entwurfs-
verfassers bedarf es insoweit abweichend 
von § 52 Abs. 2 Satz 1 nicht. 2Der Anzeige 
ist die Bestätigung einer Person im Sinne 
des § 65 Abs. 4 beizufügen über die Wirk-
samkeit der vorgesehenen Sicherungs-
maßnahmen und die Standsicherheit der 
baulichen Anlagen, die an die abzubre-
chenden oder zu beseitigenden baulichen 
Anlagen oder Teile baulicher Anlagen an-
gebaut sind oder auf deren Standsicherheit 
sich die Baumaßnahme auswirken kann. 
3Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt der 
Bauherrin oder dem Bauherrn den Eingang 
der Anzeige oder fordert sie oder ihn im Fall 
einer unvollständigen oder sonst mangel-
haften Anzeige zur Vervollständigung der 
Anzeige oder zur Behebung des Mangels 
auf. 4Ist die Anzeige vervollständigt oder 
der Mangel behoben worden, so teilt die 
Bauaufsichtsbehörde dies der Bauherrin 
oder dem Bauherrn mit. 5Mit den Baumaß-
nahmen nach Satz 1 darf nicht vor Ablauf 
eines Monats begonnen werden, nachdem 
die Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin 
oder dem Bauherrn den Eingang der An-
zeige nach Satz 3 bestätigt hat oder die 
Mitteilung nach Satz 4 erfolgt ist. 
 

(3) 1Der Abbruch und die Beseitigung eines 
Hochhauses oder eines nicht im Anhang 
genannten Teils einer baulichen Anlage ist 
genehmigungsfrei, aber der Bauaufsichts-
behörde vor der Durchführung der Bau-
maßnahme von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn anzuzeigen; der Bestellung einer 
Entwurfsverfasserin oder eines Entwurfs-
verfassers bedarf es insoweit abweichend 
von § 52 Abs. 2 Satz 1 nicht. 2Der Anzeige 
ist die Bestätigung einer Person im Sinne 
des § 65 Abs. 4 beizufügen über die Wirk-
samkeit der vorgesehenen Sicherungs-
maßnahmen und die Standsicherheit der 
baulichen Anlagen, die an die abzubre-
chenden oder zu beseitigenden baulichen 
Anlagen oder Teile baulicher Anlagen an-
gebaut sind oder auf deren Standsicherheit 
sich die Baumaßnahme auswirken kann. 
3Die Bauaufsichtsbehörde bestätigt der 
Bauherrin oder dem Bauherrn den Eingang 
der Anzeige oder fordert sie oder ihn im Fall 
einer unvollständigen oder sonst mangel-
haften Anzeige zur Vervollständigung der 
Anzeige oder zur Behebung des Mangels 
auf. 4Ist die Anzeige vervollständigt oder 
der Mangel behoben worden, so teilt die 
Bauaufsichtsbehörde dies der Bauherrin 
oder dem Bauherrn mit. 5Mit den Baumaß-
nahmen nach Satz 1 darf nicht vor Ablauf 
eines Monats begonnen werden, nachdem 
die Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin 
oder dem Bauherrn den Eingang der An-
zeige nach Satz 3 bestätigt hat oder die 
Mitteilung nach Satz 4 erfolgt ist. 
 

 
§ 61 

Genehmigungsfreie 
öffentliche Baumaßnahmen 

 

 

(1) Keiner Baugenehmigung bedürfen die 
Errichtung, die Änderung, der Abbruch und 
die Beseitigung  

 

1. von Brücken, Durchlässen, Tunneln 
und Stützmauern sowie von Stauanla-
gen und sonstigen Anlagen des Was-
serbaus, ausgenommen Gebäude, 
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wenn die Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes, die Straßenbau-, 
Hafen- oder Wasserwirtschaftsverwal-
tung des Landes oder eine untere 
Wasserbehörde die Entwurfsarbeiten 
leitet und die Bauarbeiten überwacht, 

2. von Betriebsanlagen der Straßenbah-
nen (§ 4 des Personenbeförderungs-
gesetzes), ausgenommen oberirdi-
sche Gebäude, 

3. von nach anderen Rechtsvorschriften 
zulassungsbedürftigen Anlagen für die 
öffentliche Versorgung mit Elektrizität, 
Gas, Wärme, Wasser und für die öf-
fentliche Beseitigung von Abwässern, 
ausgenommen Gebäude. 

 
(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen 
1. Baumaßnahmen innerhalb vorhande-

ner Gebäude, ausgenommen Nut-
zungsänderungen, 

2. Änderungen des Äußeren vorhande-
ner Gebäude, wenn sie deren Raumin-
halt nicht vergrößern, 

3. Abbrüche baulicher Anlagen,  
wenn das Staatliche Baumanagement Nie-
dersachsen, die Klosterkammer Hannover 
oder ein Landkreis oder eine Gemeinde, 
die über eine Bauverwaltung verfügt, die 
Entwurfsarbeiten leitet und die Bauarbeiten 
überwacht. 
 

 

(3) 1Keiner Baugenehmigung bedürfen vo-
rübergehende Nutzungsänderungen von 
baulichen Anlagen, soweit und solange 
1. die Nutzungsänderung in einer Notsi-

tuation erforderlich ist für Zwecke des 
Brandschutzes, des Katastrophen-
schutzes, des Bevölkerungsschutzes, 
der Unterbringung schutzsuchender 
Menschen, der Unfallhilfe oder der me-
dizinischen Versorgung oder die Un-
terbringung des für diese Zwecke er-
forderlichen Personals und 

2. das Staatliche Baumanagement Nie-
dersachsen, die Klosterkammer Han-
nover, ein Landkreis oder eine Ge-
meinde, die über eine Bauverwaltung 
verfügt, oder eine von einer dieser 
Stellen beauftragte natürliche oder ju-
ristische Person, die nach ihrer Fach-
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kenntnis, ihrer Zuverlässigkeit und ih-
ren Leistungen die Gewähr dafür bie-
tet, dass die Aufgaben dem öffentli-
chen Baurecht entsprechend wahrge-
nommen werden, die Planung leitet 
und die Ausführung der Arbeiten über-
wacht. 

2Eine Notsituation im Sinne des Satzes 1 
Nr. 1 liegt vor, solange  
1. nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektions-

schutzgesetzes eine epidemische 
Lage von nationaler Tragweite festge-
stellt ist, 

2. nach § 3 a Abs. 1 Satz 1 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst eine epi-
demische Lage von landesweiter 
Tragweite festgestellt ist, 

3. ein Katastrophenfall im Sinne des § 1 
Abs. 2 des Niedersächsischen Kata-
strophenschutzgesetzes für den Ort 
der beabsichtigten Nutzung festge-
stellt ist oder 

4. ein vergleichbarer Notstand vorliegt, 
bei dem Leben, Gesundheit, die le-
benswichtige Versorgung der Bevöl-
kerung sowie schutzsuchender Men-
schen, die Umwelt oder erhebliche 
Sachwerte in einem solchen Maße ge-
fährdet oder beeinträchtigt sind, dass 
zu seiner Bekämpfung die sofortige 
Nutzung der betreffenden baulichen 
Anlage für die in Satz 1 Nr. 1 genann-
ten Zwecke erforderlich ist. 

3Soweit für eine Nutzungsänderung nach 
Satz 1 Abweichungen nach § 66 Abs. 1 
Satz 1 erforderlich sind, gelten diese als 
zugelassen. 4Die Anforderungen nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 sind im Hinblick auf Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit einzuhalten; 
insbesondere müssen Standsicherheit und 
Brandschutz so gewährleistet sein, dass 
Gefahren für das Leben und die Gesund-
heit von Menschen vermieden werden. 
5Wird im Zeitpunkt der Aufnahme einer Nut-
zung nach Satz 1 eine Nutzung rechtmäßig 
ausgeübt, so kann diese im Anschluss wie-
der aufgenommen werden. 6Die Sätze 1 bis 
5 gelten nicht für Nutzungsänderungen, die 
nach § 62 Abs. 1 Satz 4 einer Baugeneh-
migung bedürfen oder für die nach § 68 
Abs. 5 eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen ist. 
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§ 62 
Sonstige genehmigungsfreie Baumaßnah-

men 
 

 
§ 62 

Sonstige genehmigungsfreie Baumaßnah-
men 

 
(1) 1Keiner Baugenehmigung bedarf die Er-
richtung  
1. von Wohngebäuden, auch mit Räu-

men für freie Berufe nach § 13 der 
Baunutzungsverordnung, in Kleinsied-
lungsgebieten sowie in reinen, in allge-
meinen und in besonderen Wohnge-
bieten, wenn die Wohngebäude über-
wiegend Wohnungen enthalten, 

2. von sonstigen Gebäuden der Gebäu-
deklassen 1 und 2 in Gewerbegebieten 
und in Industriegebieten, 

3. von baulichen Anlagen, die keine Ge-
bäude sind, in Gewerbegebieten und 
in Industriegebieten und 

4. von Nebengebäuden und Nebenanla-
gen für Gebäude nach den Nummern 
1 und 2, 

wenn die in den Nummern 1 bis 3 genann-
ten Baugebiete durch Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) festgesetzt sind und 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 vor-
liegen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Än-
derung oder Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen, die nach Durchführung dieser 
Baumaßnahme bauliche Anlagen im Sinne 
des Satzes 1 Nrn. 1 bis 4 sind. 3Die Sätze 
1 und 2 gelten nicht für Sonderbauten nach 
§ 2 Abs. 5. 4Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
nicht für eine Baumaßnahme innerhalb ei-
nes Achtungsabstands nach Satz 5 um ei-
nen Betriebsbereich im Sinne des § 3 
Abs. 5 a des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG), durch die erstmalig 
oder zusätzlich  
1. dem Wohnen dienende Nutzungsein-

heiten von insgesamt mehr als 
5 000 m2 Grundfläche geschaffen wer-
den oder 

2. die Möglichkeit der gleichzeitigen Nut-
zung einer öffentlich zugänglichen 
baulichen Anlage durch mehr als 100 
Besucherinnen und Besucher ge-
schaffen wird, 

(1) 1Keiner Baugenehmigung bedarf die Er-
richtung  
1. von Wohngebäuden, auch mit Räu-

men für freie Berufe nach § 13 der 
Baunutzungsverordnung BauNVO, in 
Kleinsiedlungsgebieten sowie in rei-
nen, in allgemeinen und in besonderen 
Wohngebieten, wenn die Wohnge-
bäude überwiegend Wohnungen ent-
halten, 

2. von sonstigen Gebäuden der Gebäu-
deklassen 1 und 2 in Gewerbegebieten 
und in Industriegebieten, 

3. von baulichen Anlagen, die keine Ge-
bäude sind, in Gewerbegebieten und in 
Industriegebieten und 

4. von Nebengebäuden und Nebenanla-
gen für Gebäude nach den Nummern 
1 und 2, 

wenn die in den Nummern 1 bis 3 genann-
ten Baugebiete durch Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) festgesetzt sind und 
die Voraussetzungen des Absatzes 2 vor-
liegen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Än-
derung oder Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen, die nach Durchführung dieser 
Baumaßnahme bauliche Anlagen im Sinne 
des Satzes 1 Nrn. 1 bis 4 sind. 3Die Sätze 
1 und 2 gelten nicht für Sonderbauten nach 
§ 2 Abs. 5. 4Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
nicht für eine Baumaßnahme innerhalb ei-
nes Achtungsabstands nach Satz 5 um ei-
nen Betriebsbereich im Sinne des § 3 
Abs. 5 a des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG), durch die erstmalig 
oder zusätzlich  
1. dem Wohnen dienende Nutzungsein-

heiten von insgesamt mehr als 
5 000 m2 Grundfläche geschaffen wer-
den oder 

2. die Möglichkeit der gleichzeitigen Nut-
zung einer öffentlich zugänglichen 
baulichen Anlage durch mehr als 100 
Besucherinnen und Besucher ge-
schaffen wird, 
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es sei denn, dass durch ein nach Beurtei-
lung der für den Betriebsbereich zuständi-
gen Immissionsschutzbehörde plausibles 
Gutachten einer oder eines nach § 29 b 
BImSchG bekannt gegebenen Sachver-
ständigen nachgewiesen ist, dass die Bau-
maßnahme außerhalb des angemessenen 
Sicherheitsabstands im Sinne des § 3 
Abs. 5 c BImSchG zum Betriebsbereich 
durchgeführt wird. 5Der Achtungsabstand 
nach Satz 4 beträgt, falls der Betriebsbe-
reich eine Biogasanlage ist, 200 m, andern-
falls 2 000 m. 
 

es sei denn, dass durch ein nach Beurtei-
lung der für den Betriebsbereich zuständi-
gen Immissionsschutzbehörde plausibles 
Gutachten einer oder eines nach § 29 b 
BImSchG bekannt gegebenen Sachver-
ständigen nachgewiesen ist, dass die Bau-
maßnahme außerhalb des angemessenen 
Sicherheitsabstands im Sinne des § 3 
Abs. 5 c BImSchG zum Betriebsbereich 
durchgeführt wird. 5Der Achtungsabstand 
nach Satz 4 beträgt, falls der Betriebsbe-
reich eine Biogasanlage ist, 200 m, andern-
falls 2 000 m. 
 

(1 a) 1Keiner Baugenehmigung bedarf 
auch eine Baumaßnahme mit Erleichterun-
gen nach § 85 a Abs. 1, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 vorliegen. 2Eine 
Baumaßnahme nach Satz 1 ist auch die 
Nutzungsänderung des Dachgeschosses 
eines Gebäudes zu Wohnzwecken sowie 
die damit verbundene Errichtung von Dach-
gauben, wenn für sie Erleichterungen nach 
§ 85 a Abs. 1 gelten. 3Absatz 1 Sätze 3 bis 
5 gilt entsprechend.  
 

(1 a) 1Keiner Baugenehmigung bedarf 
auch eine Baumaßnahme mit Erleichterun-
gen nach § 85 a Abs. 1, wenn die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 vorliegen. 2Eine 
Baumaßnahme nach Satz 1 ist auch die 
Nutzungsänderung des Dachgeschosses 
eines Gebäudes zu Wohnzwecken sowie 
die damit verbundene Errichtung von Dach-
gauben, wenn für sie Erleichterungen nach 
§ 85 a Abs. 1 gelten. 3Absatz 1 Sätze 3 bis 
5 gilt entsprechend.  
 

(2) Eine Baumaßnahme ist nach den Ab-
sätzen 1 und 1 a genehmigungsfrei, wenn 

(2) Eine Baumaßnahme ist nach den Ab-
sätzen 1 und 1 a genehmigungsfrei, wenn 

1. das Vorhaben  
a) in den Fällen des Absatzes 1 den 

Festsetzungen des Bebauungsplans 
nicht widerspricht oder notwendige 
Ausnahmen oder Befreiungen bereits 
erteilt sind,  

b) in den Fällen des Absatzes 1 a im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans 
liegt und dessen Festsetzungen nicht 
widerspricht oder notwendige Ausnah-
men oder Befreiungen bereits erteilt 
sind oder  

c) in den Fällen des Absatzes 1 a inner-
halb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils im Sinne des § 34 BauGB 
oder im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 BauGB liegt, dort nach städte-
baulichem Planungsrecht zulässig ist 
und die Bauaufsichtsbehörde dies 
festgestellt hat,  

2. notwendige Zulassungen von Abwei-
chungen nach § 66 bereits erteilt sind, 

3. die Gemeinde der Bauherrin oder dem 
Bauherrn bestätigt hat, dass 

1. das Vorhaben  
a) in den Fällen des Absatzes 1 den Fest-

setzungen des Bebauungsplans nicht 
widerspricht oder notwendige Ausnah-
men oder Befreiungen bereits erteilt 
sind,  

b) in den Fällen des Absatzes 1 a im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans 
liegt und dessen Festsetzungen nicht 
widerspricht oder notwendige Ausnah-
men oder Befreiungen bereits erteilt 
sind oder  

c) in den Fällen des Absatzes 1 a inner-
halb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils im Sinne des § 34 BauGB 
oder im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 BauGB liegt, dort nach städte-
baulichem Planungsrecht zulässig ist 
und die Bauaufsichtsbehörde dies 
festgestellt hat,  

2. notwendige Zulassungen von Abwei-
chungen nach § 66 bereits erteilt sind, 

3. die Gemeinde der Bauherrin oder dem 
Bauherrn bestätigt hat, dass 
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a) die Erschließung im Sinne des 
Baugesetzbuchs gesichert ist und  

b) sie bei Vorhaben im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans eine 
vorläufige Untersagung nach § 15 
Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht bean-
tragen wird,  

4. die nach § 65 Abs. 2 Satz 1 zu prüfen-
den Nachweise der Standsicherheit 
und des Brandschutzes geprüft und 
bestätigt worden sind. 

 

a) die Erschließung im Sinne des 
Baugesetzbuchs gesichert ist und  

b) sie bei Vorhaben im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans eine 
vorläufige Untersagung nach § 15 
Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht bean-
tragen wird,  

4. die nach § 65 Abs. 2 Satz 1 zu prüfen-
den Nachweise der Standsicherheit 
und des Brandschutzes geprüft und 
bestätigt worden sind. 
 

(3) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat aufgrund einer Voll-
macht der Bauherrin oder des Bauherrn 
eine beabsichtigte Baumaßnahme nach 
Absatz 1 oder Absatz 1 a der Bauaufsichts-
behörde mitzuteilen und die Bauherrin oder 
den Bauherrn darüber in Kenntnis zu set-
zen. 2Der Mitteilung sind die Bauvorlagen, 
ausgenommen die bautechnischen Nach-
weise, beizufügen. 3Nimmt der Landkreis 
die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde 
wahr, so hat er die Mitteilung und die bei-
gefügten Bauvorlagen unverzüglich an die 
Gemeinde zu übermitteln.  4Betrifft die Bau-
maßnahme ein Lager für Abfälle mit einer 
Gesamtmenge von mehr als 15 t oder mehr 
als 15 m3, so ist hierauf in der Mitteilung 
nach Satz 1 besonders hinzuweisen. 5Die 
zu prüfenden Nachweise der Standsicher-
heit und des Brandschutzes können den 
übrigen Bauvorlagen beigefügt oder geson-
dert bei der Bauaufsichtsbehörde einge-
reicht werden. 
 

(3) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat aufgrund einer Voll-
macht der Bauherrin oder des Bauherrn 
eine beabsichtigte Baumaßnahme nach 
Absatz 1 oder Absatz 1 a der Bauaufsichts-
behörde mitzuteilen und die Bauherrin oder 
den Bauherrn darüber in Kenntnis zu set-
zen. 2Der Mitteilung sind die Bauvorlagen, 
ausgenommen die bautechnischen Nach-
weise, beizufügen. 3Nimmt der Landkreis 
die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde 
wahr, so hat er die Mitteilung und die bei-
gefügten Bauvorlagen unverzüglich an die 
Gemeinde zu übermitteln.  4Betrifft die Bau-
maßnahme ein Lager für Abfälle mit einer 
Gesamtmenge von mehr als 15 t oder mehr 
als 15 m3, so ist hierauf in der Mitteilung 
nach Satz 1 besonders hinzuweisen. 5Die 
zu prüfenden Nachweise der Standsicher-
heit und des Brandschutzes können den 
übrigen Bauvorlagen beigefügt oder geson-
dert bei der Bauaufsichtsbehörde einge-
reicht werden. 
 

(4) 1Die Bauvorlagen müssen von einer 
Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfs-
verfasser im Sinne des § 53 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 1, 2 oder 4 erstellt sein, soweit sich aus 
§ 65 nichts anderes ergibt. 2Die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser 
nach Satz 1 muss gegen Haftpflichtgefah-
ren, die sich aus der Wahrnehmung dieser 
Tätigkeit ergeben, versichert sein. 3Perso-
nenschäden müssen mindestens zu 
1 500 000 Euro und Sach- und Vermö-
gensschäden mindestens zu 200 000 Euro 
je Versicherungsfall versichert sein. 4Der 
Versicherungsschutz muss mindestens 
fünf Jahre über den Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsvertrages hinaus-
reichen. 5Die Leistungen des Versicherers 

(4) 1Die Bauvorlagen müssen von einer 
Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfs-
verfasser im Sinne des § 53 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 1, 2 oder 4 erstellt sein, soweit sich aus 
§ 65 nichts anderes ergibt. 2Die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser 
nach Satz 1 muss gegen Haftpflichtgefah-
ren, die sich aus der Wahrnehmung dieser 
Tätigkeit ergeben, versichert sein. 3Perso-
nenschäden müssen mindestens zu 
1 500 000 Euro und Sach- und Vermö-
gensschäden mindestens zu 200 000 Euro 
je Versicherungsfall versichert sein. 4Der 
Versicherungsschutz muss mindestens 
fünf Jahre über den Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsvertrages hinaus-
reichen. 5Die Leistungen des Versicherers 
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für alle innerhalb eines Versicherungsjah-
res verursachten Schäden können auf das 
Zweifache des jeweiligen Betrages nach 
Satz 3 begrenzt werden. 6Bei Entwurfsver-
fasserinnen und Entwurfsverfassern, die im 
Rahmen des europäischen Dienstleis-
tungsverkehrs vorübergehend und gele-
gentlich in Niedersachsen tätig sind, gilt die 
Versicherungspflicht als erfüllt, wenn sie 
die Architektenkammer oder die Ingenieur-
kammer oder die zuständige Kammer ei-
nes anderen Bundeslandes über die Ein-
zelheiten ihres Versicherungsschutzes 
oder einer anderen Art des individuellen 
oder kollektiven Schutzes vor Haftpflichtge-
fahren informiert haben. 7Die Sätze 2 bis 6 
gelten nicht, wenn die Bauherrin oder der 
Bauherr den Entwurf selbst erstellt hat.  
 

für alle innerhalb eines Versicherungsjah-
res verursachten Schäden können auf das 
Zweifache des jeweiligen Betrages nach 
Satz 3 begrenzt werden. 6Bei Entwurfsver-
fasserinnen und Entwurfsverfassern, die im 
Rahmen des europäischen Dienstleis-
tungsverkehrs vorübergehend und gele-
gentlich in Niedersachsen tätig sind, gilt die 
Versicherungspflicht als erfüllt, wenn sie 
die Architektenkammer oder die Ingenieur-
kammer oder die zuständige Kammer ei-
nes anderen Bundeslandes über die Ein-
zelheiten ihres Versicherungsschutzes 
oder einer anderen Art des individuellen 
oder kollektiven Schutzes vor Haftpflichtge-
fahren informiert haben. 7Die Sätze 2 bis 6 
gelten nicht, wenn die Bauherrin oder der 
Bauherr den Entwurf selbst erstellt hat.  
 

(5) 1Die Gemeinde hat der Bauherrin oder 
dem Bauherrn innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Unterlagen nach Absatz 
3 bei ihr die Bestätigung nach Absatz 2 Nr. 
3 auszustellen, wenn die Erschließung im 
Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist 
und wenn sie die vorläufige Untersagung 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht be-
antragen will. 2Eine darüber hinausge-
hende Pflicht der Gemeinde zur Prüfung 
der Baumaßnahme besteht nicht. 3Liegt 
eine der Voraussetzungen nach Absatz 2 
Nr. 3 nicht vor, so hat die Gemeinde dies 
der Bauherrin oder dem Bauherrn inner-
halb der Frist nach Satz 1 mitzuteilen und, 
wenn die Erschließung im Sinne des Bau-
gesetzbuchs nicht gesichert ist, die Unter-
lagen nach Absatz 3 zurückzugeben.  
 

(5) 1Die Gemeinde hat der Bauherrin oder 
dem Bauherrn innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Unterlagen nach Absatz 
3 bei ihr die Bestätigung nach Absatz 2 Nr. 
3 auszustellen, wenn die Erschließung im 
Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist 
und wenn sie die vorläufige Untersagung 
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht bean-
tragen will. 2Eine darüber hinausgehende 
Pflicht der Gemeinde zur Prüfung der Bau-
maßnahme besteht nicht. 3Liegt eine der 
Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 3 nicht 
vor, so hat die Gemeinde dies der Bauher-
rin oder dem Bauherrn innerhalb der Frist 
nach Satz 1 mitzuteilen und, wenn die Er-
schließung im Sinne des Baugesetzbuchs 
nicht gesichert ist, die Unterlagen nach Ab-
satz 3 zurückzugeben.  
 

(6) 1Die Gemeinde hat, wenn sie nicht 
selbst die Aufgaben der Bauaufsichtsbe-
hörde wahrnimmt, eine Ausfertigung ihrer 
Bestätigung nach Absatz 2 Nr. 3 oder, 
wenn sie die vorläufige Untersagung nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt, ihren 
Antrag unverzüglich der Bauaufsichtsbe-
hörde zu übermitteln. 2Über den Antrag auf 
vorläufige Untersagung hat die Bauauf-
sichtsbehörde innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang des vollständigen Antrages 
zu entscheiden. 
 

(6) 1Die Gemeinde hat, wenn sie nicht 
selbst die Aufgaben der Bauaufsichtsbe-
hörde wahrnimmt, eine Ausfertigung ihrer 
Bestätigung nach Absatz 2 Nr. 3 oder, 
wenn sie die vorläufige Untersagung nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt, ihren 
Antrag unverzüglich der Bauaufsichtsbe-
hörde zu übermitteln. 2Über den Antrag auf 
vorläufige Untersagung hat die Bauauf-
sichtsbehörde innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang des vollständigen Antrages 
zu entscheiden. 
 

(7) 1Über die Feststellung der Zulässigkeit 
des Vorhabens nach städtebaulichem Pla-
nungs-recht nach Absatz 2 Nr. 1 Buchst. c 
entscheidet die Bauaufsichtsbehörde nach 

(7) 1Über die Feststellung der Zulässigkeit 
des Vorhabens nach städtebaulichem Pla-
nungs-recht nach Absatz 2 Nr. 1 Buchst. c 
entscheidet die Bauaufsichtsbehörde nach 
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Maßgabe des § 36 BauGB im Einverneh-
men mit der Gemeinde, falls die Bauauf-
sichtsbehörde nicht selbst die für die Ertei-
lung des Einvernehmens zuständige Ge-
meinde ist. 2Die Bauaufsichtsbehörde ent-
scheidet über die Feststellung der Zuläs-
sigkeit des Vorhabens nach städtebauli-
chem Planungsrecht nach Eingang der Mit-
teilung nach Absatz 3 Satz 1 und der voll-
ständigen Unterlagen nach Absatz 3 Satz 2 
innerhalb von zwei Monaten. 3Falls das 
Einvernehmen der Gemeinde nach Satz 1 
erforderlich ist, muss die Bauaufsichtsbe-
hörde nicht vor Ablauf von zwei Wochen 
nach Eingang der Erklärung der Gemeinde 
entscheiden. 4Die Bauaufsichtsbehörde hat 
der Entwurfsverfasserin oder dem Ent-
wurfsverfasser die Entscheidung unverzüg-
lich mitzuteilen und, wenn festgestellt 
wurde, dass das Vorhaben nach städte-
baulichem Planungsrecht nicht zulässig ist, 
die Unterlagen nach Absatz 3 zurückzuge-
ben. 
 

Maßgabe des § 36 BauGB im Einverneh-
men mit der Gemeinde, falls die Bauauf-
sichtsbehörde nicht selbst die für die Ertei-
lung des Einvernehmens zuständige Ge-
meinde ist. 2Die Bauaufsichtsbehörde ent-
scheidet über die Feststellung der Zuläs-
sigkeit des Vorhabens nach städtebauli-
chem Planungsrecht nach Eingang der Mit-
teilung nach Absatz 3 Satz 1 und der voll-
ständigen Unterlagen nach Absatz 3 Satz 2 
innerhalb von zwei Monaten. 3Falls das 
Einvernehmen der Gemeinde nach Satz 1 
erforderlich ist, muss die Bauaufsichtsbe-
hörde nicht vor Ablauf von zwei Wochen 
nach Eingang der Erklärung der Gemeinde 
entscheiden. 4Die Bauaufsichtsbehörde hat 
der Entwurfsverfasserin oder dem Ent-
wurfsverfasser die Entscheidung unverzüg-
lich mitzuteilen und, wenn festgestellt 
wurde, dass das Vorhaben nach städte-
baulichem Planungsrecht nicht zulässig ist, 
die Unterlagen nach Absatz 3 zurückzuge-
ben. 
 

(8) 1Mit der Baumaßnahme darf erst begon-
nen werden, wenn die Bestätigung nach 
Absatz 2 Nr. 3 und in den Fällen des Absat-
zes 1 a, soweit erforderlich, die Feststel-
lung der Zulässigkeit des Vorhabens nach 
städtebaulichem Planungsrecht nach Ab-
satz 2 Nr. 1 Buchst. c der Bauherrin oder 
dem Bauherrn vorliegen. 2Eine Baumaß-
nahme nach § 65 Abs. 3 darf erst begon-
nen werden, wenn der Bauherrin oder dem 
Bauherrn auch die Bestätigung der Nach-
weise der Standsicherheit und des Brand-
schutzes vorliegt. 3Die Baumaßnahme darf 
mehr als drei Jahre, nachdem sie nach 
Satz 1 oder 2 zulässig geworden ist oder 
ihre Ausführung unterbrochen worden ist, 
nur dann begonnen oder fortgesetzt wer-
den, wenn die Anforderungen nach den Ab-
sätzen 3 und 5 bis 7 sowie den Sätzen 1 
und 2 erneut erfüllt worden sind. 
 

(8) 1Mit der Baumaßnahme darf erst begon-
nen werden, wenn die Bestätigung nach 
Absatz 2 Nr. 3 und in den Fällen des Absat-
zes 1 a, soweit erforderlich, die Feststel-
lung der Zulässigkeit des Vorhabens nach 
städtebaulichem Planungsrecht nach Ab-
satz 2 Nr. 1 Buchst. c der Bauherrin oder 
dem Bauherrn vorliegen. 2Eine Baumaß-
nahme nach § 65 Abs. 3 darf erst begon-
nen werden, wenn der Bauherrin oder dem 
Bauherrn auch die Bestätigung der Nach-
weise der Standsicherheit und des Brand-
schutzes vorliegt. 3Die Baumaßnahme darf 
mehr als drei Jahre, nachdem sie nach 
Satz 1 oder 2 zulässig geworden ist oder 
ihre Ausführung unterbrochen worden ist, 
nur dann begonnen oder fortgesetzt wer-
den, wenn die Anforderungen nach den Ab-
sätzen 3 und 5 bis 7 sowie den Sätzen 1 
und 2 erneut erfüllt worden sind. 
 

(9) 1Die Durchführung der Baumaßnahme 
darf von den Bauvorlagen nicht abweichen. 
2Die Bauvorlagen einschließlich der bau-
technischen Nachweise müssen während 
der Durchführung der Baumaßnahme an 
der Baustelle vorgelegt werden können. 
3Satz 2 gilt auch für die Bestätigungen nach 
Absatz 2 Nr. 4. 
 

(9) 1Die Durchführung der Baumaßnahme 
darf von den Bauvorlagen nicht abweichen. 
2Die Bauvorlagen einschließlich der bau-
technischen Nachweise müssen während 
der Durchführung der Baumaßnahme an 
der Baustelle vorgelegt werden können. 
3Satz 2 gilt auch für die Bestätigungen nach 
Absatz 2 Nr. 4. 
 

(10) Die Bauherrin oder der Bauherr kann 
verlangen, dass für eine Baumaßnahme 

(10) Die Bauherrin oder der Bauherr kann 
verlangen, dass für eine Baumaßnahme 



Stand 23.06.2025 

 
- 79 - 

nach Absatz 1 oder Absatz 1 a das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt wird.  
 

nach Absatz 1 oder Absatz 1 a das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt wird.  
 

(11) 1Die Absätze 2 bis 10 sind nicht anzu-
wenden, soweit Baumaßnahmen nach Ab-
satz 1 oder Absatz 1 a schon nach anderen 
Vorschriften keiner Baugenehmigung be-
dürfen. 2Eine nach Absatz 1 oder Ab-
satz 1 a genehmigungsfreie Baumaß-
nahme bedarf auch dann keiner Baugeneh-
migung, wenn nach ihrer Durchführung die 
Unwirksamkeit oder Nichtigkeit des Bebau-
ungsplans festgestellt wird. 
 

(11) 1Die Absätze 2 bis 10 sind nicht anzu-
wenden, soweit Baumaßnahmen nach Ab-
satz 1 oder Absatz 1 a schon nach anderen 
Vorschriften keiner Baugenehmigung be-
dürfen. 2Eine nach Absatz 1 oder Ab-
satz 1 a genehmigungsfreie Baumaß-
nahme bedarf auch dann keiner Baugeneh-
migung, wenn nach ihrer Durchführung die 
Unwirksamkeit oder Nichtigkeit des Bebau-
ungsplans festgestellt wird. 
 

 
Z e h n t e r  T e i l  

Genehmigungsverfahren 
 

 

 
§ 63 

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
 

 
§ 63 

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren 
 

(1) 1Das vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren wird durchgeführt für die geneh-
migungsbedürftige Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung baulicher Anla-
gen, mit Ausnahme von baulichen Anlagen, 
die nach Durchführung der Baumaßnahme 
Sonderbauten im Sinne des § 2 Abs. 5 
sind. 2Das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren wird auch durchgeführt für 
eine Baumaßnahme zum Repowering von 
bestehenden Anlagen zur Produktion von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Sinne des Artikels 16 Abs. 1 Satz 4 und 
Abs. 6 in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 10 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len (ABl. EU Nr. L 328 S. 82; 2020 Nr. L 311 
S. 11); dies gilt abweichend von Satz 1 
auch für Sonderbauten. 3Bei Baumaßnah-
men nach den Sätzen 1 und 2 prüft die 
Bauaufsichtsbehörde die Bauvorlagen nur 
auf ihre Vereinbarkeit mit 
1. dem städtebaulichen Planungsrecht, 
2. den §§ 5 bis 7, § 41 Abs. 2 Satz 2 und 

den §§ 47 und 50, 
3. den sonstigen Vorschriften des öffent-

lichen Rechts im Sinne des § 2 
Abs. 17; 

(1) 1Das vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren wird durchgeführt für die geneh-
migungsbedürftige Errichtung, Änderung 
oder Nutzungsänderung baulicher Anla-
gen, mit Ausnahme von baulichen Anlagen, 
die nach Durchführung der Baumaßnahme 
Sonderbauten im Sinne des § 2 Abs. 5 
sind. 2Das vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren wird auch durchgeführt für eine 
Baumaßnahme zum Repowering von be-
stehenden Anlagen zur Produktion von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Sinne des Artikels 16 Abs. 1 Satz 4 und 
Abs. 6 Erzeugung erneuerbarer Energie 
im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Artikel 2 Nr. 10 der Richtli-
nie (EU) 2018/2001 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 11. Dezem-
ber 2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. 
EU Nr. L 328 S. 82; 2020 Nr. L 311 S. 11) 
(Neufassung) (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Richtlinie 
(EU) 2024/1711 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Juni 2024 
zur Änderung der Richtlinien 
(EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Be-
zug auf die Verbesserung des Elektrizi-
tätsmarktdesigns in der Union (ABl. L, 
2014/1711, 26.6.2024), - im Folgenden: 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie -; dies 
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§ 65 bleibt unberührt. 4§ 64 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 

gilt abweichend von Satz 1 auch für Son-
derbauten. 3Bei Baumaßnahmen nach 
den Sätzen 1 und 2 prüft die Bauaufsichts-
behörde die Bauvorlagen nur auf ihre Ver-
einbarkeit mit 
1. dem städtebaulichen Planungsrecht, 
2. den §§ 5 bis 7, § 41 Abs. 2 Satz 2 und 

den §§ 47 und 50, 
3. den sonstigen Vorschriften des öffent-

lichen Rechts im Sinne des § 2 
Abs. 17; 

§ 65 bleibt unberührt. 4§ 64 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 

(2) 1Das vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren wird auch durchgeführt für die 
genehmigungsbedürftige vorübergehende 
Nutzung eines nicht als Versammlungs-
raum genehmigten Raumes als Versamm-
lungsraum für die Durchführung einer Ver-
anstaltung, die auch Übernachtungen ein-
schließen kann, wenn der Raum für diese 
vorübergehende Nutzung nicht mehr als 
drei Mal im Jahr für jeweils nicht mehr als 
vier Tage genutzt wird. 2Bei Baumaßnah-
men nach Satz 1 prüft die Bauaufsichtsbe-
hörde nur, ob für die vorübergehende Nut-
zung der Brandschutz gewährleistet ist. 
3Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass 
durch das Vorhaben aus anderen Gründen 
eine Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen zu besorgen ist, 
kann die Bauaufsichtsbehörde die Prüfung 
deswegen auf die Einhaltung weiterer Vor-
schriften des öffentlichen Baurechts erwei-
tern. 4Die §§ 51 und 65 finden keine An-
wendung. 5Bauvorlagen sind nur zu über-
mitteln, soweit dies für die Prüfung nach 
Satz 2 erforderlich ist; Regelungen in einer 
Verordnung nach § 82 Abs. 1 Nr. 4 oder 
Abs. 2 Nr. 8, nach denen Nachweise, die 
den in § 65 genannten entsprechen, oder 
weitere Bauvorlagen, die für die Prüfung 
nach Satz 2 nicht erforderlich sind, zu über-
mitteln sind, finden ebenfalls keine Anwen-
dung. 6Die Bauaufsichtsbehörde kann ab-
weichend von Satz 5 im Einzelfall die Vor-
lage weiterer Nachweise, insbesondere ei-
nes Brandschutzkonzepts, fordern, wenn 
die in § 53 Abs. 9 Satz 2 genannten Um-
stände vorliegen und soweit es zur Prüfung 
nach Satz 2 oder 3 erforderlich ist. 7§ 64 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(2) 1Das vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren wird auch durchgeführt für die 
genehmigungsbedürftige vorübergehende 
Nutzung eines nicht als Versammlungs-
raum genehmigten Raumes als Versamm-
lungsraum für die Durchführung einer Ver-
anstaltung, die auch Übernachtungen ein-
schließen kann, wenn der Raum für diese 
vorübergehende Nutzung nicht mehr als 
drei Mal im Jahr für jeweils nicht mehr als 
vier Tage genutzt wird. 2Bei Baumaßnah-
men nach Satz 1 prüft die Bauaufsichtsbe-
hörde nur, ob für die vorübergehende Nut-
zung der Brandschutz gewährleistet ist. 
3Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass 
durch das Vorhaben aus anderen Gründen 
eine Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit von Menschen zu besorgen ist, 
kann die Bauaufsichtsbehörde die Prüfung 
deswegen auf die Einhaltung weiterer Vor-
schriften des öffentlichen Baurechts erwei-
tern. 4Die §§ 51 und 65 finden keine An-
wendung. 5Bauvorlagen sind nur zu über-
mitteln, soweit dies für die Prüfung nach 
Satz 2 erforderlich ist; Regelungen in einer 
Verordnung nach § 82 Abs. 1 Nr. 4 oder 
Abs. 2 Nr. 8, nach denen Nachweise, die 
den in § 65 genannten entsprechen, oder 
weitere Bauvorlagen, die für die Prüfung 
nach Satz 2 nicht erforderlich sind, zu über-
mitteln sind, finden ebenfalls keine Anwen-
dung. 6Die Bauaufsichtsbehörde kann ab-
weichend von Satz 5 im Einzelfall die Vor-
lage weiterer Nachweise, insbesondere ei-
nes Brandschutzkonzepts, fordern, wenn 
die in § 53 Abs. 9 Satz 2 genannten Um-
stände vorliegen und soweit es zur Prüfung 
nach Satz 2 oder 3 erforderlich ist. 7§ 64 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 



Stand 23.06.2025 

 
- 81 - 

(3) Über erforderliche Ausnahmen, Befrei-
ungen und Zulassungen von Abweichun-
gen von Vorschriften, deren Einhaltung 
nach den Absätzen 1 und 2 nicht geprüft 
wird, wird nur auf besonderen Antrag ent-
schieden.  
 

(3) Über erforderliche Ausnahmen, Befrei-
ungen und Zulassungen von Abweichun-
gen von Vorschriften, deren Einhaltung 
nach den Absätzen 1 und 2 nicht geprüft 
wird, wird nur auf besonderen Antrag ent-
schieden.  
 

 
§ 64 

Baugenehmigungsverfahren 
 

 

1Bei genehmigungsbedürftigen Baumaß-
nahmen, die nicht im vereinfachten Bauge-
nehmigungsverfahren nach § 63 geprüft 
werden, prüft die Bauaufsichtsbehörde die 
Bauvorlagen auf ihre Vereinbarkeit mit dem 
öffentlichen Baurecht. 2Die Vereinbarkeit 
der Bauvorlagen mit den Anforderungen 
der Arbeitsstättenverordnung wird nur ge-
prüft, wenn die Bauherrin oder der Bauherr 
dies verlangt. 3§ 65 bleibt unberührt. 
 

 

 
§ 65 

Bautechnische Nachweise, Typenprüfung 
 

 

(1) 1Die Einhaltung der Anforderungen an 
die Standsicherheit sowie den Brand-, den 
Schall-, den Wärme- und den Erschütte-
rungsschutz ist nach Maßgabe der Verord-
nung nach § 82 Abs. 2 durch bautechni-
sche Nachweise nachzuweisen; dies gilt 
nicht für verfahrensfreie Baumaßnahmen 
und für Baumaßnahmen im Sinne des § 60 
Abs. 3 Satz 1, soweit nicht in diesem Ge-
setz oder in der Verordnung nach § 82 
Abs. 2 anderes bestimmt ist. 2Die Berechti-
gung zum Erstellen von Bauvorlagen nach 
§ 53 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 3, Abs. 4 Nrn. 
2 bis 4 sowie Abs. 5 bis 8 schließt die Be-
rechtigung zur Erstellung der bautechni-
schen Nachweise ein, soweit nachfolgend 
nicht anderes bestimmt ist. 
 

 

(2) 1Für Baumaßnahmen nach den § 62 
Abs. 1 und §§ 63 bis 64 sind nur  
 1. die Nachweise der Standsicherheit für 

bauliche Anlagen nach Absatz 3 Sätze 
1 und 3 Halbsatz 2 und 

 2. die Nachweise des Brandschutzes für 
bauliche Anlagen nach Absatz 3 Satz 
2  

zu prüfen; im Übrigen sind die bautechni-
schen Nachweise nicht zu prüfen. 2Die 
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Bauaufsichtsbehörde kann abweichend 
von Satz 1 Nr. 1 die Prüfung von Nachwei-
sen der Standsicherheit anordnen, wenn 
besondere statisch-konstruktive Nach-
weise oder Maßnahmen insbesondere we-
gen des Baugrundes oder während der 
Durchführung der Baumaßnahme erforder-
lich sind. 3In den Fällen des § 62 gibt die 
Bauaufsichtsbehörde auf Antrag der Ent-
wurfsverfasserin oder dem Entwurfsverfas-
ser die Nachweise, wenn sie dem öffentli-
chen Baurecht entsprechen, mit einer Be-
stätigung darüber zurück.  
 
(3) 1Bauliche Anlagen nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 sind 

 

 1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 4 
und 5, 

 

 2. sonstige Wohngebäude mit unterirdi-
schen Garagen, wenn die Nutzfläche 
der Garage 100 m² übersteigt, 

 

 3. sonstige Gebäude, ausgenommen ein-
geschossige Gebäude bis 200 m2 
Grundfläche sowie eingeschossige 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder erwerbsgärtnerisch genutzte Ge-
bäude bis 1 000 m² Grundfläche und 
mit einfachen balkenartigen mit Dach-
konstruktionen bis 6 m Stützweite, bei 
fachwerkartigen Dachbindern bis 20 m 
Stützweite, 

 

 4. fliegende Bauten und Fahrgeschäfte, 
die keine fliegenden Bauten sind, 

 

 5. Brücken mit einer lichten Weite von 
mehr als 5 m,  

 

 6. Stützmauern mit einer Höhe von mehr 
als 3 m über der Geländeoberfläche, 

 

 7. Tribünen mit einer Höhe von mehr als 
3 m,  

 

 8. Regale mit einer zulässigen Höhe der 
Oberkante des Lagerguts von mehr als 
7,50 m, 

 

 9. Behälter,   

10. Windenergieanlagen mit einer Höhe 
von mehr als 10 m, 

 

11. sonstige bauliche Anlagen mit einer 
Höhe von mehr als 10 m. 

 

2Bauliche Anlagen nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 2 sind 
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 1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 4 
und 5, 

 

 2. sonstige Gebäude der Gebäudeklas-
sen 3, 4 und 5, ausgenommen einge-
schossige landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder erwerbsgärtnerisch ge-
nutzte Gebäude, 

 

 3. Garagen mit mehr als 100 m2 Nutzflä-
che, auch wenn sie Teil eines sonst an-
ders genutzten Gebäudes sind, 

 

 4. Sonderbauten.  
3Geschosse zur ausschließlichen Lage-
rung von Jauche oder Gülle bleiben in den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und des Satzes 2 
Nr. 2 bei der Ermittlung der Zahl der Ge-
schosse unberücksichtigt; für Geschosse 
zur ausschließlichen Lagerung von Jauche 
oder Gülle sind die Nachweise der Standsi-
cherheit stets zu prüfen. 
 

 

(4) 1Nachweise der Standsicherheit, die 
nicht nach Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 1 
zu prüfen sind, müssen erstellt sein von 
Personen, die in der von der Ingenieurkam-
mer Niedersachsen geführten Liste der 
Tragwerksplanerinnen und Tragwerkspla-
ner (§ 21 NIngG) oder in einem entspre-
chenden Verzeichnis in einem anderen 
Land eingetragen oder diesen Personen 
nach § 21 Abs. 6 NIngG gleichgestellt sind. 
2Die in Satz 1 genannten Personen haben 
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde eine 
Erklärung abzugeben, dass sie die Nach-
weise der Standsicherheit für die jeweilige 
Baumaßnahme erstellt haben. 
 

 

(5) Für genehmigungsbedürftige Baumaß-
nahmen dürfen Nachweise der Standsi-
cherheit, die nicht nach Absatz 2 Satz 1 
Nr. 1 zu prüfen sind, abweichend von Ab-
satz 4 auch von Personen erstellt sein, die 
nicht die dort genannten Voraussetzungen 
erfüllen; die von diesen Personen erstellten 
Nachweise sind abweichend von Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 zu prüfen. 
 

 

(6) 1Die Nachweise des Schall- und des 
Wärmeschutzes müssen von Personen er-
stellt sein, die die Anforderungen nach Ab-
satz 4 oder § 53 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 2 
erfüllen. 2Diese Nachweise können auch 
erstellt sein 
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1. für die in § 53 Abs. 4 Nr. 2 genannten 
Baumaßnahmen von Personen, die 
die Anforderungen nach § 53 Abs. 4 
Nr. 2, 3 oder 4 oder Abs. 5 bis 8 erfül-
len, und 

2. für die mit der Berufsaufgabe der In-
nenarchitektin und des Innenarchitek-
ten verbundenen Baumaßnahmen von 
Personen, die die Anforderungen nach 
§ 53 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 erfüllen. 

 
(7) 1Die Nachweise der Standsicherheit 
und die Nachweise der Feuerwiderstands-
fähigkeit der Bauteile können, auch wenn 
sie nicht nach Absatz 2 zu prüfen sind, auf 
Antrag allgemein geprüft werden (Typen-
prüfung); mit dem Antrag sind die beizufü-
genden Bauvorlagen zu übermitteln. 2Ab-
satz 4 ist im Fall einer Typenprüfung nicht 
anzuwenden. 
 

 

(8) 1Soweit die Typenprüfung ergibt, dass 
die bautechnischen Nachweise nach Ab-
satz 7 dem öffentlichen Baurecht entspre-
chen, ist dies durch Bescheid festzustellen. 
2Der Bescheid wird widerruflich und in der 
Regel auf fünf Jahre befristet erteilt. 3Die 
Befristung kann auf Antrag um jeweils 
längstens fünf Jahre verlängert werden. 
4§ 71 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.  
 

 

(9) Bescheide über Typenprüfungen von 
Behörden anderer Länder gelten auch in 
Niedersachsen. 
 

 

 
§ 66 

Abweichungen 
 

 

(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann Abwei-
chungen von Anforderungen dieses Geset-
zes und aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
ner Vorschriften zulassen, wenn diese un-
ter Berücksichtigung des Zwecks der jewei-
ligen Anforderung und unter Würdigung der 
öffentlich-rechtlich geschützten nachbarli-
chen Belange mit den öffentlichen Belan-
gen, insbesondere den Anforderungen 
nach § 3 Abs. 1 vereinbar sind. 2Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 sind Ab-
weichungen zuzulassen 
1. bei Nutzungsänderungen, 
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2. bei Baumaßnahmen, die der Moderni-
sierung, dem Ausbau oder dem Erhalt 
bestehender Gebäude dienen, und 

3. bei Baumaßnahmen zur Erprobung 
neuer Bau- und Wohnformen. 

3Es ist anzugeben, von welchen Vorschrif-
ten und in welchem Umfang eine Abwei-
chung zugelassen wird. 4§ 83 Abs. 1 Satz 3 
Halbsatz 1 bleibt unberührt. 5Für Bauteile, 
die bereits nach § 85 a nur abweichende 
Anforderungen erfüllen müssen, bedarf es 
keiner Zulassung einer Abweichung nach 
Satz 1 oder 2. 
 
(2) 1Die Zulassung einer Abweichung be-
darf eines begründeten Antrags. 2Für Anla-
gen, die keiner Genehmigung bedürfen, so-
wie für Abweichungen von Vorschriften, de-
ren Einhaltung nicht geprüft wird, gilt Satz 1 
entsprechend. 3Der Antrag nach Satz 1 ist 
der Bauaufsichtsbehörde durch die Ent-
wurfsverfasserin oder den Entwurfsverfas-
ser aufgrund einer Vollmacht der Bauherrin 
oder des Bauherrn, die oder der hierüber 
von der Entwurfsverfasserin oder dem Ent-
wurfsverfasser in Kenntnis zu setzen ist, zu 
übermitteln; die Bauherrin oder der Bauherr 
kann den Antrag auch ohne Bestellung und 
Bevollmächtigung einer Entwurfsverfasse-
rin oder eines Entwurfsverfassers der Bau-
aufsichtsbehörde übermitteln  
1. bei Entwürfen einfacher Art, wenn kein 

Nachweis der Standsicherheit erforder-
lich ist, und 

2. bei Abweichungen im Rahmen verfah-
rensfreier Baumaßnahmen. 

 

 

(3) 1Eine Abweichung wird, wenn die Ertei-
lung einer Baugenehmigung von ihr ab-
hängt, durch die Baugenehmigung zuge-
lassen. 2Wenn eine Bestätigung nach § 65 
Abs. 2 Satz 3 oder eine Entscheidung nach 
§ 65 Abs. 8 oder den §§ 72 bis 75 von der 
Abweichung abhängt, wird diese durch die 
Bestätigung oder die Entscheidung zuge-
lassen. 3Die Zulassung einer Abweichung 
nach Satz 1 gilt, solange die Baugenehmi-
gung wirksam ist. 4Für die gesonderte Zu-
lassung einer Abweichung gelten § 70 
Abs. 1 Satz 3 und § 71 Abs. 1 entspre-
chend. 
 

 

(4) Wird nach Absatz 1 Satz 1 zugelassen, 
dass notwendige Einstellplätze innerhalb 
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einer angemessenen Frist nach Inge-
brauchnahme der baulichen Anlage herge-
stellt werden, so kann die Baugenehmi-
gung von einer Sicherheitsleistung abhän-
gig gemacht werden. 
 
(5) 1Abweichungen von örtlichen Bauvor-
schriften nach § 84 Abs. 1 und 2 dürfen nur 
im Einvernehmen mit der Gemeinde zuge-
lassen werden. 
 

 

(6) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die 
Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen 
nach anderen Vorschriften des öffentlichen 
Baurechts, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 
 

 

 
§ 67 

Bauantrag  
 

 
§ 67 

Bauantrag  
 

(1) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat aufgrund einer Voll-
macht der Bauherrin oder des Bauherrn 
den Antrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung (Bauantrag) mit den beizufügenden 
Bauvorlagen der Bauaufsichtsbehörde zu 
übermitteln und die Bauherrin oder den 
Bauherrn darüber in Kenntnis zu setzen.  
 

(1) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat aufgrund einer Voll-
macht der Bauherrin oder des Bauherrn 
den Antrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung (Bauantrag) mit den beizufügenden 
Bauvorlagen der Bauaufsichtsbehörde zu 
übermitteln und die Bauherrin oder den 
Bauherrn darüber in Kenntnis zu setzen. 
 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan-
gen, dass die bauliche Anlage auf dem 
Grundstück dargestellt wird, soweit sich in 
besonderen Fällen anders nicht ausrei-
chend beurteilen lässt, wie sie sich in die 
Umgebung einfügt. 
 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan-
gen, dass die bauliche Anlage auf dem 
Grundstück dargestellt wird, soweit sich in 
besonderen Fällen anders nicht ausrei-
chend beurteilen lässt, wie sie sich in die 
Umgebung einfügt. 
 

(3) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann auf An-
trag im Einzelfall zulassen, dass der zu prü-
fende Nachweis der Standsicherheit nach 
Erteilung der Baugenehmigung eingereicht 
wird. 2Die Baugenehmigung ist unter der 
aufschiebenden Bedingung zu erteilen, 
dass der Nachweis der Standsicherheit  
1. innerhalb eines Jahres nach Erteilung 

der Baugenehmigung übermittelt und 
2. seine Vereinbarkeit mit dem öffentli-

chen Baurecht nach Prüfung bestätigt 
wird.  

3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn be-
hördliche Entscheidungen aufgrund von 
Vorschriften des Bundes- und Landes-
rechts die Baugenehmigung einschließen.  
 

(3) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann auf An-
trag im Einzelfall zulassen, dass der zu prü-
fende Nachweis der Standsicherheit nach 
Erteilung der Baugenehmigung eingereicht 
wird. 2Die Baugenehmigung ist unter der 
aufschiebenden Bedingung zu erteilen, 
dass der Nachweis der Standsicherheit  
1. innerhalb eines Jahres nach Erteilung 

der Baugenehmigung übermittelt und 
2. seine Vereinbarkeit mit dem öffentli-

chen Baurecht nach Prüfung bestätigt 
wird.  

3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn be-
hördliche Entscheidungen aufgrund von 
Vorschriften des Bundes- und Landes-
rechts die Baugenehmigung einschließen.  
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 (4) 1Betrifft die Baumaßnahme den Bau, 
das Repowering oder den Betrieb von 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 
Satz 1 der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie, so wird auf Antrag der Entwurfs-
verfasserin oder des Entwurfsverfas-
sers das Baugenehmigungsverfahren 
einheitlich über die für das Baugenehmi-
gungsverfahren zuständige Bauauf-
sichtsbehörde als Anlaufstelle im Sinne 
des Artikels 16 Abs. 3 der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie abgewickelt. 2Die 
Anlaufstelle berät und unterstützt die 
Entwurfsverfasserin oder den Entwurfs-
verfasser auf ihr oder sein Ersuchen 
während des gesamten Baugenehmi-
gungsverfahrens. 3Die Anlaufstelle führt 
die Entwurfsverfasserin oder den Ent-
wurfsverfasser in transparenter Weise 
durch das Baugenehmigungsverfahren, 
bis die Bauaufsichtsbehörde sowie die 
von ihr zu beteiligenden Behörden und 
Stellen am Ende des Baugenehmi-
gungsverfahrens ihre Entscheidungen 
treffen, und stellt ihr oder ihm alle erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung. 
4Die Anlaufstelle stellt der Entwurfsver-
fasserin oder dem Entwurfsverfasser 
insbesondere eine Übersicht darüber, 
welche sonstigen Genehmigungs- oder 
Zulassungserfordernisse für die Bau-
maßnahme bestehen, einen Zeitplan für 
die mit der Baumaßnahme verbundenen 
Verfahren sowie ein Verfahrenshand-
buch im Sinne des Artikels 16 Abs. 4 
Satz 1 der Erneuerbare-Energien-Richt-
linie elektronisch zur Verfügung. 5Die 
Anlaufstelle wirkt darauf hin, dass die in 
§ 69 Abs. 6 festgelegten Fristen für das 
Verfahren der Baugenehmigung und der 
darin eingeschlossenen Genehmigun-
gen und Zulassungen eingehalten wer-
den. 6Bei der Stellung des Antrags nach 
Satz 1 sowie in dem über die Anlauf-
stelle abgewickelten Verfahren vertritt 
die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser die Bauherrin oder den 
Bauherrn; Absatz 1 gilt insoweit ent-
sprechend. 
 

 
§ 68 

Beteiligung der Nachbarn und  
der Öffentlichkeit 
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(1) 1Nachbarn, deren Belange eine Bau-
maßnahme berühren kann, dürfen die Bau-
vorlagen bei der Bauaufsichtsbehörde oder 
bei der Gemeinde einsehen. 2Dies gilt nicht 
für die Teile der Bauvorlagen, die Belange 
der Nachbarn nicht berühren können. 
 

 

(2) 1Soll eine Abweichung oder Ausnahme 
von Vorschriften des öffentlichen Bau-
rechts, die auch dem Schutz von Nachbarn 
dienen, zugelassen oder eine Befreiung 
von solchen Vorschriften erteilt werden, so 
soll die Bauaufsichtsbehörde den betroffe-
nen Nachbarn, soweit sie erreichbar sind, 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
einer angemessenen Frist von längstens 
vier Wochen geben. 2Auch in anderen Fäl-
len kann die Bauaufsichtsbehörde nach 
Satz 1 verfahren, wenn eine Baumaß-
nahme möglicherweise Belange der Nach-
barn berührt, die durch Vorschriften des öf-
fentlichen Baurechts geschützt werden. 
 

 

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat der 
Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen die 
von der Baumaßnahme betroffenen Nach-
barn namhaft zu machen und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, die zur Unterrich-
tung der Nachbarn erforderlich sind. 2Ein-
wendungen sind innerhalb von vier Wo-
chen nach Zustellung der Benachrichtigung 
der Bauaufsichtsbehörde von der Person, 
die die Einwendungen erhebt, elektronisch 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur oder als Dokument in Papierform mit 
Unterschrift an die Bauaufsichtsbehörde zu 
übermitteln; § 3 a Abs. 2 VwVfG in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 NVwVfG findet keine 
Anwendung. 3Die benachrichtigten Nach-
barn werden mit allen öffentlich-rechtlichen 
Einwendungen gegen die Baumaßnahme 
für das Genehmigungsverfahren ausge-
schlossen, die im Rahmen der Beteiligung 
nicht innerhalb der Frist bei der Bauauf-
sichtsbehörde eingegangen sind; auf die 
Anforderungen nach Satz 2 sowie auf die 
Rechtsfolgen einer nicht form- und fristge-
rechten Geltendmachung nach Halbsatz 1 
ist in der Benachrichtigung hinzuweisen. 
 

 

(4) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, soweit 
Nachbarn der Baumaßnahme elektronisch 
mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
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natur oder in einem Dokument in Papier-
form mit Unterschrift zugestimmt haben; 
§ 3 a Abs. 2 VwVfG in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 NVwVfG findet keine Anwendung. 
 
(5) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat 
1.  Baumaßnahmen innerhalb eines Ach-

tungsabstands nach Satz 2 um einen 
Betriebsbereich im Sinne des § 3 
Abs. 5 a BImSchG, durch die erstma-
lig oder zusätzlich 
a) dem Wohnen dienende Nut-

zungseinheiten von insgesamt 
mehr als 5 000 m2 Grundfläche 
geschaffen werden oder 

b) die Möglichkeit der gleichzeitigen 
Nutzung einer öffentlich zugängli-
chen baulichen Anlage durch 
mehr als 100 Besucherinnen und 
Besucher geschaffen wird, 

und 
2. die Errichtung, Änderung oder Nut-

zungsänderung baulicher Anlagen, die 
nach Durchführung der Baumaß-
nahme Sonderbauten nach § 2 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 
oder 17 sind und innerhalb eines Ach-
tungsabstands nach Satz 2 um einen 
Betriebsbereich im Sinne des § 3 
Abs. 5 a BImSchG liegen, 

nach vollständiger Beibringung der Unter-
lagen im Sinne des § 67 in ihrem amtlichen 
Veröffentlichungsblatt und außerdem ent-
weder im Internet oder in örtlichen Tages-
zeitungen, die am Ort der Baumaßnahme 
verbreitet sind, öffentlich bekannt zu ma-
chen. 2Der Achtungsabstand nach Satz 1 
beträgt, falls der Betriebsbereich eine Bio-
gasanlage ist, 200 m, andernfalls 2 000 m. 
3Eine öffentliche Bekanntmachung nach 
Satz 1 erfolgt nicht, wenn 
1. durch ein nach Beurteilung der für den 

Betriebsbereich zuständigen Immissi-
onsschutzbehörde plausibles Gutach-
ten einer oder eines nach § 29 b BIm-
SchG bekannt gegebenen Sachver-
ständigen nachgewiesen ist, dass die 
Baumaßnahme außerhalb des ange-
messenen Sicherheitsabstands im 
Sinne des § 3 Abs. 5 c BImSchG zum 
Betriebsbereich durchgeführt wird, 
oder 
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2. dem Gebot, den angemessenen Si-
cherheitsabstand zu wahren, bereits in 
einem für die Beurteilung der Zulässig-
keit der Baumaßnahme maßgeblichen 
Bebauungsplan durch verbindliche 
Vorgaben Rechnung getragen worden 
ist. 

4Absatz 1 findet im Fall einer öffentlichen 
Bekanntmachung nach Satz 1 keine An-
wendung. 5Eine öffentliche Bekanntma-
chung ist entbehrlich, wenn durch eine Än-
derung einer baulichen Anlage, die ein 
Sonderbau nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16 oder 17 ist, eine Er-
höhung der Anzahl der Nutzerinnen und 
Nutzer oder der Besucherinnen und Besu-
cher nicht eintritt. 6Der Bauantrag und die 
Bauvorlagen sowie die entscheidungser-
heblichen Berichte und Empfehlungen, die 
der Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung vorliegen, sind nach Be-
kanntmachung einen Monat zur Einsicht 
auszulegen. 7§ 10 Abs. 2 BImSchG gilt ent-
sprechend. 8Weitere Informationen, die für 
die Entscheidung über die Genehmigungs-
fähigkeit der Baumaßnahme von Bedeu-
tung sein können und die der Bauaufsichts-
behörde erst nach Beginn der Auslegung 
vorliegen, sind der Öffentlichkeit nach den 
Bestimmungen über den Zugang zu Um-
weltinformationen zugänglich zu machen. 
9Besteht für die Baumaßnahme eine Pflicht 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-
Pflicht), so muss die Bekanntmachung dar-
über hinaus den Anforderungen des § 19 
Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) entsprechen. 
10Personen, deren Belange durch die Bau-
maßnahme berührt werden, sowie Vereini-
gungen, welche die Anforderungen des § 3 
Abs. 1 oder des § 2 Abs. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen, können 
bis einen Monat nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist gegenüber der Bauaufsichtsbe-
hörde elektronisch mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur oder in einem Do-
kument in Papierform mit Unterschrift Ein-
wendungen erheben; § 3 a Abs. 2 VwVfG 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 NVwVfG fin-
det keine Anwendung. 11Mit Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind alle öffentlich-rechtli-
chen Einwendungen gegen die Baumaß-
nahme für das Genehmigungsverfahren 
ausgeschlossen. 12Einwendungen, die auf 
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besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen, sind auf den Rechtsweg vor den or-
dentlichen Gerichten zu verweisen. 
 
(6) In der Bekanntmachung nach Absatz 5 
Satz 1 ist über Folgendes zu informieren: 
1. den Gegenstand der Baumaßnahme, 
2. gegebenenfalls die Feststellung der 

UVP-Pflicht der Baumaßnahme nach 
§ 5 UVPG sowie die Durchführung einer 
grenzüberschreitenden Beteiligung 
nach den §§ 54 bis 56 UVPG, 

3. die für die Genehmigung zuständige 
Behörde, bei der der Bauantrag nebst 
Unterlagen zur Einsicht ausgelegt wird, 
sowie wo und wann Einsicht genommen 
werden kann, 

4. dass etwaige Einwendungen von Per-
sonen und Vereinigungen nach Ab-
satz 5 Satz 10 bei einer in der Bekannt-
machung bezeichneten Stelle innerhalb 
der Einwendungsfrist nach Absatz 5 
Satz 10 vorzubringen sind; dabei ist auf 
die Rechtsfolgen nach Absatz 5 Satz 11 
hinzuweisen,  

5. die Art möglicher Entscheidungen oder, 
soweit vorhanden, den Entscheidungs-
entwurf, 

6. dass die Zustellung der Entscheidung 
über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden 
kann, 

7. gegebenenfalls weitere Einzelheiten 
des Verfahrens zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und Anhörung der in Ab-
satz 5 Satz 10 genannten Personen und 
Vereinigungen. 

 

 

(7) 1Wurde eine öffentliche Bekanntma-
chung der Baumaßnahme nach Absatz 5 
durchgeführt, so sind in der Begründung 
der Baugenehmigung die wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Gründe, die die 
Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen 
haben, sowie die Behandlung der Einwen-
dungen und Angaben über das Verfahren 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit aufzuneh-
men. 2 Die Baugenehmigung ist der Bau-
herrin oder dem Bauherrn sowie Personen 
und Vereinigungen nach Absatz 5 Satz 10, 
die Einwendungen erhoben haben, zuzu-
stellen. 3Haben mehr als 50 Personen oder 
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Vereinigungen nach Absatz 5 Satz 10 Ein-
wendungen erhoben, so kann die Zustel-
lung an diese durch die öffentliche Be-
kanntmachung nach Absatz 8 ersetzt wer-
den. 
 
(8) 1Wurde eine öffentliche Bekanntma-
chung der Baumaßnahme nach Absatz 5 
durchgeführt, so ist die Baugenehmigung 
öffentlich bekannt zu machen. 2Die öffentli-
che Bekanntmachung wird dadurch be-
wirkt, dass der verfügende Teil des Be-
scheids und die Rechtsbehelfsbelehrung in 
entsprechender Anwendung des Absatzes 
5 Satz 1 bekannt gemacht werden; auf Auf-
lagen ist hinzuweisen. 3Eine Ausfertigung 
der gesamten Baugenehmigung ist ab dem 
Tag nach der Bekanntmachung zwei Wo-
chen zur Einsicht auszulegen. 4In der öf-
fentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo und wann der Bescheid und seine Be-
gründung eingesehen und nach Satz 6 an-
gefordert werden können. 5Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
Dritten gegenüber, die keine Einwendun-
gen erhoben haben, als zugestellt; darauf 
ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. 
6Nach der öffentlichen Bekanntmachung 
können der Bescheid und seine Begrün-
dung bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 
von Personen und Vereinigungen nach Ab-
satz 5 Satz 10, die Einwendungen erhoben 
haben, schriftlich angefordert werden. 
 

 

 
§ 69 

Behandlung des Bauantrags 
 

 
§ 69 

Behandlung des Bauantrags 
 

(1) Nimmt der Landkreis die Aufgaben der 
Bauaufsichtsbehörde wahr, so hat er den 
Bauantrag innerhalb einer Woche der Ge-
meinde zu übermitteln. 

 

(1) Nimmt der Landkreis die Aufgaben der 
Bauaufsichtsbehörde wahr, so hat er den 
Bauantrag innerhalb einer Woche der Ge-
meinde zu übermitteln. 

 
(2) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat den Bau-
antrag binnen drei Wochen nach Eingang 
auf seine Vollständigkeit zu überprüfen 
(Vorprüfung). 2Wird im Rahmen der Vorprü-
fung festgestellt, dass der Bauantrag oder 
die Bauvorlagen unvollständig sind oder 
sonstige erhebliche Mängel aufweisen, so 
fordert die Bauaufsichtsbehörde die Ent-
wurfsverfasserin oder den Entwurfsverfas-
ser zur Behebung der Mängel innerhalb ei-
ner angemessenen Frist auf. 3Werden die 
Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, 
so gilt der Antrag drei Wochen nach Ablauf 

(2) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat den Bau-
antrag binnen drei Wochen nach Eingang 
auf seine Vollständigkeit zu überprüfen 
(Vorprüfung). 2Wird im Rahmen der Vorprü-
fung festgestellt, dass der Bauantrag oder 
die Bauvorlagen unvollständig sind oder 
sonstige erhebliche Mängel aufweisen, so 
fordert die Bauaufsichtsbehörde die Ent-
wurfsverfasserin oder den Entwurfsverfas-
ser zur Behebung der Mängel innerhalb ei-
ner angemessenen Frist auf. 3Werden die 
Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, 
so gilt der Antrag drei Wochen nach Ablauf 



Stand 23.06.2025 

 
- 93 - 

der Frist als zurückgenommen; die Frist 
kann auf schriftlichen oder elektronischen 
Antrag um bis zu drei Wochen verlängert 
werden. 4Wird bei der Bearbeitung des 
Bauantrags festgestellt, dass zur Prüfung 
weitere Unterlagen, insbesondere fachliche 
Gutachten, erforderlich werden, so können 
diese durch die Bauaufsichtsbehörde nach-
gefordert werden. 
 

der Frist als zurückgenommen; die Frist 
kann auf schriftlichen oder elektronischen 
Antrag um bis zu drei Wochen verlängert 
werden. 4Wird bei der Bearbeitung des 
Bauantrags festgestellt, dass zur Prüfung 
weitere Unterlagen, insbesondere fachliche 
Gutachten, erforderlich werden, so können 
diese durch die Bauaufsichtsbehörde nach-
gefordert werden. 
 

 (2 a) Betrifft die Baumaßnahme den 
Bau, das Repowering oder den Betrieb 
von Anlagen zur Erzeugung erneuerba-
rer Energie im Sinne des Artikels 16 
Abs. 1 Satz 1 der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, bestätigt die Bauaufsichtsbe-
hörde die Vollständigkeit des Bauan-
trags  
1. innerhalb von vier Wochen nach 

Eingang des Bauantrags, wenn bei 
der Vorprüfung nach Absatz 2 
Satz 1 festgestellt wird, dass der 
Bauantrag und die Bauvorlagen 
vollständig sind und keine sonsti-
gen erheblichen Mängel aufweisen, 
oder 

2. sobald die im Rahmen der Vorprü-
fung festgestellten erheblichen 
Mängel aufgrund einer Aufforde-
rung nach Absatz 2 Satz 2 beseitigt 
worden sind. 

 
(3) 1Die Bauaufsichtsbehörde hört zum 
Bauantrag diejenigen Behörden und Stel-
len an, 
1. deren Beteiligung für die Entscheidung 

über den Bauantrag durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist, oder 

2. ohne deren Stellungnahme die Geneh-
migungsfähigkeit der Baumaßnahme 
nicht beurteilt werden kann. 

2Eine Anhörung nach Satz 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn die jeweilige Behörde oder 
Stelle der Baumaßnahme bereits schriftlich 
oder elektronisch zugestimmt hat. 3Äußert 
sich eine Behörde, die im Baugenehmi-
gungsverfahren nach Satz 1 angehört wird, 
nicht innerhalb von zwei Wochen oder ver-
langt sie nicht innerhalb dieser Frist unter 
Angabe der Gründe eine weitere Frist von 
längstens einem Monat für ihre Stellung-
nahme, so kann die Bauaufsichtsbehörde 
davon ausgehen, dass die Baumaßnahme 

(3) 1Die Bauaufsichtsbehörde hört zum 
Bauantrag diejenigen Behörden und Stel-
len an, 
1. deren Beteiligung für die Entscheidung 

über den Bauantrag durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist, oder 

2. ohne deren Stellungnahme die Geneh-
migungsfähigkeit der Baumaßnahme 
nicht beurteilt werden kann. 

2Eine Anhörung nach Satz 1 ist nicht erfor-
derlich, wenn die jeweilige Behörde oder 
Stelle der Baumaßnahme bereits schriftlich 
oder elektronisch zugestimmt hat. 3Äußert 
sich eine Behörde, die im Baugenehmi-
gungsverfahren nach Satz 1 angehört wird, 
nicht innerhalb von zwei Wochen oder ver-
langt sie nicht innerhalb dieser Frist unter 
Angabe der Gründe eine weitere Frist von 
längstens einem Monat für ihre Stellung-
nahme, so kann die Bauaufsichtsbehörde 
davon ausgehen, dass die Baumaßnahme 
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mit den von dieser Behörde wahrzuneh-
menden öffentlichen Belangen in Einklang 
steht. 

 

mit den von dieser Behörde wahrzuneh-
menden öffentlichen Belangen in Einklang 
steht. 
 

(4) Bedarf die Baugenehmigung nach lan-
desrechtlichen Vorschriften der Zustim-
mung oder des Einvernehmens einer ande-
ren Behörde, so gelten diese als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Ersuchens unter Angabe 
der Gründe verweigert werden. 
 

(4) Bedarf die Baugenehmigung nach lan-
desrechtlichen Vorschriften der Zustim-
mung oder des Einvernehmens einer ande-
ren Behörde, so gelten diese als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Ersuchens unter Angabe der 
Gründe verweigert werden. 
 

(5) Erhebt ein Nachbar Einwendungen ge-
gen die Baumaßnahme, so hat die Bauauf-
sichtsbehörde die Bauherrin oder den Bau-
herrn davon zu unterrichten. 
 

(5) Erhebt ein Nachbar Einwendungen ge-
gen die Baumaßnahme, so hat die Bauauf-
sichtsbehörde die Bauherrin oder den Bau-
herrn davon zu unterrichten. 
 

(6) 1Betrifft die Baumaßnahme den Bau, 
das Repowering und den Betrieb von Anla-
gen zur Produktion von Energie aus erneu-
erbaren Quellen im Sinne des Artikels 16 
Abs. 1 Satz 4 der Richtlinie (EU) 
2018/2001, so wird auf Antrag der Bauher-
rin oder des Bauherrn das Baugenehmi-
gungsverfahren über eine einheitliche 
Stelle nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und des Nieder-
sächsischen Gesetzes über Einheitliche 
Ansprechpartner abgewickelt. 2Nach Ein-
gang der vollständigen Antragsunterlagen 
stellt die einheitliche Stelle der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller innerhalb von 
einem Monat eine Übersicht darüber, wel-
che sonstigen Genehmigungs- oder Zulas-
sungserfordernisse für die Baumaßnahme 
bestehen, und einen Zeitplan für die mit der 
Baumaßnahme verbundenen Verfahren 
(Verfahrenshandbuch) schriftlich und elekt-
ronisch zur Verfügung. 3Die Verfahren für 
eine Baumaßnahme nach Satz 1 dürfen 
nach Eingang des Bauantrags und der bei-
zufügenden Bauvorlagen  
1. für eine Baumaßnahme zu einer An-

lage mit einer Stromerzeugungskapa-
zität unter 150 kW oder für eine Bau-
maßnahme zum Repowering nicht län-
ger als ein Jahr und 

2. im Übrigen nicht länger als zwei Jahre  
dauern. 4Die Frist nach Satz 3 kann in 
durch außergewöhnliche Umstände hinrei-
chend begründeten Fällen um bis zu einem 
Jahr verlängert werden; weitere Fristver-
längerungen aufgrund von gerichtlichen 

(6) 1Betrifft die Baumaßnahme den Bau, 
das Repowering und den Betrieb von Anla-
gen zur Produktion von Energie aus erneu-
erbaren Quellen im Sinne des Artikels 16 
Abs. 1 Satz 4 der Richtlinie (EU) 
2018/2001, so wird auf Antrag der Bauher-
rin oder des Bauherrn das Baugenehmi-
gungsverfahren über eine einheitliche 
Stelle nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes und des Nieder-
sächsischen Gesetzes über Einheitliche 
Ansprechpartner abgewickelt. 2Nach Ein-
gang der vollständigen Antragsunterlagen 
stellt die einheitliche Stelle der Antragstel-
lerin oder dem Antragsteller innerhalb von 
einem Monat eine Übersicht darüber, wel-
che sonstigen Genehmigungs- oder Zulas-
sungserfordernisse für die Baumaßnahme 
bestehen, und einen Zeitplan für die mit der 
Baumaßnahme verbundenen Verfahren 
(Verfahrenshandbuch) schriftlich und elekt-
ronisch zur Verfügung. 3Die Verfahren für 
eine Baumaßnahme nach Satz 1 dürfen 
nach Eingang des Bauantrags und der bei-
zufügenden Bauvorlagen  
1. für eine Baumaßnahme zu einer An-

lage mit einer Stromerzeugungskapa-
zität unter 150 kW oder für eine Bau-
maßnahme zum Repowering nicht län-
ger als ein Jahr und 

2. im Übrigen nicht länger als zwei Jahre  
dauern. 1Die zulässige Dauer des Bauge-
nehmigungsverfahrens beträgt in den 
Fällen des Absatzes 2 a ab dem Datum 
der Bestätigung der Vollständigkeit des 
Bauantrags durch die Bauaufsichtsbe-
hörde 
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Verfahren und anderen Rechtsbehelfsver-
fahren bleiben hiervon unberührt und kön-
nen die Dauer des Verfahrens verlängern. 
 

1. in ausgewiesenen Beschleuni-
gungsgebieten für erneuerbare 
Energie im Sinne des Artikels 2 
Abs. 2 Nr. 9 a der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie  
a) für das Repowering von Anla-

gen zur Erzeugung erneuerba-
rer Energie und für die Errich-
tung von Anlagen mit einer 
Nennleistung von weniger als 
150 kW sowie für die Energie-
speicher am selben Standort 
nicht länger als sechs Monate, 
im Offshore-Bereich nicht län-
ger als ein Jahr, und 

b) für Baumaßnahmen, die nicht 
unter Buchstabe a fallen, nicht 
länger als ein Jahr, im Offshore-
Bereich nicht länger als zwei 
Jahre, 

2. außerhalb von ausgewiesenen Be-
schleunigungsgebieten für erneu-
erbare Energie im Sinne des Arti-
kels 2 Abs. 2 Nr. 9 a der Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie  
a) für das Repowering von Anla-

gen zur Erzeugung erneuerba-
rer Energie und für die Errich-
tung von Anlagen mit einer 
Nennleistung von weniger als 
150 kW sowie für die Energie-
speicher am selben Standort 
nicht länger als ein Jahr, im 
Offshore-Bereich nicht länger 
als zwei Jahre, und 

b) für Baumaßnahmen, die nicht 
unter Buchstabe a fallen, nicht 
länger als zwei Jahre, im Offs-
hore-Bereich nicht länger als 
drei Jahre, 

3. für die Errichtung von Solarenergie-
anlagen und Energiespeichern am 
selben Standort  
a) mit einer Nennleistung von bis 

zu 100 kWp nicht länger als ei-
nen Monat und 

b) mit einer Nennleistung von 
mehr als 100 kWp nicht länger 
als drei Monate. 

42Die Frist Fristen nach Satz 3 1 Nrn. 1 
und 2 kann können in durch außerge-
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wöhnliche Umstände hinreichend begrün-
deten Fällen  um bis zu einem Jahr verlän-
gert werden; die Verlängerung ist für die 
Fristen nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a im 
Offshore-Bereich sowie für die Fristen 
nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 
Buchst. b jeweils auf sechs Monate, in 
den übrigen Fällen auf drei Monate be-
grenzt weitere Fristverlängerungen auf-
grund von gerichtlichen Verfahren und an-
deren Rechtsbehelfsverfahren bleiben hier-
von unberührt und können die Dauer des 
Verfahrens verlängern. 3Die Entwurfsver-
fasserin oder der Entwurfsverfasser ist 
über die außergewöhnlichen Umstände, 
die die Fristverlängerung rechtfertigen, 
zu unterrichten. 4Weitere Fristverlänge-
rungen aufgrund von gerichtlichen Ver-
fahren und anderen Rechtsbehelfsver-
fahren bleiben hiervon unberührt und 
können die Dauer des Verfahrens ver-
längern. 5Eine Nachforderung weiterer 
Unterlagen nach Absatz 2 Satz 4 lässt 
die Fristen unberührt. 6Die Fristen be-
ginnen neu, wenn die Entwurfsverfasse-
rin oder der Entwurfsverfasser während 
des Baugenehmigungsverfahrens ohne 
Veranlassung durch die Bauaufsichts-
behörde dieser wesentlich geänderte 
Bauvorlagen übermittelt. 
 

 
§ 70 

Baugenehmigung und Teilbaugenehmi-
gung 

 

 

(1) 1Die Baugenehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Baumaßnahme, soweit sie ge-
nehmigungsbedürftig ist und soweit eine 
Prüfung erforderlich ist, dem öffentlichen 
Baurecht entspricht. 2Die durch eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung ermittelten, be-
schriebenen und bewerteten Umweltaus-
wirkungen sind nach Maßgabe der hierfür 
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
3Die Baugenehmigung darf nur schriftlich 
oder elektronisch erlassen werden. 

 

 

(2) 1Bauliche Anlagen, die nur auf be-
schränkte Zeit errichtet werden dürfen oder 
sollen, Werbeanlagen und Warenautoma-
ten können widerruflich oder befristet ge-
nehmigt werden. 2Behelfsbauten dürfen 
nur widerruflich oder befristet genehmigt 
werden. 3Die vorübergehende Nutzung ei-
nes Raumes als Versammlungsraum, die 
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im vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren nach § 63 Abs. 2 genehmigt wird, darf 
nur widerruflich und auf längstens fünf 
Jahre befristet genehmigt werden. 
 
(3) 1Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann 
der Beginn der Bauarbeiten für die Bau-
grube und für einzelne Bauteile oder Bau-
abschnitte auf Antrag schon vor Erteilung 
der Baugenehmigung zugelassen werden, 
wenn nach dem Stand der Prüfung des 
Bauantrags gegen die Teilausführung 
keine Bedenken bestehen (Teilbaugeneh-
migung). 2Absatz 1 gilt sinngemäß. 
 

 

(4) In der Baugenehmigung können für die 
bereits genehmigten Teile der Baumaß-
nahme, auch wenn sie schon durchgeführt 
sind, zusätzliche Anforderungen gestellt 
werden, wenn sie sich bei der weiteren Prü-
fung der Bauvorlagen als erforderlich her-
ausstellen. 

 

 

(5) 1Hat ein Nachbar Einwendungen gegen 
die Baumaßnahme erhoben, so ist die Bau-
genehmigung oder die Teilbaugenehmi-
gung mit dem Teil der Bauvorlagen, auf den 
sich die Einwendungen beziehen, ihm mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
2Die Baugenehmigung oder die Teilbauge-
nehmigung ist auf Verlangen der Bauherrin 
oder des Bauherrn auch Nachbarn, die 
keine Einwendungen erhoben haben, mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 

 

 

(6) Die Baugenehmigung und die Teilbau-
genehmigung gelten auch für und gegen 
die Rechtsnachfolger der Bauherrin oder 
des Bauherrn und der Nachbarn. 
 
 

 

[§ 70 a wird gemäß Art. 2 Nr. 2 des Ge-
setzes vom 18. Juni 2024 ab 1. Juli 2027 

gestrichen werden] 
§ 70 a 

Genehmigungsfiktion 
 

[§ 70 a wird gemäß Art. 2 Nr. 2 des Ge-
setzes vom 18. Juni 2024 ab 1. Juli 2027 

gestrichen werden] 
§ 70 a 

Genehmigungsfiktion 
 

(1) 1Ist über einen Bauantrag  
1. zur Errichtung oder Änderung eines 

Wohngebäudes oder eines Gebäudes, 
das überwiegend dem Wohnen dient, 
im vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahren nach § 63, 

(1) 1Ist über einen Bauantrag  
1. zur Errichtung oder Änderung eines 

Wohngebäudes oder eines Gebäudes, 
das überwiegend dem Wohnen dient, im 
vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahren nach § 63, 
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2. zur Nutzungsänderung von Räumen 
oder eines Gebäudes, durch die Wohn-
raum geschaffen werden soll, im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 oder  

3. zur Errichtung oder Änderung von An-
tennen einschließlich der Masten und 
dazugehöriger Anlagen 

zu entscheiden, so gilt § 42 a VwVfG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 NVwVfG. 2Wird 
nach § 67 Abs. 3 zugelassen, dass der 
Nachweis der Standsicherheit nach Ertei-
lung der Baugenehmigung eingereicht 
wird, so beginnt die Frist für die Entschei-
dung über den Bauantrag abweichend von 
§ 42 a Abs. 2 Satz 2 VwVfG bereits mit Ein-
gang der im Übrigen vollständigen Unterla-
gen. 3Im Fall des Satzes 2 gilt § 42 a Abs. 1 
Satz 1 VwVfG mit der Maßgabe, dass die 
Baugenehmigung als unter der in § 67 
Abs. 3 Satz 2 genannten aufschiebenden 
Bedingung erteilt gilt; für die Bestätigung 
des Nachweises der Standsicherheit nach 
§ 67 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 gilt § 42 a VwVfG 
entsprechend. 4In den Fällen des Satzes 1 
Nr. 3 gilt der Bauantrag abweichend von 
§ 42 a Abs. 2 Satz 2 VwVfG vier Wochen 
nach Eingang des Antrags als vollständig, 
wenn die Bauaufsichtsbehörde die Ent-
wurfsverfasserin oder den Entwurfsverfas-
ser nicht nach § 69 Abs. 2 Satz 2 zur Behe-
bung von Mängeln aufgefordert hat. 5Die 
Bescheinigung nach § 42 a Abs. 3 VwVfG 
ist unverlangt und unverzüglich nach Ein-
tritt der Genehmigungsfiktion durch die 
Bauaufsichtsbehörde auszustellen und 
muss den Inhalt der Baugenehmigung wie-
dergeben. 6Die Regelungen über die Bau-
genehmigung gelten entsprechend für die 
Bescheinigung nach § 42 a Abs. 3 VwVfG. 
 

2. zur Nutzungsänderung von Räumen 
oder eines Gebäudes, durch die Wohn-
raum geschaffen werden soll, im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 oder  

3. zur Errichtung oder Änderung von An-
tennen einschließlich der Masten und 
dazugehöriger Anlagen 

zu entscheiden, so gilt § 42 a VwVfG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 NVwVfG. 2 Wird 
nach § 67 Abs. 3 zugelassen, dass der 
Nachweis der Standsicherheit nach Ertei-
lung der Baugenehmigung eingereicht 
wird, so beginnt die Frist für die Entschei-
dung über den Bauantrag abweichend von 
§ 42 a Abs. 2 Satz 2 VwVfG bereits mit Ein-
gang der im Übrigen vollständigen Unterla-
gen. 3 Im Fall des Satzes 2  gilt § 42 a 
Abs. 1 Satz 1 VwVfG mit der Maßgabe, 
dass die Baugenehmigung als unter der in 
§ 67 Abs. 3 Satz 2 genannten aufschieben-
den Bedingung erteilt gilt; für die Bestäti-
gung des Nachweises der Standsicherheit 
nach § 67 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 gilt § 42 a 
VwVfG entsprechend. 2In den Fällen des 
Satzes 1 Nrn. 1 und 2 gilt § 69 Abs. 2 a 
entsprechend. 3Mit dem Datum der Be-
stätigung der Vollständigkeit des Bau-
antrags durch die Bauaufsichtsbehörde 
gelten die Unterlagen als vollständig im 
Sinne des § 42 a Abs. 2 Satz 2 VwVfG. 
4In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 gilt der 
Bauantrag abweichend von § 42 a Abs. 2 
Satz 2 VwVfG vier Wochen nach Eingang 
des Antrags als vollständig, wenn die Bau-
aufsichtsbehörde die Entwurfsverfasserin 
oder den Entwurfsverfasser nicht nach § 69 
Abs. 2 Satz 2 zur Behebung von Mängeln 
erheblicher Mängel aufgefordert hat. 
5Wenn die Bauaufsichtsbehörde die Ent-
wurfsverfasserin oder den Entwurfsver-
fasser nach § 69 Abs. 2 Satz 2 zur Behe-
bung erheblicher Mängel aufgefordert 
hat, gelten § 69 Abs. 2 a Nr. 2 und Satz 3 
entsprechend. 2 6Wird nach § 67 Abs. 3 
zugelassen, dass der Nachweis der Stand-
sicherheit nach Erteilung der Baugenehmi-
gung eingereicht wird, so beginnt die Frist 
für die Entscheidung über den Bauantrag 
abweichend von § 42 a Abs. 2 Satz 2 
VwVfG bereits mit Eingang der im Übrigen 
vollständigen Unterlagen. 3 7Im Fall des 
Satzes 2 6 gilt § 42 a Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
mit der Maßgabe, dass die Baugenehmi-
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gung als unter der in § 67 Abs. 3 Satz 2 ge-
nannten aufschiebenden Bedingung erteilt 
gilt; für die Bestätigung des Nachweises 
der Standsicherheit nach § 67 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 gilt § 42 a VwVfG entspre-
chend. 5 8Die Bescheinigung nach § 42 a 
Abs. 3 VwVfG ist unverlangt und unverzüg-
lich nach Eintritt der Genehmigungsfiktion 
durch die Bauaufsichtsbehörde auszustel-
len und muss den Inhalt der Baugenehmi-
gung wiedergeben. 6 9Die Regelungen über 
die Baugenehmigung gelten entsprechend 
für die Bescheinigung nach § 42 a Abs. 3 
VwVfG. 
 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, 
wenn vor Ablauf der Entscheidungsfrist ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde auf den 
Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet 
wurde; § 3 a Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Satz 1 
sowie § 67 Abs. 1 gelten entsprechend. 
 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, 
wenn vor Ablauf der Entscheidungsfrist ge-
genüber der Bauaufsichtsbehörde auf den 
Eintritt der Genehmigungsfiktion verzichtet 
wurde; § 3 a Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Satz 1 
sowie § 67 Abs. 1 gelten entsprechend. 
 

(3) Die Absätze 1 bis 2 gelten nur für Bau-
anträge, 
1. die ab dem 1. Juli 2024 bei der Bauauf-

sichtsbehörde eingehen und 
2. bei denen die erforderlichen Unterlagen 

vollständig und ohne erhebliche Mängel 
bis zum 31. Dezember 2026 bei der 
Bauaufsichtsbehörde vorliegen. 

 

(3) Die Absätze 1 bis 2 gelten nur für Bau-
anträge, 
1. die ab dem 1. Juli 2024 bei der Bauauf-

sichtsbehörde eingehen und 
2. bei denen die erforderlichen Unterlagen 

vollständig und ohne erhebliche Mängel 
bis zum 31. Dezember 2026 bei der 
Bauaufsichtsbehörde vorliegen. 

 
 

§ 71 
Geltungsdauer der Baugenehmigung 

und der Teilbaugenehmigung 
 

 

(1) 1Die Baugenehmigung und die Teilbau-
genehmigung erlöschen, wenn innerhalb 
von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der 
Ausführung der Baumaßnahme nicht be-
gonnen oder wenn die Ausführung drei 
Jahre lang unterbrochen worden ist. 2Wird 
die Baugenehmigung oder die Teilbauge-
nehmigung angefochten, so wird der Lauf 
der Frist bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung gehemmt. 3Die Frist kann auf Antrag 
um jeweils höchstens drei Jahre verlängert 
werden. 4Sie kann rückwirkend verlängert 
werden, wenn der Antrag vor Fristablauf 
bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen 
ist. 
 

 

(2) 1Wird die Nutzung einer Tierhaltungsan-
lage ab dem 1. Januar 2022 während eines 
Zeitraumes von mehr als neun Jahren 
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durchgehend unterbrochen, so erlischt die 
Baugenehmigung, soweit sie die Nutzung 
für die Tierhaltung zulässt. 2Die Frist kann 
auf schriftlichen oder elektronischen Antrag 
um bis zu drei Jahre verlängert werden. 
3Die Frist kann auch rückwirkend verlängert 
werden, wenn der Antrag vor Fristablauf 
bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen 
ist. 4Wer ein berechtigtes Interesse an der 
Feststellung hat, kann beantragen, dass 
die Bauaufsichtsbehörde das Erlöschen 
oder das Fortbestehen der Baugenehmi-
gung feststellt. 
 

 
§ 72 

Durchführung baugenehmigungsbedürfti-
ger Baumaßnahmen 

 

 

(1) 1Vor Erteilung der Baugenehmigung 
darf mit der Baumaßnahme nicht begonnen 
werden. 2Sie darf nur so durchgeführt wer-
den, wie sie genehmigt worden ist. 3Bauge-
nehmigung und Bauvorlagen müssen wäh-
rend der Ausführung von Bauarbeiten an 
der Baustelle vorgelegt werden können. 
4Satz 3 gilt auch für bautechnische Nach-
weise, die nicht zu prüfen sind. 

 

 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann im Ein-
zelfall anordnen, dass die Grundfläche der 
baulichen Anlage abgesteckt oder ihre Hö-
henlage festgelegt wird und die Abste-
ckung oder die Festlegung vor Baubeginn 
von ihr abgenommen werden muss. 
 

 

 
§ 73 

Bauvoranfrage und Bauvorbescheid 
 

 

(1) 1Für eine Baumaßnahme ist auf Antrag 
(Bauvoranfrage) über einzelne Fragen, 
über die im Baugenehmigungsverfahren zu 
entscheiden wäre und die selbständig be-
urteilt werden können, durch Bauvorbe-
scheid zu entscheiden. 2Dies gilt auch für 
die Frage, ob eine Baumaßnahme nach 
städtebaulichem Planungsrecht zulässig 
ist. 3Für eine Bauvoranfrage ist abweichend 
von § 52 Abs. 2 Satz 1 keine Bestellung 
von verantwortlichen Personen im Sinne 
der §§ 53 bis 55 und abweichend von § 3 a 
Abs. 1 Satz 4 für die übermittelten Bauvor-
lagen keine qualifizierte elektronische Sig-
natur erforderlich. 4Die Bauaufsichtsbe-
hörde kann im Einzelfall fordern, dass es 
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zur Erstellung der Bauvorlagen für die Bau-
voranfrage einer Entwurfsverfasserin oder 
eines Entwurfsverfassers nach § 53 bedarf 
und die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser die Bauvoranfrage nach 
§ 3 a Abs. 1 zu übermitteln hat. 
 
(2) 1Der Bauvorbescheid erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach seiner 
Erteilung der Bauantrag gestellt wird. 2Im 
Übrigen gelten die §§ 67 bis 70 und § 71 
Abs. 1 Sätze 2 bis 4 sinngemäß. 
 

 

 
§ 73 a 

Typengenehmigung 
 

 

(1) 1Für bauliche Anlagen, die in derselben 
Ausführung an mehreren Stellen errichtet 
werden sollen, erteilt die Bauaufsichtsbe-
hörde auf Antrag eine Typengenehmigung, 
wenn die baulichen Anlagen oder Teile von 
baulichen Anlagen, soweit sie unabhängig 
vom Baugrundstück beurteilt werden kön-
nen und soweit eine Prüfung in dem nach 
Absatz 2 durchzuführenden Baugenehmi-
gungsverfahren erforderlich ist, dem öffent-
lichen Baurecht entsprechen. 2Eine Typen-
genehmigung kann auch für bauliche Anla-
gen erteilt werden, die in unterschiedlicher 
Ausführung, aber nach einem bestimmten 
System und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen; in 
der Typengenehmigung ist die zulässige 
Veränderbarkeit festzulegen. 3Für Flie-
gende Bauten wird eine Typengenehmi-
gung nicht erteilt. 4§ 65 bleibt unberührt. 
 

 

(2) 1Die Typengenehmigung wird im Rah-
men eines Baugenehmigungsverfahrens 
für die erste bauliche Anlage oder Teile die-
ser baulichen Anlage erteilt. 2Die Typenge-
nehmigungen sind in der Genehmigung in 
einem gesonderten Teil deutlich kenntlich 
zu machen. 3Die Typengenehmigung wird 
widerruflich und in der Regel auf fünf Jahre 
befristet erteilt. 4Die Befristung kann auf 
schriftlichen Antrag von der Bauaufsichts-
behörde, die die Typengenehmigung erteilt 
hat, um jeweils längstens fünf Jahre verlän-
gert werden; § 71 Abs. 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend. 
 

 

(3) 1Eine Typengenehmigung entbindet 
nicht von der Verpflichtung, ein bauauf-
sichtliches Verfahren durchzuführen. 2Die 

 



Stand 23.06.2025 

 
- 102 - 

in der Typengenehmigung entschiedenen 
Fragen sind von der Bauaufsichtsbehörde 
nicht mehr zu prüfen. 3Sie kann im Einzel-
fall Auflagen machen oder die Verwendung 
genehmigter Typen ausschließen, soweit 
dies nach den örtlichen Verhältnissen erfor-
derlich ist. 
 
(4) 1Bei Typengenehmigungen bedürfen 
die nach § 65 Abs. 2 in Verbindung mit 
Abs. 3 Satz 1 zu prüfenden Nachweise der 
Standsicherheit sowie die Nachweise der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile ei-
ner Typenprüfung nach § 65 Abs. 7 bis 9. 
2Sofern für eine Bauart ein Anwendbar-
keitsnachweis nach § 16 a Abs. 2 Satz 1 
erforderlich ist, bedarf es einer allgemeinen 
Bauartgenehmigung nach § 16 a Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 oder eines allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 16 a 
Abs.3; sofern ein Verwendbarkeitsnach-
weis für eine Bauprodukt nach § 17 erfor-
derlich ist, bedarf es einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nach § 18 
oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses nach § 19. 3Die Befristung 
der Typengenehmigung nach Absatz 2 
Sätze 3 und 4 darf die Gültigkeit der Be-
scheide über Typenprüfungen nach Satz 1 
und der Genehmigungen, Zulassungen 
und Prüfzeugnisse nach Satz 2 nicht über-
steigen. 
 

 

(5) Typengenehmigungen anderer Länder 
gelten auch in Niedersachsen. 
 

 

 
§ 74 

Bauaufsichtliche Zustimmung 
 

 

(1) 1Ist der Bund oder ein Land Bauherr, so 
tritt an die Stelle einer sonst erforderlichen 
Baugenehmigung die Zustimmung der 
obersten Bauaufsichtsbehörde, wenn 
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und 

die Überwachung der Bauarbeiten in 
der Bauverwaltung des Bundes oder 
des Landes einer bediensteten Person 
übertragen sind, die die Anforderun-
gen nach § 57 Abs. 4 Satz 2 oder ent-
sprechende Anforderungen erfüllt und 
ein Hochschulstudium der Fachrich-
tung Hochbau oder Bauingenieurwe-
sen abgeschlossen hat, und 
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2. die bedienstete Person bei der Erfül-
lung der ihr übertragenen Aufgaben 
ausreichend von sonstigen geeigneten 
Fachkräften unterstützt wird. 

2Dies gilt entsprechend für Baumaßnah-
men anderer Bauherrinnen oder Bauher-
ren, wenn das Staatliche Baumanagement 
Niedersachsen oder die Klosterkammer 
Hannover die Entwurfsarbeiten leitet und 
die Bauarbeiten überwacht. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für die vorübergehende 
Nutzung eines Raumes, der nicht als Ver-
sammlungsraum genehmigt ist, als Ver-
sammlungsraum. 
 
(2) 1Der Antrag auf Zustimmung ist mit den 
beizufügenden Bauvorlagen bei der obers-
ten Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 
2Die §§ 68, 69 Abs. 2 bis 6 und die §§ 70 
bis 72 Abs. 1 Satz 2 und § 73 gelten für das 
Zustimmungsverfahren sinngemäß. 3Die 
Gemeinde ist, soweit nicht andere Vor-
schriften eine weitergehende Beteiligung 
erfordern, zu der Baumaßnahme zu hören. 
 

 

(3) Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 68 
Abs. 5 und 6 und die öffentliche Bekannt-
machung nach § 68 Abs. 8 führen 
1.  in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 

die Bauverwaltung des Bundes oder 
des Landes sowie 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 
das Staatliche Baumanagement Nie-
dersachsen oder die Klosterkammer 
Hannover 

durch. 
 

 

(4) 1Im Zustimmungsverfahren wird die 
Baumaßnahme nur auf ihre Vereinbarkeit 
mit dem städtebaulichen Planungsrecht 
und dem Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetz geprüft und, falls erforderlich, 
die Entscheidung nach § 17 des Bun-
desnaturschutzgesetzes in Verbindung mit 
§ 7 des Niedersächsischen Naturschutzge-
setzes getroffen. 2Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde entscheidet über Abwei-
chungen, Ausnahmen und Befreiungen von 
den nach Satz 1 zu prüfenden Vorschriften 
sowie von anderen Vorschriften des öffent-
lichen Baurechts, soweit sie auch dem 
Schutz von Nachbarn dienen und die Nach-
barn der Baumaßnahme nicht zugestimmt 
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haben. 3Im Übrigen bedürfen Abweichun-
gen, Ausnahmen und Befreiungen keiner 
bauaufsichtlichen Entscheidung.  
 
(5) 1Baumaßnahmen, die der Landesver-
teidigung dienen, bedürfen weder einer 
Baugenehmigung noch einer Zustimmung 
nach Absatz 1. 2Sie sind stattdessen der 
obersten Bauaufsichtsbehörde vor Baube-
ginn zur Kenntnis zu bringen.  
 

 

(6) Eine Bauüberwachung und Bauabnah-
men durch Bauaufsichtsbehörden finden in 
Fällen der Absätze 1 und 5 nicht statt. 
 

 

 
§ 75 

Genehmigung fliegender Bauten 
 

 

(1) 1Fliegende Bauten sind bauliche Anla-
gen, die geeignet und bestimmt sind, an 
verschiedenen Orten wiederholt und befris-
tet aufgestellt und wieder abgebaut zu wer-
den. 2Baustelleneinrichtungen, Bauge-
rüste, Zelte, die dem Wohnen dienen, und 
Wohnwagen gelten nicht als fliegende Bau-
ten. 
 

 

(2) 1Fliegende Bauten bedürfen keiner 
Baugenehmigung. 2Ein fliegender Bau darf 
jedoch zum Gebrauch nur aufgestellt wer-
den, wenn für diesen eine Ausführungsge-
nehmigung erteilt worden ist. 3Keiner Aus-
führungsgenehmigung bedarf es 
 

 

1. für die in Nummer 11 des Anhangs ge-
nannten fliegenden Bauten, 

2. unter den Voraussetzungen des § 74 
Abs. 1, 

3. für fliegende Bauten, die der Landes-
verteidigung dienen. 

 

 

(3) 1Die Ausführungsgenehmigung wird auf 
schriftlichen, aber nicht elektronischen An-
trag, dem die Bauvorlagen beizufügen sind, 
erteilt; § 3 a Abs. 2 VwVfG in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 NVwVfG findet keine Anwen-
dung. 2Sie wird auf längstens fünf Jahre be-
fristet. 3Die Befristung kann auf schriftli-
chen, aber nicht elektronischen, Antrag um 
jeweils längstens fünf Jahre verlängert wer-
den; § 3 a Abs. 2 VwVfG in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 NVwVfG findet keine Anwen-
dung. 4Die Ausführungsgenehmigung und 
die Verlängerung einer Befristung werden 
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in einem Prüfbuch erteilt, in das eine Aus-
fertigung der mit Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen einzufügen ist. 
5Ausführungsgenehmigungen anderer 
Länder gelten auch in Niedersachsen.  
 

(4) 1Die Inhaberin oder der Inhaber einer 
Ausführungsgenehmigung hat die Ände-
rung ihres oder seines Wohnsitzes oder ih-
rer oder seiner gewerblichen Niederlas-
sung oder die Übertragung eines fliegen-
den Baues an einen Dritten der für die Aus-
führungsgenehmigung zuständigen Be-
hörde oder Stelle anzuzeigen. 2Sie oder er 
hat das Prüfbuch der zuständigen Behörde 
oder Stelle zur Änderung der Eintragungen 
vorzulegen. 3Die Behörde oder Stelle hat 
die Änderungen in das Prüfbuch einzutra-
gen und sie, wenn mit den Änderungen ein 
Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, 
der nunmehr zuständigen Behörde oder 
Stelle mitzuteilen. 
 

 

(5) 1Die Aufstellung fliegender Bauten, die 
einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, 
muss rechtzeitig vorher der Bauaufsichts-
behörde des Aufstellungsortes unter Vor-
lage des Prüfbuchs angezeigt werden. 
2Diese fliegenden Bauten dürfen unbe-
schadet anderer Vorschriften nur in Ge-
brauch genommen werden, wenn die Bau-
aufsichtsbehörde sie abgenommen hat 
(Gebrauchsabnahme). 3Die Bauaufsichts-
behörde kann im Einzelfall auf die Ge-
brauchsabnahme verzichten. 4Das Ergeb-
nis der Gebrauchsabnahme oder der Ver-
zicht darauf ist in das Prüfbuch einzutra-
gen. 
 

 

(6) 1Die Bauaufsichtsbehörde hat die erfor-
derlichen Anordnungen zu treffen oder die 
Aufstellung oder den Gebrauch fliegender 
Bauten zu untersagen, soweit dies nach 
den örtlichen Verhältnissen oder zur Ab-
wehr von Gefahren erforderlich ist, insbe-
sondere weil die Betriebs- oder Standsi-
cherheit nicht oder nicht mehr gewährleis-
tet ist oder weil von der Ausführungsgeneh-
migung abgewichen wird. 2Wird die Aufstel-
lung oder der Gebrauch aufgrund von Män-
geln am fliegenden Bau untersagt, so ist 
dies in das Prüfbuch einzutragen; die für 
die Ausführungsgenehmigung zuständige 
Behörde oder Stelle ist zu benachrichtigen. 
3Das Prüfbuch ist einzuziehen und der für 
die Ausführungsgenehmigung zuständigen 
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Behörde oder Stelle zuzuleiten, wenn die 
Herstellung ordnungsgemäßer Zustände 
innerhalb angemessener Frist nicht zu er-
warten ist. 
 
(7) 1Bei fliegenden Bauten, die längere Zeit 
an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme 
zuständige Bauaufsichtsbehörde weitere 
Abnahmen durchführen. 2Das Ergebnis 
dieser Abnahmen ist in das Prüfbuch ein-
zutragen. 
 

 

(8) § 70 Abs. 1 Satz 1, § 71 Abs. 1 Satz 4, 
§ 77 Abs. 3 und 5 und § 82 Abs. 2 Nr. 7 gel-
ten sinngemäß. 
 

 

 
E l f t e r  T e i l   

Sonstige Vorschriften über die Bauauf-
sicht 

 

 

 
§ 76 

Bauüberwachung 
 

 

(1) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann die Ein-
haltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und Anforderungen sowie die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Pflichten der 
am Bau Beteiligten überprüfen. 2Sie kann 
verlangen, dass Beginn und Ende be-
stimmter Bauarbeiten angezeigt werden. 
 

 

(2) 1Die mit der Bauüberwachung beauf-
tragten Personen können Einblick in Ge-
nehmigungen, Zulassungen, Prüfzeug-
nisse, Übereinstimmungserklärungen, 
Übereinstimmungszertifikate, Überwa-
chungsnachweise, in Zeugnisse und Auf-
zeichnungen über die Prüfung von Baupro-
dukten, in die CE-Kennzeichnungen und 
Leistungserklärungen nach der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011, in Bautagebücher 
und in vorgeschriebene andere Aufzeich-
nungen verlangen. 2Sie dürfen Proben von 
Bauprodukten, soweit erforderlich auch aus 
fertigen Bauteilen, entnehmen und prüfen 
oder prüfen lassen. 3Die Bauherrin oder der 
Bauherr oder die Unternehmerinnen oder 
Unternehmer haben auf Verlangen die für 
die Überwachung erforderlichen Arbeits-
kräfte und Geräte zur Verfügung zu stellen. 
 

 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan-
gen, dass ihr von der Bauherrin oder dem 
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Bauherrn ein Nachweis einer Vermes-
sungsstelle nach § 6 Abs. 1, 2 oder 3 des 
Niedersächsischen Gesetzes über das 
amtliche Vermessungswesen (NVermG) 
darüber vorgelegt wird, dass die Abstände 
sowie die Grundflächen und Höhenlagen 
eingehalten sind. 
 
(4) Soweit die Bauaufsichtsbehörde im 
Rahmen der Bauüberwachung Erkennt-
nisse über systematische Verstöße gegen 
die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erlangt 
hat, teilt sie diese der Marktüberwachungs-
behörde des Landes mit. 
 

 

 
§ 77 

Bauabnahmen 
 

 

(1) Soweit es zur Wirksamkeit der Bau-
überwachung, insbesondere zur Beurtei-
lung von kritischen Bauzuständen, erfor-
derlich ist, kann in der Baugenehmigung 
oder der Teilbaugenehmigung, aber auch 
noch während der Baudurchführung die 
Abnahme 
1. bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten, 
2. der baulichen Anlage nach Vollendung 

der tragenden Teile, der Schornsteine, 
der Brandwände und der Dachkon-
struktion (Rohbauabnahme) und 

3. der baulichen Anlage nach ihrer Fertig-
stellung (Schlussabnahme) 

angeordnet werden. 
 

 

(2) 1Bei der Rohbauabnahme müssen alle 
Teile der baulichen Anlage sicher zugäng-
lich sein, die für die Standsicherheit und für 
den Brandschutz wesentlich sind. 2Sie sind, 
soweit möglich, offen zu halten, damit 
Maße und Ausführungsart geprüft werden 
können. 
 

 

(3) 1Die Bauherrin oder der Bauherr hat der 
Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig schriftlich 
oder elektronisch mitzuteilen, wann die Vo-
raussetzungen für die Abnahmen gegeben 
sind. 2§ 76 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
 

 

(4) Zur Rohbauabnahme muss über die 
Tauglichkeit der Schornsteine und Leitun-
gen zur Abführung der Abgase oder Ver-
brennungsgase und zur Schlussabnahme 
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über die sichere Benutzbarkeit der Feue-
rungsanlagen, der ortsfesten Verbren-
nungsmotoren und der Blockheizkraft-
werke die Bescheinigung der bevollmäch-
tigten Bezirksschornsteinfegerin oder des 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 
vorliegen. 
 
(5) 1Bei nicht nur geringfügigen Mängeln 
kann die Bauaufsichtsbehörde die Ab-
nahme ablehnen. 2Über die Abnahme ist 
eine Bescheinigung auszustellen (Abnah-
meschein).  
 

 

(6) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan-
gen, dass bestimmte Bauarbeiten erst nach 
einer nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 angeord-
neten Abnahme durchgeführt oder fortge-
setzt werden. 2Sie kann aus Gründen des § 
3 Abs. 1 auch verlangen, dass eine bauli-
che Anlage erst nach der Schlussabnahme 
in Gebrauch genommen wird. 
 

 

 
§ 78 

Regelmäßige Überprüfung 
 

 

Soweit es erforderlich ist, um die Erfüllung 
der Anforderungen nach § 3 zu sichern, 
kann die Bauaufsichtsbehörde eine regel-
mäßige Überprüfung von baulichen Anla-
gen oder von Teilen baulicher Anlagen 
durch die Bauaufsichtsbehörde oder durch 
Sachkundige oder Sachverständige vor-
schreiben und Art, Umfang, Häufigkeit und 
Nachweis der Überprüfung näher regeln, 
soweit dies nicht durch Verordnung nach 
§ 82 Abs. 1 Nr. 5 geregelt ist. 
 

 

 
§ 79 

Baurechtswidrige Zustände, Bauprodukte 
und Baumaßnahmen sowie verfallende 

bauliche Anlagen 
 

 

(1) 1Widersprechen bauliche Anlagen, 
Grundstücke, Bauprodukte oder Baumaß-
nahmen dem öffentlichen Baurecht oder ist 
dies zu besorgen, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde nach pflichtgemäßem Er-
messen die Maßnahmen anordnen, die zur 
Herstellung oder Sicherung rechtmäßiger 
Zustände erforderlich sind. 2Sie kann na-
mentlich 
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1. die Einstellung rechtswidriger und die 
Ausführung erforderlicher Arbeiten 
verlangen, 

2. die Einstellung der Arbeiten anordnen, 
wenn Bauprodukte verwendet werden, 
an denen unberechtigt ein Ü-Zeichen 
(§ 21 Abs. 3) oder unberechtigt eine 
CE-Kennzeichnung angebracht ist 
oder die entgegen § 21 ein erforderli-
ches Ü-Zeichen oder entgegen der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 eine 
erforderliche CE-Kennzeichnung nicht 
tragen, 

3. die Verwendung von Bauprodukten, 
die entgegen § 21 mit dem Ü-Zeichen 
gekennzeichnet sind, untersagen und 
deren Kennzeichnung ungültig ma-
chen oder beseitigen lassen, 

4. die Beseitigung von Anlagen oder Tei-
len von Anlagen anordnen, 

5. die Benutzung von Anlagen untersa-
gen, insbesondere Wohnungen für un-
bewohnbar erklären. 

3Die Bauaufsichtsbehörde hat ihre Anord-
nungen an die Personen zu richten, die 
nach den §§ 52 bis 56 verantwortlich sind. 
4Nach Maßgabe des Niedersächsischen 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes 
kann sie auch nicht verantwortliche Perso-
nen in Anspruch nehmen. 5Die Anordnun-
gen der Bauaufsichtsbehörde gelten auch 
gegenüber den Rechtsnachfolgern der Per-
sonen, an die die Anordnungen gerichtet 
sind. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann bauliche 
Anlagen, Teile baulicher Anlagen und Ar-
beitsstellen versiegeln und Bauprodukte, 
Geräte, Maschinen und Hilfsmittel sicher-
stellen, soweit dies zur Durchsetzung von 
Anordnungen nach Absatz 1 erforderlich 
ist.  
 

 

(3) 1Soweit bauliche Anlagen nicht genutzt 
werden und verfallen, kann die Bauauf-
sichtsbehörde die nach § 56 verantwortli-
chen Personen verpflichten, die baulichen 
Anlagen abzubrechen oder zu beseitigen, 
es sei denn, dass ein öffentliches oder 
schutzwürdiges privates Interesse an ihrer 
Erhaltung besteht. 2Für die Grundstücke 
gilt § 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 entspre-
chend. 
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(4) Die Bauaufsichtsbehörde soll vor An-
ordnungen nach den Absätzen 1 und 3 die 
Angelegenheit mit den Betroffenen erör-
tern, soweit die Umstände nicht ein soforti-
ges Einschreiten erfordern.  
 

 

(5) 1Schuldnerin oder Schuldner der der 
Bauaufsichtsbehörde entstandenen not-
wendigen und angemessenen Kosten für 
eine Ersatzvornahme zur Durchsetzung ei-
ner Maßnahme nach diesem Gesetz ist, 
wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Kostenbescheides Eigentümerin oder Ei-
gentümer des Grundstücks ist. 2Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so ist anstelle der Eigentümerin oder 
des Eigentümers die oder der Erbbaube-
rechtigte Kostenschuldnerin oder Kosten-
schuldner. 3Ist das Grundstück mit einem 
dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 
§ 4 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche belastet, so ist die In-
haberin oder der Inhaber dieses Rechts an-
stelle der Eigentümerin oder des Eigentü-
mers Kostenschuldnerin oder Kosten-
schuldner. 4Mehrere Kostenschuldnerin-
nen oder Kostenschuldner haften als Ge-
samtschuldnerinnen oder Gesamtschuld-
ner; bei Wohnungs- oder Teileigentum 
schulden die einzelnen Wohnungs- oder 
Teileigentümerinnen oder Wohnungs- oder 
Teileigentümer die Kosten nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil. 5Die Kos-
tenschuld ruht als öffentliche Last auf dem 
Grundstück, im Fall des Satzes 2 auf dem 
Erbbaurecht, im Fall des Satzes 3 auf dem 
dinglichen Nutzungsrecht und im Fall des 
Satzes 4 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum. 6Die öffentliche Last ist 
auf Antrag der Bauaufsichtsbehörde in das 
Grundbuch einzutragen. 
 

 

 
§ 80 

Ordnungswidrigkeiten 
 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 

 

 1. Bauarbeiten ohne Abgrenzungen, 
Warnzeichen, Schutzvorrichtungen 
oder Schutzmaßnahmen durchführt 
oder durchführen lässt, die nach § 11 
Abs. 1 oder 2 erforderlich sind, 
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 2. entgegen § 11 Abs. 3 ein Bauschild 
nicht anbringt, 

 

 3. ein Bauprodukt entgegen § 21 Abs. 3 
ohne Ü-Zeichen verwendet, 

 

 4. eine Bauart ohne eine nach § 16 a 
Abs. 2 erforderliche Bauartgenehmi-
gung oder ein nach § 16 a Abs. 3 erfor-
derliches allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis für Bauarten anwen-
det, 

 

 5. ein Bauprodukt mit einem Ü-Zeichen 
kennzeichnet, ohne dass dafür die Vo-
raussetzungen des § 21 Abs. 1 vorlie-
gen, 

 

 6. eine verantwortliche Person entgegen 
§ 52 Abs. 2 Satz 1 nicht bestellt oder 
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
unrichtige Angaben darüber macht, 
wer als verantwortliche Personen be-
stellt ist,  

 

 7. als Bauherrin oder Bauherr § 52 Abs. 2 
Satz 4 zuwiderhandelt, 

 

 8. entgegen § 52 Abs. 2 Satz 6 oder 7 
eine vorgeschriebene Mitteilung an die 
Bauaufsichtsbehörde nicht macht, 

 

 9. in einem Fall des § 62 oder, soweit die 
Bauaufsichtsbehörde die Baumaß-
nahme nicht prüft, in einem Fall des § 
63 oder 64 als Entwurfsverfasserin, 
Entwurfsverfasser, Sachverständige 
oder Sachverständiger nicht dafür 
sorgt, dass der Entwurf dem öffentli-
chen Baurecht entspricht (§ 53 Abs. 1 
und 2), 

 

10. entgegen § 54 Abs. 1 Satz 2 einen vor-
geschriebenen Nachweis nicht erbringt 
oder nicht auf der Baustelle bereithält, 

 

11. entgegen § 55 Abs. 1 Satz 1 eine Bau-
maßnahme nicht überwacht, 

 

12. eine Baumaßnahme ohne die erforder-
liche Baugenehmigung (§ 59 Abs. 1) 
oder abweichend von der Baugeneh-
migung durchführt oder durchführen 
lässt, 

 

13. ein Hochhaus oder einen nicht im An-
hang genannten Teil einer baulichen 
Anlage ohne die nach § 60 Abs. 3 er-
forderliche Anzeige abbricht oder be-
seitigt oder mit dem Abbruch oder der 
Beseitigung eines Hochhauses oder 

 



Stand 23.06.2025 

 
- 112 - 

eines nicht im Anhang genannten Teils 
einer baulichen Anlage vor Ablauf der 
Frist nach § 60 Abs. 3 Satz 5 beginnt, 

14. eine Baumaßnahme nach § 62 ohne 
die Bestätigung nach § 62 Abs. 2 Nr. 3 
oder 4 oder entgegen § 62 Abs. 8 Satz 
3 durchführt oder durchführen lässt, 

 

15. eine Baumaßnahme entgegen § 62 
Abs. 9 Satz 1 abweichend von den 
Bauvorlagen durchführt oder durchfüh-
ren lässt, 

 

16. eine Baumaßnahme ohne die notwen-
dige Zulassung einer Abweichung oder 
ohne die notwendige Erteilung einer 
Ausnahme oder Befreiung (§ 66) oder 
abweichend von einer zugelassenen 
Abweichung oder einer erteilten Aus-
nahme oder Befreiung durchführt oder 
durchführen lässt, 

 

17. einen fliegenden Bau 
a) ohne die nach § 75 Abs. 2 erfor-

derliche Ausführungsgenehmi-
gung aufstellt, 

b) ohne die nach § 75 Abs. 5 Satz 1 
erforderliche Anzeige aufstellt 
oder  

c) ohne die nach § 75 Abs. 5 Satz 2 
erforderliche Gebrauchsabnahme 
in Gebrauch nimmt, 

 

18. eine bauliche Anlage entgegen einer 
vollziehbaren Anordnung nach § 77 
Abs. 6 Satz 2 vor einer Schlussab-
nahme in Gebrauch nimmt. 

 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer einer voll-
ziehbaren schriftlichen Anordnung der Bau-
aufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die nach 
diesem Gesetz oder nach Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes erlassen worden ist 
und auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 
 

 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer einer auf-
grund dieses Gesetzes ergangenen Ver-
ordnung oder örtlichen Bauvorschrift zuwi-
derhandelt, wenn die Verordnung oder die 
örtliche Bauvorschrift für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 
 

 

(4) Ordnungswidrig handelt, wer wider bes-
seres Wissen unrichtige Angaben macht 
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oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vor-
legt, um einen Verwaltungsakt nach die-
sem Gesetz oder nach Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes zu erwirken oder zu 
verhindern. 
 
(5) Die Ordnungswidrigkeiten nach Ab-
satz 1 Nrn. 3 bis 6, 9 und 12 bis 17 sowie 
nach Absatz 3 können mit einer Geldbuße 
bis zu 500 000 Euro, die übrigen Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 
zu 50 000 Euro geahndet werden. 
 

 

(6) 1Bei Ordnungswidrigkeiten nach Ab-
satz 1 Nrn. 3 bis 5 können die dort bezeich-
neten Bauprodukte eingezogen werden. 
2§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten ist anzuwenden. 
 

 

 
§ 81 

Baulasten, Baulastenverzeichnis 
 

 

(1) 1Durch Erklärung gegenüber der Bau-
aufsichtsbehörde können Grundstücksei-
gentümer öffentlich-rechtliche Verpflichtun-
gen zu einem ihre Grundstücke betreffen-
des Tun, Dulden oder Unterlassen über-
nehmen, die sich nicht schon aus dem öf-
fentlichen Baurecht ergeben (Baulasten). 
2Baulasten werden mit der Eintragung in 
das Baulastenverzeichnis wirksam und wir-
ken auch gegenüber den Rechtsnachfol-
gern. 
 

 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der 
Schriftform; die Unterschrift muss öffent-
lich, von einer Gemeinde oder von einer 
Vermessungsstelle nach § 6 Abs. 1, 2 oder 
3 NVermG beglaubigt sein, wenn sie nicht 
vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder 
vor ihr anerkannt wird.  
 

 

(3) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Baulast löschen, wenn ein öffentliches und 
privates Interesse an der Baulast nicht 
mehr besteht. 2Auf Antrag des Eigentümers 
eines begünstigten oder des belasteten 
Grundstücks hat die Bauaufsichtsbehörde 
die Baulast zu löschen, wenn die Voraus-
setzungen nach Satz 1 erfüllt sind. 3Vor der 
Löschung sind die Eigentümer der begüns-
tigten Grundstücke zu hören; die Frist zur 
Äußerung beträgt zwei Wochen. 4Die Lö-
schung wird mit ihrer Eintragung im Baulas-
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tenverzeichnis wirksam. 5Von der Lö-
schung sind die Eigentümer des belasteten 
Grundstücks und der begünstigten Grund-
stücke zu benachrichtigen. 
 
(4) 1Das Baulastenverzeichnis wird von der 
Bauaufsichtsbehörde geführt. 2In das Bau-
lastenverzeichnis können auch eingetra-
gen werden, soweit ein öffentliches Inte-
resse an der Eintragung besteht, 
1. Verpflichtungen des Eigentümers zu 

einem sein Grundstück betreffendes 
Tun, Dulden oder Unterlassen, die sich 
aus öffentlichem Baurecht ergeben, 
und 

2. Bedingungen, Befristungen und Wider-
rufsvorbehalte.  

 

 

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, 
kann das Baulastenverzeichnis einsehen 
und sich Auszüge erteilen lassen. 
 

 

 
Z w ö l f t e r  T e i l  

Ausführungsvorschriften, Übergangs- 
und Schlussvorschriften 

 

 
§ 82 

Verordnungen 
 

 

(1) Zur Verwirklichung der in den §§ 3, 16 a 
Abs. 1 und § 16 b Abs. 1 bezeichneten An-
forderungen kann die oberste Bauauf-
sichtsbehörde durch Verordnung 

 

1. die allgemeinen Anforderungen nach 
den §§ 4 bis 50 näher bestimmen,  

 

2. weitere Anforderungen an Feuerungs-
anlagen und an sonstige Anlagen zur 
Energieerzeugung, an Brennstoffver-
sorgungsanlagen und an die Brenn-
stofflagerung (§ 40) sowie die Anwen-
dung solcher Anforderungen auf be-
stehende Feuerungsanlagen, sonstige 
Anlagen zur Energieerzeugung, 
Brennstoffversorgungsanlagen und 
Brennstofflagerungen regeln, 

 

3. weitere Anforderungen an Garagen 
und Stellplätze sowie die Anwendung 
solcher Anforderungen auf beste-
hende Garagen und Stellplätze regeln, 

 

4. die nach § 51 zulässigen besonderen 
Anforderungen und Erleichterungen 
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allgemein festsetzen sowie die Anwen-
dung solcher Anforderungen und Er-
leichterungen auf bestehende Sonder-
bauten regeln, 

5. eine regelmäßige Überprüfung von 
baulichen Anlagen oder von Teilen 
baulicher Anlagen durch die Bauauf-
sichtsbehörde oder durch Sachkun-
dige oder Sachverständige allgemein 
vorschreiben, Art, Umfang, Häufigkeit 
und Nachweis der Überprüfung näher 
regeln und die Einbeziehung beste-
hender baulicher Anlagen in regelmä-
ßige Überprüfungen regeln. 

 

 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung 

 

1. einzelne Aufgaben der unteren Bau-
aufsichtsbehörden, wie die Prüfung 
von Bauvorlagen, die Bauüberwa-
chung und die Bauabnahmen sowie 
die regelmäßige Überprüfung auf Per-
sonen oder Stellen übertragen, die 
nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, 
persönlichen Zuverlässigkeit und ihren 
Leistungen die Gewähr dafür bieten, 
dass die Aufgaben dem öffentlichen 
Baurecht entsprechend wahrgenom-
men werden, 

 

2. die Ermächtigung nach Nummer 1 auf 
die unteren Bauaufsichtsbehörden 
übertragen, 

 

3. die Zuständigkeit für die vorhabenbe-
zogene Bauartgenehmigung nach 
§ 16 a Abs. 2 Satz 1 Nr.2 und den Ver-
zicht darauf im Einzelfall nach § 16 a 
Abs. 4 sowie die Zustimmung und den 
Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall 
(§ 20) auf eine Behörde, auch eines 
anderen Landes, oder eine andere 
Stelle oder Person übertragen, die Ge-
währ dafür bietet, dass die Aufgaben 
dem öffentlichen Baurecht entspre-
chend wahrgenommen werden, und 
die der Aufsicht der obersten Bauauf-
sichtsbehörde untersteht oder an de-
ren Willensbildung die oberste Bauauf-
sichtsbehörde mitwirkt, 

 



Stand 23.06.2025 

 
- 116 - 

4. die Voraussetzungen festlegen, die 
Sachkundige, Sachverständige, Ein-
richtungen und Stellen, die nach die-
sem Gesetz oder nach Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes tätig wer-
den können, zu erfüllen haben, wobei 
insbesondere Mindestanforderungen 
an die Ausbildung, die Fachkenntnisse 
und die Berufserfahrung gestellt sowie 
der Nachweis der persönlichen Zuver-
lässigkeit gefordert werden können, 

 

5. für Sachkundige, Sachverständige, 
Einrichtungen und Stellen, die nach 
diesem Gesetz oder nach Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes tätig wer-
den können und dafür einer Anerken-
nung bedürfen, und für natürliche und 
juristische Personen, Stellen und Be-
hörden im Sinne des § 24 das Aner-
kennungsverfahren, die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung, deren Wider-
ruf, Rücknahme und Erlöschen regeln, 
insbesondere auch Altersgrenzen fest-
legen, sowie eine ausreichende Haft-
pflichtversicherung fordern, 

 

6. die Fachaufsicht in den Fällen der 
Übertragung nach den Nummern 1 
und 2 und für die in Nummer 3 genann-
ten Personen, Einrichtungen und Stel-
len regeln, 

 

7. die Anwesenheit fachkundiger Perso-
nen beim Betrieb von Bühnenbetrie-
ben, technisch schwierigen fliegenden 
Bauten und anderen technisch schwie-
rigen baulichen Anlagen vorschreiben 
und entsprechend Nummer 3 Anforde-
rungen an die fachkundigen Personen 
stellen und hierüber einen Nachweis 
verlangen,  

 

8.  Umfang, Inhalt, Form und Einzelhei-
ten zur Übermittlung des Bauantrags 
und anderer Anträge sowie der Anzei-
gen, Mitteilungen, Bauvorlagen, Nach-
weise, Bescheinigungen und Bestäti-
gungen regeln und dabei auch vorse-
hen, dass die Bauaufsichtsbehörden 
die Größe von nach § 3 a Abs. 1 elekt-
ronisch übermittelten Dateien aus 
technischen Gründen beschränken 
können, 

 

9.  das Verfahren zur Erteilung von Ge-
nehmigungen, Zustimmungen, Bestäti-
gungen Ausnahmen und Befreiungen 
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sowie zur Zulassung von Abweichun-
gen im Einzelnen regeln, 

10. bestimmen, dass von ihr öffentlich be-
kannt gemachte Mindestangaben und 
Muster für Formulare für Bauanträge 
und andere Anträge sowie für Anzei-
gen, Mitteilungen, Nachweise, Be-
scheinigungen und Bestätigungen zu 
beachten sind, 

 

11. Pflichten zur Aufbewahrung und Vor-
lage von Bauanträgen und anderen 
Anträgen sowie von Anzeigen, Mittei-
lungen, Bauvorlagen, Nachweisen, 
Bescheinigungen, Bestätigungen und 
Verwaltungsakten regeln, 

 

12. die Einrichtung des Baulastenver-
zeichnisses und das Eintragungsver-
fahren regeln, 

 

13. das Ü-Zeichen festlegen und zu die-
sem Zeichen zusätzliche Angaben 
verlangen. 

 

 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung für bestimmte bauliche 
Anlagen die erforderliche Anzahl der Ein-
stellplätze abweichend von § 47 Abs. 1 
Satz 1 festlegen, soweit Benutzerinnen, 
Benutzer, Besucherinnen und Besucher 
der Anlage nicht auf Kraftfahrzeuge ange-
wiesen sind, weil öffentliche Verkehrsmittel 
ausreichend zur Verfügung stehen oder die 
Benutzung von Kraftfahrzeugen aus ande-
ren Gründen nicht erforderlich ist. 
 

 

(4) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung bestimmen, dass die An-
forderungen der aufgrund 
1. der §§ 18 und 19 des Arbeitsschutz-

gesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140),  

2. des § 19 des Chemikaliengesetzes 
in der Fassung vom 28. August 2013 
(BGBl. I S. 3498, 3991), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 115 des Geset-
zes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436),  

3. des § 31 des Gesetzes über überwa-
chungsbedürftige Anlagen vom 
27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3162) 
und 
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4. des § 49 Abs. 4 des Energiewirt-
schaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 
(BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
133),  

erlassenen Verordnungen entsprechend 
für Anlagen gelten, die weder gewerblichen 
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und 
in deren Gefahrenbereich Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nicht beschäftigt 
werden. 2Sie kann die Verfahrensvorschrif-
ten dieser Verordnungen für anwendbar er-
klären oder selbst das Verfahren bestim-
men sowie Zuständigkeiten auf Behörden 
übertragen, die nicht Bauaufsichtsbehör-
den sind. 
 
(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung bestimmen, dass für be-
stimmte Bauprodukte und Bauarten, soweit 
sie Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser 
Anforderungen § 16 a Abs. 2 und 3 sowie 
§§ 17 bis 25 ganz oder teilweise anwend-
bar sind, wenn die anderen Rechtsvor-
schriften dies verlangen oder zulassen. 
 

 

 
§ 83 

Technische Baubestimmungen, 
 

 
§ 83 

Technische Baubestimmungen, 
 

(1) 1Die Anforderungen nach § 3 können 
durch Technische Baubestimmungen kon-
kretisiert werden. 2Die Technischen Baube-
stimmungen sind einzuhalten. 3Von den in 
den Technischen Baubestimmungen ent-
haltenen Planungs-, Bemessungs- und 
Ausführungsregelungen darf abgewichen 
werden, wenn mit einer anderen Lösung in 
gleichem Maße die Anforderungen erfüllt 
werden und in der Technischen Baubestim-
mung eine Abweichung nicht ausgeschlos-
sen ist; § 16 a Abs. 2 und 3, § 17 Abs. 1 
und § 66 Abs. 1 bleiben unberührt. 
 

(1) 1Die Anforderungen nach § 3 können 
durch Technische Baubestimmungen kon-
kretisiert werden. 2Die Technischen Baube-
stimmungen sind einzuhalten. 3Von den in 
den Technischen Baubestimmungen ent-
haltenen Planungs-, Bemessungs- und 
Ausführungsregelungen darf abgewichen 
werden, wenn mit einer anderen Lösung in 
gleichem Maße die Anforderungen erfüllt 
werden und in der Technischen Baubestim-
mung eine Abweichung nicht ausgeschlos-
sen ist; § 16 a Abs. 2 und 3, § 17 Abs. 1 und 
§ 66 Abs. 1 bleiben unberührt. 
 

(2) Die Konkretisierungen können durch 
Bezugnahme auf technische Regeln und 
deren Fundstellen oder auf andere Weise 
erfolgen, insbesondere in Bezug auf 

(2) Die Konkretisierungen können durch 
Bezugnahme auf technische Regeln und 
deren Fundstellen oder auf andere Weise 
erfolgen, insbesondere in Bezug auf 

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre 
Teile, 

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre 
Teile, 

2. die Planung, Bemessung und Ausfüh-
rung baulicher Anlagen und ihrer Teile, 

2. die Planung, Bemessung und Ausfüh-
rung baulicher Anlagen und ihrer Teile, 



Stand 23.06.2025 

 
- 119 - 

3. die Leistung von Bauprodukten in be-
stimmten baulichen Anlagen oder ih-
ren Teilen, insbesondere 

3. die Leistung von Bauprodukten in be-
stimmten baulichen Anlagen oder ih-
ren Teilen, insbesondere 

a) Planung, Bemessung und Aus-
führung baulicher Anlagen bei 
Einbau eines Bauprodukts, 

a) Planung, Bemessung und Ausfüh-
rung baulicher Anlagen bei Ein-
bau eines Bauprodukts, 

b) Merkmale von Bauprodukten, die 
sich für einen Verwendungszweck 
auf die Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 3 auswirken, 

b) Merkmale von Bauprodukten, die 
sich für einen Verwendungszweck 
auf die Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 3 auswirken, 

c) Verfahren für die Feststellung der 
Leistung eines Bauprodukts im 
Hinblick auf Merkmale, die sich für 
einen Verwendungszweck auf die 
Erfüllung der Anforderungen nach 
§ 3 auswirken, 

c) Verfahren für die Feststellung der 
Leistung eines Bauprodukts im 
Hinblick auf Merkmale, die sich für 
einen Verwendungszweck auf die 
Erfüllung der Anforderungen nach 
§ 3 auswirken, 

d) zulässige oder unzulässige be-
sondere Verwendungszwecke, 

d) zulässige oder unzulässige be-
sondere Verwendungszwecke, 

e) die Festlegung von Klassen und 
Stufen in Bezug auf bestimmte 
Verwendungszwecke, 

e) die Festlegung von Klassen und 
Stufen in Bezug auf bestimmte 
Verwendungszwecke, 

f) die für einen bestimmten Verwen-
dungszweck anzugebende oder 
erforderliche und anzugebende 
Leistung in Bezug auf ein Merk-
mal, das sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der 
Anforderungen nach § 3 auswirkt, 
soweit vorgesehen in Klassen und 
Stufen, 

f) die für einen bestimmten Verwen-
dungszweck anzugebende oder 
erforderliche und anzugebende 
Leistung in Bezug auf ein Merk-
mal, das sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der 
Anforderungen nach § 3 auswirkt, 
soweit vorgesehen in Klassen und 
Stufen, 

4. die Bauarten und Bauprodukte, die nur 
eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses nach § 16 a Abs. 3 
und § 19 Abs. 1 bedürfen, 

4. die Bauarten und Bauprodukte, die nur 
eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses nach § 16 a Abs. 3 
und § 19 Abs. 1 bedürfen, 

5. Voraussetzungen zur Abgabe der 
Übereinstimmungserklärung für ein 
Bauprodukt nach § 22, 

5. Voraussetzungen zur Abgabe der 
Übereinstimmungserklärung für ein 
Bauprodukt nach § 22, 

6. die Art, den Inhalt und die Form tech-
nischer Dokumentation. 

 

6. die Art, den Inhalt und die Form tech-
nischer Dokumentation. 

 
(3) Die Technischen Baubestimmungen 
sollen nach den Grundanforderungen ge-
mäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 gegliedert sein. 
 

(3) Die Technischen Baubestimmungen 
sollen nach den Grundanforderungen ge-
mäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 gegliedert sein. 
 

(4) Die Technischen Baubestimmungen 
enthalten die in § 17 Abs. 3 genannte Liste. 
 

(4) Die Technischen Baubestimmungen 
enthalten die in § 17 Abs. 3 genannte Liste. 
 

(5) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde 

macht die Technischen Baubestimmungen 
auf Grundlage der vom Deutschen Institut 

(5) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde 

macht die Technischen Baubestimmungen 
auf Grundlage der vom Deutschen Institut 
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für Bautechnik nach Anhörung der beteilig-
ten Kreise im Einvernehmen mit den obers-
ten Bauaufsichtsbehörden der Länder ver-
öffentlichten „Muster-Verwaltungsvorschrif-
ten Technische Baubestimmungen“ als 
Verwaltungsvorschriften im Niedersächsi-
schen Ministerialblatt bekannt. 2Dabei kann 
auf die Teile C und D der „Muster-Verwal-
tungsvorschriften Technische Baubestim-
mungen“ verwiesen werden.  
 

für Bautechnik nach Anhörung der beteilig-
ten Kreise im Einvernehmen mit den obers-
ten Bauaufsichtsbehörden der Länder ver-
öffentlichten „Muster-Verwaltungsvorschrif-
ten Technische Baubestimmungen“ als 
Verwaltungsvorschriften im Niedersächsi-
schen Ministerialblatt bekannt. 2Dabei kann 
auf die Teile C und D der „Muster-Verwal-
tungsvorschriften Technische Baubestim-
mungen“ verwiesen werden.  
 

 
§ 84 

Örtliche Bauvorschriften 
 

 

(1) Die Gemeinden können örtliche Bau-
vorschriften erlassen über 
1. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Aus-

stattung und Unterhaltung von Spiel-
plätzen im Sinne des § 9 Abs. 3, 

2. die Anzahl der notwendigen Einstell-
plätze, ausgenommen die Einstellplätze 
nach § 49, einschließlich des Mehrbe-
darfs bei Nutzungsänderungen (§ 47 
Abs. 1 Satz 2) und 

3. Fahrradabstellanlagen. 
 

 

(2) Zur Verwirklichung bestimmter verkehr-
licher oder sonstiger städtebaulicher Ab-
sichten können die Gemeinden durch örtli-
che Bauvorschrift in bestimmten Teilen des 
Gemeindegebietes oder für bestimmte Nut-
zungen in bestimmten Teilen des Gemein-
degebietes die Herstellung von Garagen 
und Stellplätzen untersagen oder ein-
schränken. 
 

 

(3) Um bestimmte städtebauliche, bauge-
stalterische oder ökologische Absichten zu 
verwirklichen oder um die Eigenart oder 
den Eindruck von Baudenkmalen zu erhal-
ten oder hervorzuheben, können die Ge-
meinden, auch über die Anforderungen des 
§ 9 Abs. 1, 2 und 4 sowie der §§ 10 und 50 
hinausgehend, durch örtliche Bauvorschrift 
für bestimmte Teile des Gemeindegebietes 

 

1. besondere Anforderungen an die Ge-
staltung von Gebäuden stellen, insbe-
sondere für die Gebäude- und Ge-
schosshöhe, für die Auswahl der Bau-
stoffe und der Farben der von außen 
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sichtbaren Bauteile sowie für die Nei-
gung der Dächer einen Rahmen set-
zen, 

2. besondere Anforderungen an die Art, 
Gestaltung oder Einordnung von Wer-
beanlagen und Warenautomaten stel-
len, sie insbesondere auf bestimmte 
Gebäudeteile, auf bestimmte Arten, 
Größen, Formen und Farben be-
schränken oder in bestimmten Gebie-
ten oder an bestimmten baulichen An-
lagen ausschließen, 

 

3. die Gestaltung, Art und Höhe von Ein-
friedungen wie Mauern, Zäunen und 
Hecken bestimmen sowie die Einfrie-
dung von Vorgärten vorschreiben oder 
ausschließen, 

 

4. die Verwendung von Einzelantennen 
sowie von Freileitungen, soweit diese 
nicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 vom Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ausge-
schlossen sind, beschränken oder 
ausschließen, die Verwendung von 
Freileitungen jedoch nur, soweit sie 
unter wirtschaftlich zumutbarem Auf-
wand durch andere Anlagen ersetzt 
werden können, 

 

5. besondere Anforderungen an die Ge-
staltung sonstiger baulicher Anlagen, 
insbesondere der in § 2 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 2, 4, 6 und 13 genannten Anlagen 
stellen, 

 

6. die Gestaltung der nicht überbauten 
Flächen der bebauten Grundstücke re-
geln, insbesondere das Anlegen von 
Vorgärten vorschreiben, 

 

7. die Begrünung baulicher Anlagen vor-
schreiben, 

 

8. die Versickerung, Verregnung oder 
Verrieselung von Niederschlagswas-
ser auf dem Baugrundstück vorschrei-
ben. 

 

 

2In den örtlichen Bauvorschriften nach 
Satz 1 muss den Erfordernissen des Klima-
schutzes Rechnung getragen werden; ins-
besondere soll die Errichtung von Solar-
energieanlagen nicht verhindert oder über-
mäßig erschwert werden. 
 

 



Stand 23.06.2025 

 
- 122 - 

(4) 1Örtliche Bauvorschriften nach den Ab-
sätzen 1 und 2 werden als Satzung im ei-
genen Wirkungskreis erlassen. 2Örtliche 
Bauvorschriften nach Absatz 3 werden als 
Satzung im übertragenen Wirkungskreis 
erlassen. 3Die Vorschriften für das Verfah-
ren bei der Aufstellung von Bebauungsplä-
nen gelten einschließlich der Vorschriften 
über die Veränderungssperre, die Zurück-
stellung von Baugesuchen und die Folgen 
von Verfahrensmängeln für die in Satz 2 
genannten örtlichen Bauvorschriften ent-
sprechend; § 10 Abs. 2 Satz 2 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass § 6 Abs. 2 BauGB 
nicht anzuwenden ist. 4Anforderungen in 
örtlichen Bauvorschriften können auch in 
zeichnerischer Form gestellt werden. 

 

(5) Ist anstelle einer Gemeinde eine nach 
dem Recht der kommunalen Zusammenar-
beit gebildete juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder eine andere Körper-
schaft für die Aufstellung von Bebauungs-
plänen zuständig, so gilt dies auch für den 
Erlass örtlicher Bauvorschriften. 

 

(6) Örtliche Bauvorschriften können in Be-
bauungspläne und in Satzungen nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 BauGB als Fest-
setzungen aufgenommen werden. 
 

 

 
§ 85 

Anforderungen an bestehende und  
genehmigte bauliche Anlagen 

 

 

(1) Bauliche Anlagen, die vor dem 1. No-
vember 2012 rechtmäßig errichtet oder be-
gonnen wurden oder am 1. Novem-
ber 2012 aufgrund einer Baugenehmigung 
oder Bauanzeige errichtet werden dürfen, 
brauchen an Vorschriften dieses Gesetzes, 
die vom bisherigen Recht abweichen, nur 
im Fall des Absatzes 2 angepasst zu wer-
den. 
 

 

(2) Die Bauaufsichtsbehörde kann eine An-
passung verlangen, wenn dies zur Erfül-
lung der Anforderungen des § 3 Abs. 1 er-
forderlich ist. 
 

 

(3) 1Soweit bauliche Anlagen an die Vor-
schriften dieses Gesetzes anzupassen 
sind, können nach bisherigem Recht er-
teilte Baugenehmigungen ohne Entschädi-
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gung widerrufen werden. 2Dies gilt sinnge-
mäß für Bauvorbescheide und Bauanzei-
gen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend für die Anpassung baulicher Anla-
gen an Vorschriften, die aufgrund dieses 
Gesetzes ergehen. 
 

 

 
§ 85 a 

Umbaumaßnahmen und 
Nutzungsänderungen 

 

 
§ 85 a 

Umbaumaßnahmen und 
Nutzungsänderungen 

 
(1) 1Wird ein bestehendes Gebäude bau-
lich durch Aufstockung, Umbau oder Aus-
bau oder in seiner Nutzung geändert, so 
müssen die von der Baumaßnahme be-
troffenen vorhandenen und neuen Bauteile, 
insbesondere Wände, Stützen, Decken, 
Böden, Dächer und Treppen, nur die Anfor-
derungen nach § 3 Abs. 1 erfüllen; insbe-
sondere müssen die von der Baumaß-
nahme betroffenen vorhandenen und 
neuen tragenden Bauteile geeignet sein, 
zusätzlich entstehende Lasten aufzuneh-
men (§ 12), und der Brandschutz muss ge-
währleistet sein (§ 14). 2Die zur Konkreti-
sierung des § 3 Abs. 1 und der §§ 12 und 
14 ergangenen Vorschriften müssen für die 
in Satz 1 genannten Bauteile nicht erfüllt 
sein. 3Erfüllen die von der Baumaßnahme 
betroffenen Bauteile im Bestand für die vor-
gesehene Nutzung höhere Anforderungen, 
so gelten diese auch für die Bauteile nach 
Satz 1. 
 

(1) 1Wird ein bestehendes Gebäude bau-
lich durch Aufstockung, Umbau oder Aus-
bau oder in seiner Nutzung geändert, so 
müssen die von der Baumaßnahme be-
troffenen vorhandenen und neuen Bauteile, 
insbesondere Wände, Stützen, Decken, 
Böden, Dächer und Treppen, nur die Anfor-
derungen nach § 3 Abs. 1 erfüllen; insbe-
sondere müssen die von der Baumaß-
nahme betroffenen vorhandenen und 
neuen tragenden Bauteile geeignet sein, 
zusätzlich entstehende Lasten aufzuneh-
men (§ 12), und der Brandschutz muss ge-
währleistet sein (§ 14). 2Die zur Konkreti-
sierung des § 3 Abs. 1 und der §§ 12 und 
14 ergangenen Vorschriften müssen für die 
in Satz 1 genannten Bauteile nicht erfüllt 
sein. 3Erfüllen die von der Baumaßnahme 
betroffenen Bauteile im Bestand für die vor-
gesehene Nutzung höhere Anforderungen, 
so gelten diese auch für die Bauteile nach 
Satz 1. 
 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 
1. bauliche Änderungen bestehender 

Gebäude durch Anbauten, 
2. Trennwände und Decken zum Ab-

schluss von Räumen mit Explosions- 
oder erhöhter Brandgefahr,  

3. Gebäude, die nach Durchführung der 
Änderung Hochhäuser oder sonstige 
Sonderbauten im Sinne des § 2 Abs. 5 
sind, 

4. Baumaßnahmen, für die nach § 62 
Abs. 10 auf Verlangen der Bauherrin 
oder des Bauherrn ein vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt wird. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 
1. bauliche Änderungen bestehender 

Gebäude durch Anbauten, 
2. Trennwände und Decken zum Ab-

schluss von Räumen mit Explosions- 
oder erhöhter Brandgefahr,  

3. Gebäude, die nach Durchführung der 
Änderung Hochhäuser oder sonstige 
Sonderbauten im Sinne des § 2 Abs. 5 
sind, 

4. Baumaßnahmen, für die nach § 62 
Abs. 10 auf Verlangen der Bauherrin 
oder des Bauherrn ein vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt wird. 
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(3) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat in den Bauvorlagen dar-
zustellen, inwieweit das Gebäude nach 
Durchführung der Änderung die Anforde-
rungen nach den zur Konkretisierung des 
§ 3 Abs. 1 und der §§ 12 und 14 ergange-
nen Vorschriften nicht erfüllt. 2§ 65 Abs. 1 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
die Einhaltung der Anforderungen an die 
Standsicherheit und den Brandschutz, die 
sich aus Absatz 1 ergeben, durch bautech-
nische Nachweise nachzuweisen ist. 
 

(3) 1Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat in den Bauvorlagen dar-
zustellen, inwieweit das Gebäude nach 
Durchführung der Änderung die Anforde-
rungen nach den zur Konkretisierung des 
§ 3 Abs. 1 und der §§ 12 und 14 ergange-
nen Vorschriften nicht erfüllt. 2§ 65 Abs. 1 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass nur 
die Einhaltung der Anforderungen an die 
Standsicherheit und den Brandschutz, die 
sich aus Absatz 1 ergeben, durch bautech-
nische Nachweise nachzuweisen ist. 
 

(4) 1Die Anforderungen an Gebäude und 
Bauteile zur Einsparung von Energie und 
zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung aufgrund an-
derer Rechtsvorschriften müssen erfüllt 
sein. 2Gleiches gilt für alle nutzungsbeding-
ten Anforderungen sowie die sonstigen An-
forderungen des öffentlichen Baurechts, 
die nicht nur von Bauteilen zu erfüllen sind. 
 

(4) 1Die Anforderungen an Gebäude und 
Bauteile zur Einsparung von Energie und 
zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung aufgrund an-
derer Rechtsvorschriften müssen erfüllt 
sein. 2Gleiches gilt für alle nutzungsbeding-
ten Anforderungen sowie die sonstigen An-
forderungen des öffentlichen Baurechts, 
die nicht nur von Bauteilen zu erfüllen sind. 
 

(5) 1Für Baumaßnahmen mit Erleichterun-
gen nach Absatz 1 ist nach § 62 Abs. 3 ein 
Mitteilungsverfahren durchzuführen, soweit 
die Baumaßnahme nicht schon nach ande-
ren Vorschriften als nach § 62 keiner Bau-
genehmigung bedarf; dies gilt nicht in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 4. 2Die Bauvor-
lagen sind nach § 62 Abs. 4 Satz 1 von ei-
ner Entwurfsverfasserin oder einem Ent-
wurfsverfasser im Sinne des § 53 Abs. 3 
Nrn. 1, 2 oder 4 zu erstellen, soweit sich 
aus § 65 nichts anderes ergibt. 3Die Nach-
weise der Standsicherheit sind von den in 
§ 65 Abs. 4 Satz 1 genannten Personen zu 
erstellen; diese Personen haben nach § 65 
Abs. 4 Satz 2 gegenüber der Bauaufsichts-
behörde eine Erklärung abzugeben, dass 
sie die Nachweise der Standsicherheit für 
die jeweilige Baumaßnahme erstellt haben. 
4Die bautechnischen Nachweise sind nach 
§ 65 Abs. 2 Satz 1 nicht zu prüfen.  
 

(5) 1Für Baumaßnahmen mit Erleichterun-
gen nach Absatz 1 ist nach § 62 Abs. 3 ein 
Mitteilungsverfahren durchzuführen, soweit 
die Baumaßnahme nicht schon nach ande-
ren Vorschriften als nach § 62 keiner Bau-
genehmigung bedarf; dies gilt nicht in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 4. 2Die Bauvor-
lagen sind nach § 62 Abs. 4 Satz 1 von ei-
ner Entwurfsverfasserin oder einem Ent-
wurfsverfasser im Sinne des § 53 Abs. 3 
Nrn. 1, 2 oder 4 zu erstellen, soweit sich 
aus § 65 nichts anderes ergibt. 3Die Nach-
weise der Standsicherheit sind von den in 
§ 65 Abs. 4 Satz 1 genannten Personen zu 
erstellen; diese Personen haben nach § 65 
Abs. 4 Satz 2 gegenüber der Bauaufsichts-
behörde eine Erklärung abzugeben, dass 
sie die Nachweise der Standsicherheit für 
die jeweilige Baumaßnahme erstellt haben. 
4Die bautechnischen Nachweise sind nach 
§ 65 Abs. 2 Satz 1 nicht zu prüfen.  
 

(6) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten auch für 
Baumaßnahmen, die verfahrensfrei sind 
oder in Verfahren nach § 61 oder § 74 zu-
gelassen werden. 
 

(6) Die Absätze 1, 2 und 4 gelten auch für 
Baumaßnahmen, die verfahrensfrei sind 
oder in Verfahren nach § 61 oder § 74 zu-
gelassen werden. 
 

 
§ 85 b  

Ortsveränderliche Wohngebäude 
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An ein rechtmäßig errichtetes Wohnge-
bäude, das  
1. geeignet ist, an verschiedenen Orten 

aufgestellt und wieder abgebaut zu 
werden 

2. bestimmt ist, an einem oder mehreren 
Orten nacheinander jeweils für län-
gere Zeit aufgestellt zu werden, und 

3. einen Brutto-Rauminhalt von nicht 
mehr als 75 m³ hat, 

werden im Falle späterer Aufstellung an ei-
nem anderen Ort keine zusätzlichen grund-
stücksunabhängigen Anforderungen auf-
grund dieses Gesetzes oder aufgrund die-
ses Gesetzes erlassener Vorschriften ge-
stellt. 2Dies entbindet nicht von der Ver-
pflichtung, ein bauaufsichtliches Verfahren 
nach § 62 oder § 63 durchzuführen. 3§ 85 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

 

 

 
§ 86 

Übergangsvorschriften 
 

 
§ 86 

Übergangsvorschriften 
 

(1) 1Für die vor dem 1. November 2012 ein-
geleiteten Verfahren ist weiterhin die Nie-
dersächsische Bauordnung in der Fassung 
vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89, 
zuletzt geändert durch § 13 des Gesetzes 
vom 10. November 2011 (Nds. GVBl. S. 
415), anzuwenden. 2Dies gilt nicht für die 
Anforderungen nach den §§ 5 bis 7, § 9 
Abs. 3 und § 44 Abs. 5 Sätze 1 und 2. 
 

(1) 1Für die vor dem 1. November 2012 ein-
geleiteten Verfahren ist weiterhin die Nie-
dersächsische Bauordnung in der Fassung 
vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89, 
zuletzt geändert durch § 13 des Gesetzes 
vom 10. November 2011 (Nds. GVBl. S. 
415), anzuwenden. 2Dies gilt nicht für die 
Anforderungen nach den §§ 5 bis 7, § 9 
Abs. 3 und § 44 Abs. 5 Sätze 1 und 2. 
 

(2) Für die ab dem 1. November 2012 und 
vor dem 1. Januar 2019 eingeleiteten Ver-
fahren ist dieses Gesetz weiterhin in der am 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung 
anzuwenden; Absatz 4 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 

(2) Für die ab dem 1. November 2012 und 
vor dem 1. Januar 2019 eingeleiteten Ver-
fahren ist dieses Gesetz weiterhin in der am 
31. Dezember 2018 geltenden Fassung 
anzuwenden; Absatz 4 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 

(3) Bis zum 1. Januar 2019 für Bauarten er-
teilte allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sungen oder Zustimmungen im Einzelfall 
gelten als Bauartgenehmigung fort. 
 

(3) Bis zum 1. Januar 2019 für Bauarten er-
teilte allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sungen oder Zustimmungen im Einzelfall 
gelten als Bauartgenehmigung fort. 
 

(4) 1Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
bleiben in dem bis zum 1. Januar 2019 be-
stimmten Umfang wirksam. 2Vor dem 1. Ja-
nuar 2019 gestellte Anträge gelten als An-
träge nach diesem Gesetz. 
 

(4) 1Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
bleiben in dem bis zum 1. Januar 2019 be-
stimmten Umfang wirksam. 2Vor dem 1. Ja-
nuar 2019 gestellte Anträge gelten als An-
träge nach diesem Gesetz. 
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(5) Nachweise im Sinne des § 65 Abs. 4 
und 6 dürfen auch von Personen erstellt 
werden, die eine Bestätigung nach § 1 
Abs. 2 Satz 4 der Prüfeinschränkungs-Ver-
ordnung vom 15. Mai 1986 (Nds. GVBl. S. 
153), geändert durch Verordnung vom 
15. Oktober 1986 (Nds. GVBl. S. 340), ha-
ben. 
 

(5) Nachweise im Sinne des § 65 Abs. 4 
und 6 dürfen auch von Personen erstellt 
werden, die eine Bestätigung nach § 1 
Abs. 2 Satz 4 der Prüfeinschränkungs-Ver-
ordnung vom 15. Mai 1986 (Nds. GVBl. S. 
153), geändert durch Verordnung vom 
15. Oktober 1986 (Nds. GVBl. S. 340), ha-
ben. 
 

(6) Wer seit dem 1. Januar 1971 in Aus-
übung seines Berufes ständig andere als 
die in § 53 Abs. 9 Nr. 1 genannten Ent-
würfe verfasst hat, darf weiterhin bis zum 
31. Dezember 2020 entsprechende Ent-
würfe verfassen, wenn diese Befugnis 
durch die seinerzeit zuständige obere Bau-
aufsichtsbehörde nach § 100 der Nieder-
sächsischen Bauordnung in der bis zum 
30. Juni 1995 geltenden Fassung vom 
6. Juni 1986 (Nds. GVBl. S. 157), zuletzt 
geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 
7. November 1991 (Nds. GVBl. S. 295), er-
teilt worden ist. 
 

(6) Wer seit dem 1. Januar 1971 in Aus-
übung seines Berufes ständig andere als 
die in § 53 Abs. 9 Nr. 1 genannten Ent-
würfe verfasst hat, darf weiterhin bis zum 
31. Dezember 2020 entsprechende Ent-
würfe verfassen, wenn diese Befugnis 
durch die seinerzeit zuständige obere Bau-
aufsichtsbehörde nach § 100 der Nieder-
sächsischen Bauordnung in der bis zum 
30. Juni 1995 geltenden Fassung vom 
6. Juni 1986 (Nds. GVBl. S. 157), zuletzt 
geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 
7. November 1991 (Nds. GVBl. S. 295), er-
teilt worden ist. 
 

(7) 1Die in § 3 a Abs. 1 Satz 1 genannten 
Anträge, Anzeigen, Mitteilungen und die 
beizufügenden Bauvorlagen können vor 
dem 1. Januar 2024 abweichend von § 3 a 
Abs. 1 auch als Dokument in Papierform 
übermittelt werden; § 3 a Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 2Die Vorgaben für Schrift-
stücke nach diesem Gesetz und den Ver-
ordnungen aufgrund dieses Gesetzes sind 
einzuhalten. 
 

(7) 1Die in § 3 a Abs. 1 Satz 1 genannten 
Anträge, Anzeigen, Mitteilungen und die 
beizufügenden Bauvorlagen können vor 
dem 1. Januar 2024 abweichend von § 3 a 
Abs. 1 auch als Dokument in Papierform 
übermittelt werden; § 3 a Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 2Die Vorgaben für Schrift-
stücke nach diesem Gesetz und den Ver-
ordnungen aufgrund dieses Gesetzes sind 
einzuhalten. 
 

(8) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann den 
Beginn der elektronischen Kommunikation 
für einzelne oder alle Verfahren nach § 3 a 
Abs. 1 Satz 1 auf spätestens den 1. Ja-
nuar 2024 festlegen, wenn bei ihr die tech-
nischen Voraussetzungen noch nicht vor-
liegen. 2Der festgelegte Zeitpunkt ist öffent-
lich bekannt zu machen. 3Bis zu diesem 
Zeitpunkt sind die Anträge, Anzeigen, Mit-
teilungen und beizufügenden Bauvorlagen 
abweichend von § 3 a Abs. 1 als Dokument 
in Papierform zu übermitteln; § 3 a Abs. 2 
Satz 2 und Absatz 7 Satz 2 gelten entspre-
chend. 
 

(8) 1Die Bauaufsichtsbehörde kann den 
Beginn der elektronischen Kommunikation 
für einzelne oder alle Verfahren nach § 3 a 
Abs. 1 Satz 1 auf spätestens den 1. Ja-
nuar 2024 festlegen, wenn bei ihr die tech-
nischen Voraussetzungen noch nicht vor-
liegen. 2Der festgelegte Zeitpunkt ist öffent-
lich bekannt zu machen. 3Bis zu diesem 
Zeitpunkt sind die Anträge, Anzeigen, Mit-
teilungen und beizufügenden Bauvorlagen 
abweichend von § 3 a Abs. 1 als Dokument 
in Papierform zu übermitteln; § 3 a Abs. 2 
Satz 2 und Absatz 7 Satz 2 gelten entspre-
chend. 
 

 (9) 1Notwenige Einstellplätze, die bis 
zum 30. Juni 2024 nach § 47 Abs. 1 
Sätze 1 und 2 zur Verfügung stehen 
mussten und gestanden haben, aber am 
[einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes] nicht mehr zur Verfügung 
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standen, müssen ab dem [einsetzen: 
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
wieder zur Verfügung stehen, wenn sie 
nach dem 18. März 2025 beseitigt oder 
einer anderen Nutzungseinheit zugeord-
net wurden. 2Dies gilt entsprechend für 
die dazugehörigen Baulasten. 
 

 
§ 87 

Änderung von Rechtsvorschriften 
 

 

[Änderungsanweisungen] 
(1) In § 7 a Abs. 1 des Niedersächsischen 
Architektengesetzes in der Fassung vom 
26. März 2003 (Nds. GVBl. S. 177), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 475), wird 
die Angabe „§ 58 Abs. 3 Nr. 2“ durch die 
Angabe „§ 53 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2“ ersetzt. 
 

 

(2) In § 15 Abs. 4 Nr. 3 des Niedersächsi-
schen Ingenieurgesetzes vom 
12. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 324, 434), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 7. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 
462) und durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 475), 
werden die Angabe „§ 58“ durch die An-
gabe „§ 53“ und die Abkürzung „NBauO“ 
durch die Worte „der Niedersächsischen 
Bauordnung“ ersetzt. 
 

 

(3) In § 96 Abs. 6 Satz 2 des Niedersächsi-
schen Wassergesetzes vom 19. Februar 
2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 20. Dezem-
ber 2011 (Nds. GVBl. S. 507), wird die An-
gabe „§ 25“ durch die Angabe „§ 18“ er-
setzt. 
 

 

(4) § 164 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
17. November 2011 (Nds. GVBl. S. 422), 
wird wie folgt geändert: 

 

1. In Absatz 2 Sätze 1 und 3 wird jeweils 
die Angabe „§ 63“ durch die Angabe „§ 
57“ ersetzt. 

2. In Absatz 6 werden nach der Angabe 
„§ 63 a Abs. 1 NBauO“ die Worte „in 
der Fassung vom 10. Februar 2003 
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
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durch § 13 des Gesetzes vom 10. No-
vember 2011 (Nds. GVBl. S. 415),“ ein-
gefügt. 

 
(5) In § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Niedersächsi-
schen Nachbarrechtsgesetzes vom 
31. März 1967 (Nds. GVBl. S. 91), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. Februar 2006 (Nds. GVBl. S. 88), wird 
die Angabe „§ 69 a Abs. 5 Satz 1“ durch die 
Angabe „§ 62 Abs. 2 Nr. 3“ ersetzt. 
 

 

 
§ 88 

Inkrafttreten 
 

 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Novem-
ber 2012 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 
treten die §§ 5 bis 7, § 9 Abs. 3, § 17 Abs. 
8, § 44 Abs. 5 Sätze 1 und 2 und die §§ 82 
und 84 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
 

 

(2) 1Die Niedersächsische Bauordnung in 
der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. 
GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch § 13 
des Gesetzes vom 10. November 2011 
(Nds. GVBl. S. 415), tritt mit Ablauf des 31. 
Oktober 2012 außer Kraft. 2Abweichend 
von Satz 1 treten die §§ 7 bis 13 und 16 der 
Niedersächsischen Bauordnung in der in 
Satz 1 genannten Fassung zu dem in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt außer 
Kraft. 
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Anhang 
(zu § 60 Abs. 1) 

Anhang 
(zu § 60 Abs. 1) 

Verfahrensfreie Baumaßnahmen Verfahrensfreie Baumaßnahmen 
Ü b e r s i c h t  Ü b e r s i c h t  
 1. Gebäude 
 2. Feuerungsanlagen sowie sonstige 

Anlagen zu Energieerzeugung und 
Energiebereitstellung 

 3. Leitungen und Anlagen für Lüftung, 
Klimatisierung, Wasser- oder Ener-
gieversorgung, Abwasserbeseiti-
gung, Telekommunikation oder 
Brandschutz 

 4. Masten, Antennen und ähnliche bau-
liche Anlagen 

 5. Behälter 
 6. Einfriedungen, Stützmauern, Brü-

cken und Durchlässe 
 7. Aufschüttungen, Abgrabungen und 

Erkundungsbohrungen 
 8. Bauliche Anlagen auf Camping- oder 

Wochenendplätzen 
 9. Bauliche Anlagen in Gärten oder zur 

Freizeitgestaltung 
10. Werbeanlagen, Hinweisschilder und 

Warenautomaten 
11. Fliegende Bauten und sonstige vo-

rübergehend aufgestellte oder ge-
nutzte bauliche Anlagen 

12. Tragende und nichttragende Bauteile 
13. Fenster, Türen, Außenwände und 

Dächer 
14. Sonstige bauliche Anlagen und Teile 

baulicher Anlagen 
 

 1. Gebäude 
 2. Feuerungsanlagen sowie sonstige 

Anlagen zu Energieerzeugung und 
Energiebereitstellung 

 3. Leitungen und Anlagen für Lüftung, 
Klimatisierung, Wasser- oder Ener-
gieversorgung, Abwasserbeseiti-
gung, Telekommunikation oder 
Brandschutz 

 4. Masten, Antennen und ähnliche bau-
liche Anlagen 

 5. Behälter 
 6. Einfriedungen, Stützmauern, Brü-

cken und Durchlässe 
 7. Aufschüttungen, Abgrabungen und 

Erkundungsbohrungen 
 8. Bauliche Anlagen auf Camping- oder 

Wochenendplätzen 
 9. Bauliche Anlagen in Gärten oder zur 

Freizeitgestaltung 
10. Werbeanlagen, Hinweisschilder und 

Warenautomaten 
11. Fliegende Bauten und sonstige vo-

rübergehend aufgestellte oder ge-
nutzte bauliche Anlagen 

12. Tragende und nichttragende Bauteile 
13. Fenster, Türen, Außenwände und 

Dächer 
14. Sonstige bauliche Anlagen und Teile 

baulicher Anlagen 

1. Gebäude 1. Gebäude 
1.1 Gebäude und Vorbauten ohne Aufent-

haltsräume, Toiletten und Feuerstät-
ten, wenn die Gebäude und Vorbauten 
nicht mehr als 40 m³ – im Außenbe-
reich nicht mehr als 20 m³ – Brutto-
Rauminhalt haben und weder Ver-
kaufs- noch Ausstellungszwecken 
noch dem Abstellen von Kraftfahrzeu-
gen dienen, 

1.1 Gebäude und Vorbauten ohne Aufent-
haltsräume, Toiletten und Feuerstät-
ten, wenn die Gebäude und Vorbauten 
nicht mehr als 40 75 m³ – im Außen-
bereich nicht mehr als 20 40 m³ – 
Brutto-Rauminhalt haben und weder 
Verkaufs- noch Ausstellungszwecken 
noch dem Abstellen von Kraftfahrzeu-
gen dienen, 

1.2 bis zu zwei Garagen, auch mit Abstell-
raum, mit jeweils nicht mehr als 30 m² 
Grundfläche auf einem Baugrundstück 

1.2 bis zu zwei Garagen, auch mit Abstell-
raum, mit jeweils insgesamt nicht 
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sowie deren Zufahrten, außer im Au-
ßenbereich, Garagen mit notwendigen 
Einstellplätzen jedoch nur, wenn die 
Errichtung oder Änderung der Einstell-
plätze genehmigt oder nach § 62 ge-
nehmigungsfrei ist, 

mehr als 30 60 m² Grundfläche auf ei-
nem je Baugrundstück und einer 
Höhe von bis zu 3 m sowie deren Zu-
fahrten, außer im Außenbereich, Ga-
ragen mit notwendigen Einstellplätzen 
jedoch nur, wenn die Errichtung oder 
Änderung der Einstellplätze geneh-
migt oder nach § 62 genehmigungsfrei 
ist,  

1.3 Gebäude mit nicht mehr als 100 m² 
Grundfläche und 5 m Höhe, die keine 
Feuerstätte haben und einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder 
einem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dienen und nur zum vorüber-
gehenden Schutz von Tieren oder zur 
Unterbringung von Erzeugnissen die-
ser Betriebe bestimmt sind, 

1.3 Gebäude mit nicht mehr als 100 m² 
Grundfläche und 5 m Höhe, die keine 
Feuerstätte haben und einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder 
einem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dienen und nur zum vorüber-
gehenden Schutz von Tieren oder zur 
Unterbringung von Erzeugnissen die-
ser Betriebe bestimmt sind, 

1.4 Gewächshäuser mit nicht mehr als 
5 m Firsthöhe, die einem landwirt-
schaftlichen Betrieb oder einem Be-
trieb der gartenbaulichen Erzeugung 
dienen, 

1.4 Gewächshäuser mit nicht mehr als 
5 m Firsthöhe, die einem landwirt-
schaftlichen Betrieb oder einem Be-
trieb der gartenbaulichen Erzeugung 
dienen, 

1.5 Gartenlauben in einer Kleingartenan-
lage nach dem Bundeskleingartenge-
setz,  

1.5 Gartenlauben in einer Kleingartenan-
lage nach dem Bundeskleingartenge-
setz,  

1.6 Fahrgastunterstände, die dem öffentli-
chen Personenverkehr oder dem 
Schülertransport dienen, mit nicht 
mehr als 20 m² Grundfläche, 

1.6 Fahrgastunterstände, die dem öffentli-
chen Personenverkehr oder dem 
Schülertransport dienen, mit nicht 
mehr als 20 m² Grundfläche, 

1.7 Schutzhütten, wenn sie jedermann zu-
gänglich sind, keine Aufenthaltsräume 
haben und von einer Körperschaft, An-
stalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts unterhalten werden, 

1.7 Schutzhütten, wenn sie jedermann zu-
gänglich sind, keine Aufenthaltsräume 
haben und von einer Körperschaft, An-
stalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts unterhalten werden, 

1.8 Terrassenüberdachungen mit nicht 
mehr als 30 m² Grundfläche, 

1.8 Terrassenüberdachungen mit nicht 
mehr als 30 40 m² Grundfläche und 
Wintergärten mit nicht mehr 
als 30 m2 Brutto-Grundfläche und 
5 m Höhe, wenn sie jeweils einen 
Abstand von mindestens 3 m zur 
Grenze des Nachbargrundstücks 
einhalten, sowie Balkonverglasun-
gen und Balkonüberdachungen mit 
nicht mehr als 30 m2 Grundfläche,  

 1.9 die Erneuerung von Balkonen an ei-
nem Gebäude der Gebäude-
klasse 1, 2 oder 3 oder der Ersatz 
von Balkonen an einem solchen Ge-
bäude durch vor der Außenwand 
aufgeständerte Balkone, wenn die 
neue Balkonkonstruktion  
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a) des einzelnen Balkons keine 
Vergrößerung der bisherigen 
Abmessungen der Brutto-
Grundfläche des bisherigen 
Balkons darstellt und 

b) an der Stelle des Gebäudes, an 
der die bisherige Balkonkon-
struktion angeschlossen war, 
befestigt wird, 

1.9 die Nutzung der Wohnung einer Kin-
dertagespflegeperson für die Betreu-
ung von bis zu fünf gleichzeitig anwe-
senden, fremden Kindern im Rahmen 
der Kindertagespflege. 

1.9 10 die Nutzung der Wohnung einer 
Kindertagespflegeperson für die Be-
treuung von bis zu fünf gleichzeitig an-
wesenden, fremden Kindern im Rah-
men der Kindertagespflege. 

2. Feuerungsanlagen sowie sonstige 
Anlagen zur Energieerzeugung und 
Energiebereitstellung 

2. Feuerungsanlagen sowie sonstige 
Anlagen zur Energieerzeugung und 
Energiebereitstellung 

2.1 Feuerungsanlagen, freistehende Ab-
gasanlagen jedoch nur mit nicht mehr 
als 10 m Höhe, 

2.1 Feuerungsanlagen, freistehende Ab-
gasanlagen jedoch nur mit nicht mehr 
als 10 m Höhe, 

2.2 Wärmepumpen, 2.2 Wärmepumpen, 

2.3 Solarenergieanlagen mit nicht mehr 
als 3 m Höhe und mit nicht mehr als 
9 m Gesamtlänge, außer im Außenbe-
reich, sowie in, an oder auf Dach- oder 
Außenwandflächen von Gebäuden, 
die keine Hochhäuser sind, ange-
brachte Solarenergieanlagen sowie  
a) die mit der Errichtung solcher So-

larenergieanlagen verbundene 
Änderung der äußeren Gestalt 
oder 

b) die mit der Nutzung solcher Solar-
energieanlagen verbundene Än-
derung der Nutzung 

bestehender baulicher Anlagen in, auf 
oder an denen die Solarenergieanla-
gen angebracht werden, 

2.3 Solarenergieanlagen  
a) im Geltungsbereich einer städ-

tebaulichen Satzung, wenn die 
Satzung Regelungen über die 
Zulässigkeit, den Standort und 
die Größe dieser baulichen An-
lagen enthält, 

b) in anderen Fällen 
aa) freistehend mit nicht mehr 

als 3 m Höhe und mit nicht 
mehr als 9 m Gesamtlänge, 
außer im Außenbereich, so-
wie  

bb) in, an oder auf Dach- oder Au-
ßenwandflächen von Gebäu-
den, die keine Hochhäuser 
sind, angebrachte Solarener-
gieanlagen  

sowie  
a) die mit der Errichtung solcher So-

larenergieanlagen verbundene 
Änderung der äußeren Gestalt 
oder und 

b) die mit der Nutzung solcher Solar-
energieanlagen verbundene Än-
derung der Nutzung 
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bestehender baulicher Anlagen, in, auf 
oder an denen die Solarenergieanla-
gen angebracht werden, 

2.4 Blockheizkraftwerke, die keine Son-
derbauten nach § 2 Abs. 5 Satz 2 sind, 
einschließlich der Leitungen zur Ab-
führung der Verbrennungsgase, in zu-
lässigerweise genutzten Gebäuden, 
wenn der Betrieb eines solchen Block-
heizwerks die Zulässigkeit der beste-
henden Nutzung des Gebäudes unbe-
rührt lässt, im Außenbereich jedoch 
nur, soweit sie einem Betrieb nach § 
35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauGB dienen. 

2.4 Blockheizkraftwerke, die keine Son-
derbauten nach § 2 Abs. 5 Satz 2 
sind, einschließlich der Leitungen zur 
Abführung der Verbrennungsgase, in 
zulässigerweise genutzten Gebäu-
den, wenn der Betrieb eines solchen 
Blockheizwerks die Zulässigkeit der 
bestehenden Nutzung des Gebäudes 
unberührt lässt, im Außenbereich je-
doch nur, soweit sie einem Betrieb 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 BauGB 
dienen. 

2.5 Windenergieanlagen in Gewerbe- 
und Industriegebieten, wenn die Bau-
gebiete durch Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB 
festgesetzt sind, und im Außenbe-
reich 
a) auf baulichen Anlagen bis 2 m 

Gesamthöhe der Windenergie-
anlage gemessen ab dem 
Schnittpunkt der Windenergie-
anlage mit der Außenfläche 
der baulichen Anlage und 

b) im Übrigen bis zu 15 m Ge-
samthöhe der Windenergiean-
lage gemessen ab der Gelän-
deoberfläche, 

außer an oder in der Nähe von Kultur- 
und Naturdenkmalen, 

2.5 Windenergieanlagen in Gewerbe- und 
Industriegebieten, wenn die Bauge-
biete durch Bebauungsplan im Sinne 
des § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB festge-
setzt sind, und im Außenbereich 
a) auf baulichen Anlagen bis 2 3 m 

Gesamthöhe der Windenergiean-
lage gemessen ab dem Schnitt-
punkt der Windenergieanlage mit 
der Außenfläche der baulichen An-
lage und 

b) freistehend 
aa) in Gewerbe- und Industriege-

bieten, wenn die Baugebiete 
durch Bebauungsplan im 
Sinne des § 30 Abs. 1 oder 
2 BauGB festgesetzt sind, 
und im Außenbereich bis zu 
15 m Gesamthöhe der Wind-
energieanlage gemessen ab 
der Geländeoberfläche so-
wie 

bb) im Übrigen bis zu 15 10 m Ge-
samthöhe und nicht mehr als 
3 m Rotordurchmesser der 
Windenergieanlage gemessen 
ab der Geländeoberfläche, 

außer in reinen und allgemeinen 
Wohngebieten sowie an oder in der 
Nähe von Kultur- und Naturdenkma-
len, 

2.6 Brennstoffzellen, 2.6 Brennstoffzellen, 
2.7 Anlagen zur Wasserstofferzeugung, 

sofern der darin erzeugte Wasser-
2.7 Anlagen zur Wasserstofferzeugung, 

sofern der darin erzeugte Wasser-
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stoff dem Eigenverbrauch in den bau-
lichen Anlagen dient, für die sie er-
richtet werden, 

stoff dem Eigenverbrauch in den bau-
lichen Anlagen dient, für die sie er-
richtet werden, 

2.8 Anlagen zur Erzeugung und Nutzung 
von Wasserstoff, bei denen die Pro-
zessschritte Erzeugung und Nutzung 
in einem werksmäßig hergestellten 
Gerät kombiniert sind, sowie die zu-
gehörigen Gasspeicher mit einer 
Speichermenge von nicht mehr als 
20 kg. 

2.8 Anlagen zur Erzeugung und Nutzung 
von Wasserstoff, bei denen die Pro-
zessschritte Erzeugung und Nutzung 
in einem werksmäßig hergestellten 
Gerät kombiniert sind, sowie die zu-
gehörigen Gasspeicher mit einer 
Speichermenge von nicht mehr als 
20 kg. 

3. Leitungen und Anlagen für Lüftung, 
Klimatisierung, Wasser- oder Ener-
gieversorgung, Abwasserbeseiti-
gung, Telekommunikation oder 
Brandschutz 

 

3.1 Lüftungsleitungen, Leitungen von Kli-
maanlagen und Warmluftheizungen, 
Installationsschächte und Installati-
onskanäle, die nicht durch Decken 
oder Wände, die feuerwiderstandsfä-
hig sein müssen, geführt werden, so-
wie Lüftungs- und Klimageräte 

 

3.2 Leitungen für Elektrizität, Wasser, Ab-
wasser, Gas oder Wärme, 

 

3.3 Brunnen,  

3.4 Wasserversorgungsanlagen in Ge-
bäuden, 

3.5 Abwasserbehandlungsanlagen für 
nicht mehr als täglich 8 m³ häusliches 
Schmutzwasser, 

3.6 Sanitärinstallationen wie Toiletten, 
Waschbecken und Badewannen, 

 

3.7 Anlagen zur Verteilung von Wärme bei 
Warmwasser- oder Niederdruck-
dampfheizungen, 

 

3.8 bauliche Anlagen, die ausschließlich 
der Telekommunikation, der öffentli-
chen Versorgung mit Elektrizität, Gas, 
Öl, Wärme oder Wasser oder der 
Wasserwirtschaft dienen und eine 
Grundfläche von nicht mehr als 20 m² 
und eine Höhe von nicht mehr als 4 m 
haben, 

 

3.9 Brandmeldeanlagen in Wohnungen. 
 

 

4. Masten, Antennen und ähnliche 
Anlagen 
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4.1 Masten und Unterstützungen für Frei-
leitungen und für Telekommunikati-
onsleitungen, 

 

4.2 Unterstützungen von Seilbahnen und 
von Leitungen sonstiger Verkehrsmit-
tel, 

 

4.3 Fahnenmasten,  

4.4 Flutlichtmasten mit einer Höhe von 
nicht mehr als 10 m, außer im Außen-
bereich, 

 

4.5 Sirenen und deren Masten,   

4.6 Antennen einschließlich der Masten 
mit einer Höhe von 
a) nicht mehr als 15 m bei Anla-

gen in reinen Wohngebieten 
sowie in einem 2,50 m tiefen 
Grenzbereich zu solchen Ge-
bieten in Gebieten nach Buch-
stabe b,  

b) nicht mehr als 20 m bei Anla-
gen in sonstigen Gebieten, 

gemessen bei freistehenden Anla-
gen ab der Geländeoberfläche und 
bei Anlagen auf baulichen Anlagen 
ab dem Schnittpunkt der Anlage mit 
der Außenfläche der baulichen An-
lage, und zugehörige Versorgungs-
einheiten mit nicht mehr als 20 m³ 
Brutto-Rauminhalt (Antennenanla-
gen) sowie die mit der Errichtung und 
Nutzung solcher Antennenanlagen 
verbundene Änderung der Nutzung 
oder der äußeren Gestalt bestehen-
der baulicher Anlagen in, auf oder an 
denen diese errichtet werden, 

 

4.7 ortsveränderliche Antennenanlagen, 
die für längstens 24 Monate aufge-
stellt werden, 

 

4.8 die nachträgliche Anbringung von 
weiteren Antennen an bestehenden 
Antennenmasten, wenn die geneh-
migte Gesamthöhe der Masten nicht 
überschritten wird oder die Anlage 
auch danach noch verfahrens- oder 
genehmigungsfrei ist, 

 

4.9 die nachträgliche Anbringung von 
Windenergieanlagen mit einem Ro-
tordurchmesser bis maximal 3 m so-
wie von einer Solarenergieanlage als 
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Versorgungseinheit der Antennenan-
lage an bestehenden Antennenmas-
ten, wenn die genehmigte Gesamt-
höhe der Masten nicht überschritten 
wird oder die Anlage auch danach 
noch verfahrens- oder genehmi-
gungsfrei ist,  

4.10  die Nutzung von Windenergieanla-
gen als Antennenmasten, 

 

4.11 Signalhochbauten der Landesver-
messung, 

 

4.12 Blitzschutzanlagen. 
 

 

5. Behälter  
5.1 Behälter zur Lagerung brennbarer 

oder wassergefährdender Stoffe mit 
nicht mehr als 10 m³ Behälterinhalt 
mit den Rohrleitungen, Auffangräu-
men und Auffangvorrichtungen sowie 
den zugehörigen Betriebs- und Si-
cherheitseinrichtungen und Schutz-
vorkehrungen,  

 

5.2 Futtermittelbehälter, die einem land-
wirtschaftlichen Betrieb dienen und in 
denen nur Futtermittel gelagert wer-
den, mit nicht mehr als 6 m Höhe,  

 

5.3 Behälter für Flüssiggas mit einem 
Fassungsvermögen von nicht mehr 
als 3 t,  

 

5.4 Behälter für nicht verflüssigte Gase 
mit nicht mehr als 6 m³ Behälterin-
halt, 

 

5.5 transportable Behälter für feste 
Stoffe, 

 

5.6 Behälter mit nicht mehr als 50 m³ 
Rauminhalt und mit nicht mehr als 
3 m Höhe, die nicht für Gase, brenn-
bare Flüssigkeiten oder wasserge-
fährdende Stoffe, insbesondere nicht 
für Jauche oder Gülle, bestimmt sind, 
im Außenbereich nur, wenn sie ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung dienen, 

 

5.7 Behälter für Regenwasser mit nicht 
mehr als 100 m³ Rauminhalt. 

 

6. Einfriedungen, Stützmauern, Brü-
cken und Durchlässe 

 

6.1 Einfriedungen, auch wenn diese zu-
gleich einem weiteren Zweck dienen, 
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insbesondere der Nutzung als Solar-
energieanlage, nicht aber der Nut-
zung als Werbeanlage, mit nicht 
mehr als 2 m Höhe über der Gelän-
deoberfläche nach § 5 Abs. 9, im Au-
ßenbereich nur als Nebenanlage ei-
nes höchstens 50 m entfernten Ge-
bäudes mit Aufenthaltsräumen, 

6.2 Stützmauern mit nicht mehr als 
1,50 m Höhe über der Geländeober-
fläche nach § 5 Abs. 9, 

 

6.3 offene Einfriedungen ohne Sockel, 
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb oder einem Betrieb der 
gartenbaulichen Erzeugung dienen, 

 

6.4 Durchlässe und Brücken mit nicht 
mehr als 5 m lichte Weite. 

 

7. Aufschüttungen, Abgrabungen 
und Erkundungsbohrungen 

 

7.1 Selbständige Aufschüttungen und 
Abgrabungen mit nicht mehr als 3 m 
Höhe oder Tiefe, im Außenbereich 
nur, wenn die Aufschüttungen und 
Abgrabungen nicht der Herstellung 
von Teichen dienen und nicht mehr 
als 300 m² Fläche haben, 

 

7.2 künstliche Hohlräume unter der Erd-
oberfläche mit nicht mehr als 15 m³ 
Rauminhalt, 

 

7.3 Erkundungsbohrungen.  

8. Anlagen auf Camping- oder Wo-
chenendplätzen 

 

8.1 Wohnwagen, Zelte und bauliche An-
lagen, die keine Gebäude sind, auf 
Campingplätzen, 

 

8.2 Wochenendhäuser und bauliche An-
lagen, die keine Gebäude sind, auf 
Wochenendplätzen. 

 

9. Anlagen in Gärten oder zur Freizeit-
gestaltung 

9. Anlagen in Gärten oder zur Frei-
zeitgestaltung 

9.1 Bauliche Anlagen, die der Gartennut-
zung, der Gartengestaltung oder der 
zweckentsprechenden Einrichtung 
von Gärten, Parkanlagen oder Naher-
holungsbereichen dienen, wie Bänke, 
Sitzgruppen, Terrassen oder Pergo-
len, ausgenommen Gebäude und Ein-
friedungen, 

9.1 Bauliche Anlagen, die der Gartennut-
zung, der Gartengestaltung oder der 
zweckentsprechenden Einrichtung 
von Gärten, Parkanlagen oder Nah-
erholungsbereichen dienen, wie 
Bänke, Sitzgruppen, Terrassen oder 
Pergolen, ausgenommen Gebäude 
und Einfriedungen, 
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9.2 Vorrichtungen zum Teppichklopfen 
oder Wäschetrocknen, 

9.2 Vorrichtungen zum Teppichklopfen 
oder Wäschetrocknen, 

9.3 Spielplätze im Sinne des § 9 Abs. 3 
Satz 1 und bauliche Anlagen, die der 
zweckentsprechenden Einrichtung 
von genehmigten Sport- oder Kinder-
spielplätzen dienen, wie Tore für Ball-
spiele, Schaukeln und Klettergerüste, 
ausgenommen Gebäude, Tribünen, 
Flutlichtanlagen und Ballfangzäune, 

9.3 Spielplätze im Sinne des § 9 Abs. 3 
Satz 1 und bauliche Anlagen, die der 
zweckentsprechenden Einrichtung 
von genehmigten Sport- oder Kinder-
spielplätzen dienen, wie Tore für Ball-
spiele, Schaukeln, und Kletterge-
rüste, Flutlichtanlagen mit nicht 
mehr als 10 m Höhe und Ballfang-
zäune, ausgenommen Gebäude, 
und Tribünen, Flutlichtanlagen und 
Ballfangzäune, 

9.4 bauliche Anlagen ohne Aufenthalts-
räume auf genehmigten Abenteuer-
spielplätzen, 

9.4 bauliche Anlagen ohne Aufenthalts-
räume auf genehmigten Abenteuer-
spielplätzen, 

9.5 bauliche Anlagen für Trimmpfade, 9.5 bauliche Anlagen für Trimmpfade, 

9.6 Wasserbecken mit nicht mehr als 
100 m³ Beckeninhalt, im Außenbe-
reich nur als Nebenanlage eines 
höchstens 50 m entfernten Gebäudes 
mit Aufenthaltsräumen, 

9.6 Wasserbecken mit nicht mehr als 
100 m³ Beckeninhalt, im Außenbe-
reich nur als Nebenanlage eines 
höchstens 50 m entfernten Gebäu-
des mit Aufenthaltsräumen, 

9.7 luftgetragene Schwimmbeckenüber-
dachungen mit nicht mehr als 100 m² 
Grundfläche für Schwimmbecken, die 
nach Nummer 9.6 verfahrensfrei sind, 

9.7 luftgetragene Schwimmbeckenüber-
dachungen mit nicht mehr als 100 m² 
Grundfläche für Schwimmbecken, die 
nach Nummer 9.6 verfahrensfrei 
sind, 

9.8 Sprungschanzen, Sprungtürme und 
Rutschbahnen mit nicht mehr als 10 m 
Höhe in genehmigten Sportanlagen 
oder Freizeitanlagen, 

9.8 Sprungschanzen, Sprungtürme und 
Rutschbahnen mit nicht mehr als 
10 m Höhe in genehmigten Sportan-
lagen oder Freizeitanlagen, 

9.9 Stege ohne Aufbauten in oder an Ge-
wässern, 

9.9 Stege ohne Aufbauten in oder an Ge-
wässern, 

9.10 Wildfütterungsstände, 9.10 Wildfütterungsstände, 

9.11 Hochsitze mit nicht mehr als 4 m² 
Nutzfläche, 

9.11 Hochsitze mit nicht mehr als 4 m² 
Nutzfläche, 

9.12 Loipen und die dazugehörigen bauli-
chen Anlagen, ausgenommen Ge-
bäude. 

9.12 Loipen und die dazugehörigen bauli-
chen Anlagen, ausgenommen Ge-
bäude. 

9.13 Bienenstöcke, -beuten und -frei-
stände. 

9.13 Bienenstöcke, -beuten und -frei-
stände. 

10. Werbeanlagen, Hinweisschilder 
und Warenautomaten 

 

10.1 Werbeanlagen mit nicht mehr als 
1 m² Ansichtsfläche, 

 

10.2 vorübergehend angebrachte oder 
aufgestellte Werbeanlagen an der 
Stätte der Leistung, wenn die Anla-
gen nicht fest mit dem Erdboden oder 
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anderen baulichen Anlagen verbun-
den sind, 

10.3 Werbeanlagen für zeitlich begrenzte 
Veranstaltungen, 

 

10.4 Werbeanlagen mit nicht mehr als 
10 m Höhe an der Stätte der Leistung 
in durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Gewerbe- oder Industriegebieten 
oder in durch Bebauungsplan festge-
setzten Sondergebieten für eine ge-
werbe- oder industrieähnliche Nut-
zung, 

 

10.5 Schilder an öffentlichen Straßen mit 
Hinweisen über das Fahrverhalten, 

 

10.6 Orientierungs- und Bildtafeln über 
Radrouten, Wanderwege und Lehr-
pfade, Schilder, die durch Rechtsvor-
schrift geschützte Teile von Natur 
und Landschaft kennzeichnen, sowie 
Wegweiser zu Stätten, die dem To-
tengedenken dienen,  

 

10.7 Schilder, die Notfalltreffpunkte kenn-
zeichnen,  

 

10.8 Warenautomaten und Paketstatio-
nen, wenn der Brutto-Rauminhalt je-
weils nicht mehr als 10 m³ beträgt, 
außer im Außenbereich 

 

10.9 die  
a) mit der Errichtung einer in Num-

mer 10.5 oder 10.6 genannten 
Anlage verbundene Änderung 
der äußeren Gestalt oder  

b) mit der Nutzung einer in Num-
mer 10.5 oder 10.6 genannten 
Anlage verbundene Änderung 
der Nutzung 

bestehender baulicher Anlagen in, 
auf oder an denen die Anlage ange-
bracht wird. 

 

11. Fliegende Bauten und sonstige vo-
rübergehend aufgestellte oder ge-
nutzte bauliche Anlagen 

 

11.1 Fliegende Bauten mit nicht mehr als 
5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt 
sind, von Besucherinnen und Besu-
chern betreten zu werden, 

 

11.2 erdgeschossige betretbare Verkaufs 
und Schaugeschäfte, die fliegende 
Bauten sind, mit nicht mehr als 5 m 
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Höhe und mit einer Grundfläche von 
nicht mehr als 75 m2, 

11.3 fliegende Bauten mit nicht mehr als 
5 m Höhe, die für Kinder bestimmt 
sind und mit einer Geschwindigkeit 
von nicht mehr als 1 m/s betrieben 
werden, 

 

11.4 aufblasbare Spielgeräte wenn der 
betretbare Bereich nicht höher als 
5 m liegt und, soweit ein betretbarer 
Bereich überdacht ist, wenn die Ent-
fernung von jedem Punkt des über-
dachten betretbaren Bereichs bis 
zum Ausgang nicht mehr als 3 m 
oder, wenn ein Absinken der Über-
dachung konstruktiv verhindert wird, 
nicht mehr als 10 m beträgt, 

 

11.5 umwehrte Tribünen und Podien ohne 
Überdachung, deren betretbarer Be-
reich nicht höher als 1 m liegt, mit ei-
ner Grundfläche von nicht mehr als 
75 m², 

 

11.6 Bühnen, die fliegende Bauten sind, 
einschließlich Überdachungen und 
sonstiger Aufbauten, mit nicht mehr 
als 5 m Höhe, mit einer Grundfläche 
von nicht mehr als 100 m² und einer 
Fußbodenhöhe von nicht mehr als 
1,50 m, 

 

11.7 Zelte, die fliegende Bauten sind, mit 
nicht mehr als 75 m² Grundfläche, 

 

11.8 Zelte, die dem Wohnen dienen und 
nur gelegentlich für längstens drei 
Tage auf demselben Grundstück auf-
gestellt werden, es sei denn, dass auf 
dem Grundstück und in dessen Nähe 
gleichzeitig mehr als zehn Personen 
zelten, 

 

11.9 Behelfsbauten, die in einer Notsitua-
tion erforderlich sind, der Landesver-
teidigung, dem Brandschutz, dem 
Katastrophenschutz, dem Bevölke-
rungsschutz, der Unterbringung 
schutzsuchender Menschen, der Un-
fallhilfe, der medizinischen Versor-
gung oder der Unterbringung des für 
diese Zwecke erforderlichen Perso-
nals dienen und nur vorübergehend 
aufgestellt werden, 

 

11.10 Behelfsbauten zur Tierseuchenbe-
kämpfung, die von der zuständigen 
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Behörde oder von beauftragten Drit-
ten genutzt werden, 

11.11 bauliche Anlagen, die zu Straßenfes-
ten nur vorübergehend errichtet wer-
den und keine fliegenden Bauten 
sind, 

 

11.12 bauliche Anlagen, die für längstens 
drei Monate auf genehmigtem 
Messe- oder Ausstellungsgelände er-
richtet werden, ausgenommen flie-
gende Bauten, 

 

11.13 bauliche Anlagen, die dem Verkauf 
landwirtschaftlicher Produkte durch 
den Erzeuger dienen und nicht fest 
mit dem Erdboden verbunden sind, 
nicht jedoch Gebäude, 

 

11.14 vorübergehend genutzte Lagerplätze 
für landwirtschaftliche, forstwirt-
schaftliche oder erwerbsgärtnerische 
Produkte, wie Kartoffel-, Rübenblatt- 
und Strohmieten, 

 

11.15 Imbiss- und Verkaufswagen auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen oder ge-
werblich genutzten Flächen, außer 
im Außenbereich, 

 

11.16 Gerüste,  

11.17 Baustelleneinrichtungen einschließ-
lich der für die Baustelle genutzten 
Lagerhallen, Schutzhallen und Unter-
künfte, 

 

11.18 ortsveränderlich genutzte und fahr-
bereit aufgestellte Geflügelställe zum 
Zwecke der Freilandhaltung oder der 
ökologisch-biologischen Geflügelhal-
tung, wenn diese einem landwirt-
schaftlichen Betrieb dienen und je-
weils nicht mehr als 450 m3 Brutto-
Rauminhalt sowie eine Auslauffläche 
haben, die mindestens 7 m2 je Kubik-
meter Brutto-Rauminhalt beträgt. 

 

 

12. Tragende und nichttragende Bau-
teile 

 

12.1 Wände, Decken, Stützen und Trep-
pen, ausgenommen Außenwände, 
Gebäudetrennwände und Dachkon-
struktionen, in fertiggestellten Wohn-
gebäuden oder fertiggestellten Woh-
nungen, jedoch nicht in Hochhäu-
sern, 
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12.2 Wände und Decken, die weder tra-
gend noch aussteifend sind und nicht 
feuerwiderstandsfähig (§ 26 Abs. 2) 
sein müssen, in fertiggestellten Ge-
bäuden, 

 

12.3 Bekleidungen und Dämmschichten in 
fertiggestellten Wohngebäuden oder 
fertiggestellten Wohnungen,  

 

12.4 Bekleidungen und Dämmschichten, 
die weder schwerentflammbar noch 
nichtbrennbar sein müssen, in Ge-
bäuden. 

 

 

13. Fenster, Türen, Außenwände und 
Dächer 

13. Fenster, Türen, Außenwände und 
Dächer 

13.1 Öffnungen für Fenster oder Türen in 
fertiggestellten Wohngebäuden, fer-
tiggestellten Wohnungen oder in 
Wänden oder Decken nach Nummer 
12.2, 

13.1 Öffnungen für Fenster oder Türen in 
fertiggestellten Wohngebäuden, fer-
tiggestellten Wohnungen oder in 
Wänden oder Decken nach Nummer 
12.2, 

13.2 Fenster und Türen in vorhandenen 
Öffnungen, 

13.2 Fenster und Türen in vorhandenen 
Öffnungen, 

13.3 Fenster- und Rollläden, 13.3 Fenster- und Rollläden, 

13.4 Außenwandbekleidungen einschließ-
lich einer Wärmedämmung, ausge-
nommen bei Hochhäusern, Verblen-
dung und Verputz baulicher Anlagen, 
die kein sichtbares Holzfachwerk ha-
ben, 

13.4 Außenwandbekleidungen einschließ-
lich einer Wärmedämmung, ausge-
nommen bei Hochhäusern, Verblen-
dung und Verputz baulicher Anlagen, 
die kein sichtbares Holzfachwerk ha-
ben, 

13.5 Dacheindeckungen, wenn sie nur ge-
gen vorhandene Dacheindeckungen 
ausgewechselt werden, 

13.5 Austausch von Dacheindeckungen, 
wenn sie nur gegen vorhandene 
Dacheindeckungen ausgewechselt 
werden ohne Änderungen der bis-
herigen äußeren Abmessungen, 

 
13.6 Dächer von vorhandenen Gebäuden 

einschließlich der Dachkonstruktion, 
unter Änderung der bisherigen äuße-
ren Abmessungen jedoch nur dann, 
wenn die Bedachung für Baumaß-
nahmen zum Zweck des Wärme-
schutzes oder der Energieeinspa-
rung bei einem vorhandenen Ge-
bäude, ausgenommen bei Hochhäu-
sern, angehoben wird. 

 

13.6 Dächer von vorhandenen Gebäuden 
einschließlich der Dachkonstruktion, 
unter Änderung der bisherigen äuße-
ren Abmessungen jedoch nur dann, 
wenn die Bedachung für Baumaß-
nahmen zum Zweck des Wärme-
schutzes, oder der Energieeinspa-
rung oder der Energieerzeugung in 
oder auf Dächern bei einem vorhan-
denen Gebäude, ausgenommen bei 
Hochhäusern, angehoben wird., 

 13.7 Dachgauben und vergleichbare 
Dachaufbauten, 

 13.8 Dacheinschnitte. 
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14. Sonstige bauliche Anlagen und 
Teile baulicher Anlagen 

14. Sonstige bauliche Anlagen und 
Teile baulicher Anlagen 

14.1 Bauliche Anlagen aufgrund eines 
Flurbereinigungsplans oder eines 
Wege- und Gewässerplans nach § 41 
des Flurbereinigungsgesetzes, aus-
genommen Gebäude, Brücken und 
Stützmauern, 

14.1 Bauliche Anlagen aufgrund eines 
Flurbereinigungsplans oder eines 
Wege- und Gewässerplans nach § 41 
des Flurbereinigungsgesetzes, aus-
genommen Gebäude, Brücken und 
Stützmauern, 

14.2 Zapfsäulen und Tankautomaten ge-
nehmigter Tankstellen, 

14.2 Zapfsäulen und sowie Tankautoma-
ten genehmigter Tankstellen und 
Erdgasbetankungsgeräte, 

14.3 Erdgasbetankungsgeräte und Lade-
geräte für Elektrofahrzeuge und die 
damit verbundene Änderung der Nut-
zung, 

14.3 Erdgasbetankungsgeräte Ladestati-
onen, Ladesäulen und Ladegeräte 
für Elektrofahrzeuge einschließlich 
der technischen Nebenanlagen 
und die damit verbundene Änderung 
der Nutzung, 

14.4 Regale mit einer zulässigen Höhe der 
Oberkante des Lagerguts von nicht 
mehr als 7,50 m, 

14.4 Regale mit einer zulässigen Höhe der 
Oberkante des Lagerguts von nicht 
mehr als 7,50 m, 

14.5 Denkmale und Skulpturen mit nicht 
mehr als 3 m Höhe sowie Grabdenk-
male auf Friedhöfen, 

14.5 Denkmale und Skulpturen mit nicht 
mehr als 3 m Höhe sowie Grabdenk-
male auf Friedhöfen, 

14.6 Bewegliche Sonnendächer (Marki-
sen), die keine Werbeträger sind, 

14.6 Bewegliche Sonnendächer (Marki-
sen), die keine Werbeträger sind, 

14.7 Stellplätze für Personen-Kraftfahr-
zeuge mit nicht mehr als insgesamt 
50 m² Nutzfläche je Grundstück so-
wie deren Zufahrten und Fahrgas-
sen, ausgenommen notwendige Ein-
stellplätze, 

14.7 Stellplätze für Personen-Kraftfahr-
zeuge mit nicht mehr als insgesamt 
50 m² Nutzfläche je Grundstück so-
wie deren Zufahrten und Fahrgassen, 
ausgenommen notwendige Einstell-
plätze, 

14.8 Fahrradabstellanlagen, in einem Ge-
bäude jedoch nur dann, wenn das 
Gebäude an mindestens einer Seite 
vollständig offen ist, 

14.8 Fahrradabstellanlagen, in einem Ge-
bäude jedoch nur dann, wenn das 
Gebäude an mindestens einer Seite 
vollständig offen ist, 

14.9 Fahrzeugwaagen, 14.9 Fahrzeugwaagen, 

14.10 land- oder forstwirtschaftliche Wirt-
schaftswege mit wassergebundener 
Decke mit nicht mehr als 3,50 m 
Fahrbahnbreite sowie Rückewege, 
die einem forstwirtschaftlichen Be-
trieb dienen, einschließlich der aus 
Gründen der Verkehrssicherheit er-
forderlichen Fahrbahnverbreiterun-
gen im Verlauf von Kurven, Aus-
weichstellen, Wendestellen und 
Kreuzungen sowie bei Überfahrten 
von Durchlässen einschließlich der 
damit verbundenen Böschungsabsi-
cherung, soweit die Fahrbahnverbrei-
terungen erforderlich sind, um eine 

14.10 land- oder forstwirtschaftliche Wirt-
schaftswege mit wassergebundener 
Decke mit nicht mehr als 3,50 m 
Fahrbahnbreite sowie Rückewege, 
die einem forstwirtschaftlichen Be-
trieb dienen, einschließlich der aus 
Gründen der Verkehrssicherheit er-
forderlichen Fahrbahnverbreiterun-
gen im Verlauf von Kurven, Aus-
weichstellen, Wendestellen und 
Kreuzungen sowie bei Überfahrten 
von Durchlässen einschließlich der 
damit verbundenen Böschungsabsi-
cherung, soweit die Fahrbahnverbrei-
terungen erforderlich sind, um eine 
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sichere Befahrung mit land-, forst- 
und holzwirtschaftlichen Fahrzeugen 
zu ermöglichen, 

sichere Befahrung mit land-, forst- 
und holzwirtschaftlichen Fahrzeugen 
zu ermöglichen, 

14.11 Lager- und Abstellplätze für die An-
zucht oder den Handel mit Pflanzen 
oder Pflanzenteilen, sowie sonstige 
Lager- und Abstellplätze, die einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der garten-
baulichen Erzeugung dienen, wenn 
sie unbefestigt sind, 

14.11 Lager- und Abstellplätze für die An-
zucht oder den Handel mit Pflanzen 
oder Pflanzenteilen, sowie sonstige 
Lager- und Abstellplätze, die einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der garten-
baulichen Erzeugung dienen, wenn 
sie unbefestigt sind, 

14.12 Personenaufzüge, die zur Beförde-
rung von nur einer Person bestimmt 
sind, 

14.12 Personenaufzüge, die zur Beförde-
rung von nur einer Person bestimmt 
sind, 

14.13 Erweiterung einer Gaststätte um eine 
Außenbewirtschaftung, wenn die für 
die Erweiterung in Anspruch genom-
mene Grundfläche 100 m2 nicht über-
schreitet. 

14.13 Erweiterung einer Gaststätte um eine 
Außenbewirtschaftung, wenn die für 
die Erweiterung in Anspruch genom-
mene Grundfläche 100 m2 nicht über-
schreitet. , 

 14.14 nicht betretbare Verkaufsstände 
zur Selbstbedienung, wenn der 
Brutto-Rauminhalt nicht mehr als 
10 m³ beträgt. 
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